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Urteile über die Verteilung der Steuerlasten sind in der öffentlichen Diskussion 
beliebt. Auch in der Wissenschaft hat das Bemühen um Erkenntnisgewinnung 
über die Steuerbelastung eine lange Tradition. Die Lehre von der materiellen 
Steuerinzidenz befaßt sich mit den Steuerwirkungen, wogegen gemäß der 
formalen Steuerinzidenz die Steuern über ökonomische Variable schließlich 
den Einkommensschichten zugeordnet werden. Die vorliegende Untersuchung 
analysiert Methodik und empirisch-statistische Probleme unter Rückgriff auf 
ausgewählte Länderstudien. Sie weist auf die teilweise gravierenden Mängel dieser 
Analysen hin und warnt vor Überinterpretationen und Trugschlüssen.
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Vorwort 

Klagen über Steuerlasten und über ihre ungerechte Verteilung 

gehören zum täglichen Brot der Politik. Die Erwartung, die Wis-

senschaft könne helfen, Licht auf die Zusammenhänge zwischen 

Besteuerung und Belastung bestimmter Schichten der Bevölkerung 

zu werfen, wird jedoch nicht erfüllt: Die objektiven Erkenntnisse 

über die Steuerinzidenz sind vielmehr außerordentlich gering. 

So unumstritten der ökonomische und politische Wert besserer 

Informationen über die Steuerbelastung auch ist, so kann die 

Finanzwissenschaft doch keine zuverlässige Antwort auf die Frage 

geben, welche sozialen Gruppen unter den herrschenden Bedingun-

gen die Steuern zu tragen haben. 

Das Konstatieren eines ungelösten Problems auf diesem Feld 

mag überraschend erscheinen, da sich die Wirtschaftswissenschaft 

seit ihren Anfängen mit dem Fragenkreis der Steuerwirkungen 

intensiv befaßt hat. Schon David Ricardo untersuchte in seinem 

Hauptwerk "On the principles of political economy and taxation" 

(1817), wie Steuern die Güterpreise und die Einkommensvertei-

lung verändern. Und diese Thematik ist im laufe der Zeit immer 

wieder von der Finanztheorie aufgenommen, namentlich in der 

angelsächsischen Literatur zuweilen sogar als ihre zentrale Frage-

stellung verstanden worden. Zwar entwickelte sich eine recht 

eigenständige Lehre von den Steuerwirkungen, insbesondere von 

der Steuerüberwälzung, die erst während der letzten Jahrzehnte 

wieder in die allgemeine Gleichgewichtstheorie integriert wurde. 

In diesen Ansätzen stellen stets die von Steuern verursachten 

Einkommens- und Substitutionseffekte die Argumente der jeweili-

gen theoretischen Lösung dar .. Aber die Aussagen zeichnen sich 

ebenso durch ihre formale Exaktheit wie durch die ihnen eigene 

reale Unschärfe aus. M.a. W ., die hochformalisierte und differen-

zierte Steuerwirkungslehre läßt aufgrund ihres Abstraktionsgrades 

jeden Versuch einer Anwendung der Ergebnisse zweifelhaft werden. 



Die unbefriedigende Auskunft, die die Finanztheorie dem Steuer-

politiker liefert, bildete auf jeden Fall den Anstoß . zu neuen 

Methoden, die empirisch gehaltvolle Aussagen über die Steuer-

inzidenz ermöglichen sollten. Ein Teil der einschlägigen Arbeiten 

bedient sich des Konzepts der formalen Inzidenz, bei dem sta-

tistisch-empirische Befunde, die für eine vergangene Periode 

ermittelt worden sind, den Ausgangspunkt der Analyse darstellen. 

Empirisch-statistische Untersuchungen sehen sich allerdings leicht 

dem Versuch des "measurement without theory" ausgesetzt. Um 

begründete Urteile fällen zu können, muß mithin jede Verknüpfung 

empirischer Materialien zumindest plausibel sein, nach Möglich-

keit sogar eindeutig logisch begründet, also theoretisch fundiert 

werden. Das gilt selbstverständlich auch für alle Untersuchungen 

zur formalen Steuerinzidenz. Eine bestimmte Zuordnung gezahlter 

Steuern auf die Einkommen von Personen oder Personengruppen, 

bei der die jeweiligen statistischen Befunde für eine vergangene 

Periode ermittelt worden sind, wäre willkürlich - und damit wissen-

schaftlich wertlos -, falls nicht erklärt werden kann, warum gerade 

diese Zuordnung sachlogisch zwingend, zumindest aber, warum 

sie plausibel ist. Kein Zweifel, in diesem Zusammenhang ist Plau-

sibilität eine sehr schwache Bedingung, die den Aussagegehalt 

der Analyse u. U. entscheidend mindert. 

Die Untersuchungen zur Steuerinzidenz, die Brita Steinbach-

van der Veen mit dieser Schrift vorlegt, verfolgen nicht die Inten-

tion, neue Methoden zur Analyse der Steuerinzidenz zu entwickeln 

oder gefestigte Urteile über die quantitative Verteilung der Steuer-

lasten in der Bundesrepublik Deutschland abzugeben. Vielmehr 

will diese Studie die unterschiedlichen Fragestellungen und Metho-

den herausarbeiten, die in den bisherigen Untersuchungen zur 

Steuerinzidenz dominieren. Es handelt sich mithin um einen Quer-

schnitt, in dem vor allem die Möglichkeiten empirisch-statistischer 

lnzidenzanalysen geprüft und die Grenzen einer wissenschaft-

lich vertretbaren Anwendung des Konzepts der formalen Inzidenz 

markiert werden. 



In Anbetracht der zahlreichen Versuche, Aussagen über die Steuer-

inzidenz anhand statistischer Reihen vorzunehmen oder zumindest 

zu belegen, verdient die sehr abgewogene Studie Aufmerksamkeit. 

Vielleicht regt sie zur Entwicklung verbesserter Methoden an, 

die vermutlich in ökonometrischen Ansätzen zu erwarten sind. 

Schließlich ist die Untersuchung aber auch als eine notwendige, 

unübersehbare Warntafel gegenüber den unbedachten Vereinfachern 

zu verstehen, die sich auf dem Feld der Besteuerung tummeln 

und Theorie durch Statistik ersetzen möchten. 

Konrad Littmann 
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I. EINLEITUNG 

"Wenn einmal auf einem Felde der Wissenschaft eine rege und an-
dauernde Tätigkeit entstanden ist, dann treten ... der ursprüng-
lichen Arbeit des Anbaues noch zwei andere Beschäftigungen hin-
zu. Es wird historisch untersucht, ja man kann sagen archäolo-
gisch nachgegraben, wer alles auf diesem Felde in mehr oder min-
der grauer Vorzeit geschafft habe, und es wird - im Methoden-
streit - über die Art und Weise debattiert, nach welcher gebaut 
werden müsse:'1) Handelt es sich bei der Steuerinzidenz gewiß um 
ein stark beackertes Feld, so ist die vorliegende Abhandlung den 
dabei auftauchenden methodologischen Problemen und empirisch-sta-
tistischen Fragen gewidmet. Diese werden beleuchtet anhand eini-
ger empirischer Untersuchungen zur Steuerinzidenz, die in neuerer 
Zeit in verschiedenen europäischen und außereuropäischen Ländern 
durchgeführt·worden sind. Unterlassen werden somit archäologi-
sche Nachforschungen über Untersuchungen zur Steuerinzidenz.2) 

"Die indirekte Steuer •.• ist .•. das Institut, durch welches 
die Bourgeoisie das Privilegium der Steuerfreiheit für das große 
Kapital verwirklicht und die Kosten des Staatswesens den ärmeren 
Klassen der Gesellschaft aufbürdet." Mit diesem Startschuß läßt 
sich der in neuerer Zeit stattfindende Streit über die Steuerlast-
verteilung einleiten. A.b:Jefeuert wurde er von Lassalle in einem 
1862 vor dem Berliner Handwerkerverein gehaltenen Vortrag und 
danach in seiner bereits vorher gedruckt vorliegenden Verteidi-
gungsrede vor dem Berliner Kammergericht, wobei es sich gegen 
die Anklage, "die besitzlosen Klassen zum Haß und zur Verachtung 
gegen die Besitzenden öffentlich angereizt zu haben" verwahren 
mußte.3) In der Schrift über die indirekte Steuer verknüpft 

1) Vgl. Schnapper-Atndt, Gottlieb, Zur Theorie und Geschichte der Privatwirt-
schafts-Statistik, in: Zeitlin, Leon (Hrsg.), Gottlieb Schnapper-Atndt, 
Vorträge und Aufsätze, Tübingen 1906, s. 16. 

2) In diesem Zusamrenhang ließe sich eine 1756 anonym erschienene, von Joseph 
Massie verfaßte Broschüre erwähnen: "Calculations of Taxes for a Farnily of 
each Rank, Degree or Class: For <ile Year. " Eine knappe Beschreibung dieser 
Schrift gibt Schnapper-Arndt, Gottlieb, Privatwirtschafts-Statistik, S. S0f., 
auch ders., SOzialstatistik, hrsg. von I..eon Zeitlin, Leipzig 1908, s. 372 f. 

3) Vgl. Lassalle, Ferdinand, Das Arbeiterprogranm, in: ders., Gesanmelte Reden 
und Schriften, hrsg. von Eduard Bernstein, Bd. 2, Berlin 1919, S. 182 f., 
auch ders., Die indirekte Steuer und die Lage der arbeiteooen Klassen, 
dto., s. 304. (Hervorhebung im Original). Ahhaoolungen über die zuletzt ge-
nannte Schrift finden sich bspw. bei Wagner, J\doli:h, Finanzwissenschaft, 
Tuil II, Theorie der Besteuerung, Gebührenlehre und allgerreine Steuerlehre, 
2. Aufl., Leipzig 1890, S. 602 ff., Mann, Fritz Karl, Steuerp::,litische 
Ideale, Jena 1937, S. 301 ff., Neumark, Fritz, Lassalles Steuer-Streit-
schrift, 1863-1963, in: Finanzarchiv, N.F. Bd. 23, 1963/64, S. 66ff. 
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Lassalle eine These zur Verteilung der Steuerlast mit einer Theo-
rie über den politischen Prozeß, aus der er dann politische For-
derungen ableitet: Die "indirekten" Steuern, zu denen er neben 
den Verbrauchsteuern auch die Grund- und Gewerbesteuer zählt, wür-
den in überwiegendem Maße von den ärmeren Klassen getragen, was an-
hand statistischer Daten nachzuweisen versucht wird; im Gegensatz 
hierzu knüpfe das Dreiklassenwahlrecht an die Zahlungen von Klas-
sen- und klassifizierter Einkommensteuer1l an; die Verwirklichung 
des allgemeinen Wahlrechts sei die Vorbedingung für eine durchgrei-
fende Steuerreform. Die politische Brisanz dieser Konklusion er-
hellt schon daraus, daß die Lassallesche Broschüre konfisziert wor-
den ist.2l unterstrichen wird die Bedeutung von Thesen zur Steuer-
inzidenz für den politischen Kampf bspw. auch dadurch, daß eine 
Strophe der Internationale der Rolle des Staates gewidmet ist. 
Hierbei wird eine These über die Steuerlastverteilung 

L'impot saigne le malheureux; 
Nul devoir ne s'impose au riche, 
Le droit du pauvre est un mot creux 

verknüpft mit der Forderung nach einer Änderung, und zwar - was 
sich aus der historischen Situation erklären läßt - im Sinne des 
Äquivalenzprinzips: 

L'Egalite veut d'autres leis: 
"Pas de droits sans devoir, dit-elle, 
Egaux, pas de devoirs sans droits!" 

Daß die Frage nach der Steuerlastverteilung auch heute nichts an 
politischer Brisanz eingebüßt hat, diese Tatsache bedarf keines 
weiteren Beweises. zu jedem beliebigen Zeitpunkt, insbesondere 
aber in Zeiten hoher und/oder steigender Steuerbelastung, könnte 
auf eine gerade in der aktuellen politischen Diskussion befind-
liche Frage verwiesen werden. Die Forderung nach einer Änderung 
steuerlicher Regelungen stützt sich dabei stets auf eine Hypothe-
se über die Inzidenz des faktisch bestehenden Steuersystems. 
Intertemporale und internationale Vergleiche der Steuerbelastung 

1 ) Die Bevölkerung in den nicht mahl - und schlachtsteuerpfl.ichtigen Orten 
Preußens wird bei einem IlUlt:maßlichen Einkcmren von weniger als 1000 Talern 
p.a. von einer Kcmni.ssion in drei Klassen eingeschätzt, die sich u.a. durch 
die Art der Erwerbstätigkeit unterscheiden (Klassensteuer) . Bei Beziehern 
höherer Einkcmren ist dieses das alleinige Einteilungskriterium (Klassifi-
zierte Einkcmrensteuer). Der progressive Tarif mündet in einen in einem Ab-
solutbetrag festgesetzten Plafonds. Vgl. Gesetz, betreffend die Einführung 
einer Klassen- und klassifizierten Einkc:mnensteuer van 1. Mai 1851, insbes. 
§§ 2, 5, 7, 9f., 16, 19 ff. 

2) Ein geradezu klassisches Beispiel dafür, zu welchen Beschimpfungen die Ver--
~ung statistischer Daten bei der politischen Argurrentation Anlaß geben 
kann, stellt der Streit zwischen Wackernagel und Lassalle dar. Vgl. hierzu 
die beiden Aufsätze "Lassalle und die Statistik" sowie "Herr Wackernagel 
oder der no:ierne Herostratus", beide abgedruckt in: Lassalle, Ferdinand, 
Gesamnelte Reden und Schriften, Bd. 3, Berlin 1919, S. 295 ff. 
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ergänzen die Argumentation. Bereits hieraus resultiert die große 
Bedeutung, die Untersuchungen zur Steuerlastverteilung zukommt, 
nicht zuletzt aber auch daraus, daß sie eine Art Bestandsaufnahme 
darstellen, die eine wichti1e Voraussetzung für Aktivitäten des 
Gesetzgebers bilden können. l Es geht dabei darum, verteilungspo-
litische Aspekte bei der Betrachtung der Ausgangssituation zu be-
rücksichtigen und, hierauf aufbauend, in die Uberlegungen über 
steuerpolitische Maßnahmen einfließen zu lassen. Aus den Themen-
komplexen Verteilungsgerechtigkeit, Redistribution2l und "Wohl-
fahrt" der Wirtschaftssubjekte3l schält sich im Rahmen von Unter-
suchungen zur Steuerinzidenz ein spezieller Aspekt heraus: Es 
wird ermittelt, in welcher Weise die Wirtschaftssubjekte von den 
Steuern als einem Aktionsparameter des Staates tangiert werden. 
Den Ausgangspunkt bildet dabei die Fragestellung: Wie verteilt 
sich die Steuerbelastung, sei es einzelner Steuern oder des gesam-
ten Steuersystems einer Volkswirtschaft, auf Individuen bzw. Haus-
halte oder auf bestimmte Gruppen wie Arbeitnehmer, Selbständige 
usw.? Oder, anders formuliert: Wer trägt mit welchen Anteilen zum 
Steueraufkommen einer Periode bei? 

Einer Klärung bedarf dabei zunächst der Begriff der Steuerbela-
stung4l angesichts der damit oft assoziierten (negativen) Wertvor-
stellungen. Es handelt sich bei quantitativen Untersuchungen nicht 
darum, eine psychologische "Last" - auch als "Steuerdruck" um-
schrieben - zu ermitteln, vielmehr geht es um die Steuern als mo-

1) So hat bsµ,,. der preußische Gesetzgeber sich anläßlich einer beabsichtigten 
Erhöhung der Branntweinsteuer mit einer entsprechenden Anfrage zur Inzidenz 
dieser Steuer an das preußische Statistische Bureau gewandt. Zur Anu-.ort des 
Bureaus vgl. Königlich Preußisches Statistisches Bureau, Ant;.ort auf eine an 
das königl. statistische Bureau gerichtete Frage in Betreff der beabsichtig-
ten Erhöhung der Branntweinsteuer, in: Zeitschrift des Königlich Preussischen 
Statistischen Bureaus, 9. Jahrgang, 1869, S. 117f. 

2) Zu m5glichen Begründungen des Redistributionspostulats und Wandlungen im 
Zeitablauf vgl. Neumark, Fritz, Grundsätze gerechter und ökonanisch rationa-
ler Steuerpolitik, Tübingen 1970, S. 186ff. 

3) Sehr viel weiter gehende Bereiche sieht der Verfasser eines 1828 erschienenen 
Buches bei steuerpolitischen Fragen berührt: "Hier fragt es sich nicht blos 
um das Vertheilen und Erheben der öffentlichen Lasten; sondern weit höher dar-
um: ob durch die und in der Besteuerung die Begriffe von Recht, Eigenthum, 
Freiheit, Geld, Gerechtigkeit, Einheit, Gleichheit, bl<onanie, Gewerb, capi-
tal, Geschichte, Wissenschaft, Staat, Constitution, Bürger, Christ, Liebe 
und Freude zu Gott und den 1-Enschen im Volk noch tiefer untergehen, oder roohr 
in ihm zu Licht und Leben kartren sollen." Vgl. Seutter, A.L. von, Die Be-
steuerung der Volker, Speyer 1828, S. 256. 

4) Vgl. Littroann, Konrad, Zunehrrende Staatstätigkeit und wirtschaftliche Ent-
wicklung, Köln-üpladen 1957, S. 147 ff., ders., Definition und Entwicklung 
der Staatsquote, Schriften der Kcmn.i.ssion für wirtschaftlichen und sozialen 
Wandel, Nr. 42, Göttingen 1975, S. 82 f., Neumark, Fritz, Steuern, in: Hand-
wörterbuch der Wirtschaftswissenschaft, Bd. 7, Stuttgart - New York - Tübin-
gen - Göttingen - Zürich 1977, S. 306 f. 
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netäre Ströme. Außerdem wird nur die eine Seite der Medaille be-
trachtet: Der Entzug monetärer Mittel durch Steuern. Die Steuer-
ertragsverwendung bleibt außer acht. Bei makroökonomischer Be-
tracht~ng stehen jedoch den Steuern die Staatsausgaben gegenüber. 
Insoweit erweist sich der Begriff der Steuerbelastung zumindest 
a~s w:nig g~ücklich, wenn nicht gar irreführend. Aber auch bei 
m~krookonomisc~er PersJ?ektive ist zu bedenken, daß der Staat den 
Wirtsc~aftssubJe~ten nicht nur mittels der Besteuerung ökonomi-
sche Mittel entzieht, sondern daß diesen auch Staatsleistungen 
zugute kommen. Es besteht jedoch nicht zuletzt auch aufgrund des 
~onaff~ktation~prinzips kein direkter Zusammenhang zwischen den 
okonomischen Mitteln, die einem einzelnen Wirtschaftssubjekt 
d~rc~ die Be~teuerung entzogen werden und den Staatsleistungen, 
die ihm zufließen; hier ist der politische Prozeß zwischenge-
schaltet. Insofern läßt sich auf mikroökonomischer Ebene von ei-
ner "Steuerlast" sprechen, faßt man diesen Begriff nicht negativ 
wertend auf. · 

Es nimmt nicht wunder, daß es bei einer politisch so brisanten 
Materie nicht an Versuchen gefehlt hat, eingehende empirische 
Analysen anzustellen. So sind auf die Untersuchung über die preu-
ßische Klassen- und klassifizierte Einkommensteuer sowie die Mahl-
und Schlachtsteuer, die Engel, der ausdrücklich auf Lassalles The-
sen Bezug nimmt, durchgeführt hat, und die Analyse von Gerloff aus 
dem Jahre 1908 über die Belastung kleinerer und mittlerer Einkom-
men mit Verbrauchsteuernll späterhin - und vor allem nach dem 
2. Weltkrieg - eine Vielzahl von Abhandlungen gefolgt. Diese be-
fassen sich entweder mit dem gesamten Steuersystem eines Landes 2l 
oder aber bestimmten Teilaspekten wie etwa der Inzidenz einzelner 
Steuern, der Steuerbelastung eines bestimmten Haushaltstyps oder 
der Gesamtheit der Konsumenten.3) 

1) Vgl. Engel, Ernst, Die Ergebnisse der Classensteuer, der classifizierten 
Einkamensteuer und der Mahl- und Schlachtsteuer im Preussischen Staate, 
in: Zeitschrift des königlich Preussischen Staate, in: Zeitschrift des kö-
niglich Preussischen Statistischen Bureaus, 8. Jahrgang, 1868, S. 25 ff., 
Gerloff, Wilhelm, Verbrauch und Verbrauchsbelastung kleinerer und mittlerer 
Einkcmren in Deutschland um die Wende des 19. Jahrhunderts, in: Jahrbücher 
für Nationalökonanie und Statistik, Bd. 35, 1908, s. 1 ff., s . 145 ff. 

2) Vgl. hierzu Anhang, Anlage 1 ) . 

3) Vgl. zt.m1 Beispiel - was Studien über einzelne Steuern angeht - Statistisches 
Bureau des Kantons Bern, Einkcmnensverteilung und Steuerbelastung im Kanton 
Bern, Beiträge zur Statistik des Kantons Bern, Finanzstatistik, Reihe B, 
Heft 5, Bern 1971 , Albers, Willi, Unverteilungswirkungen der Einkcmrensteuer, 
in: ders. (Hrsg.), öffentliche Finanzwirtschaft und Verteilung II, Schriften 
des Vereins für Socialpolitik, N.F. Bd. 72/II, Berlin 1974, S. 69 ff., Goode, 
Richard, The Individual Incare Tax, 2. Auflage, Washington 1976, S. 246 ff., 
ders., The Corporation Incare Tax, New York - London 1951, S. 73 ff. Ein be-

stimnter Haushaltstyp liegt bspw. den Analysen von Schlesinger und Metze zu 
Grunde; der Belastung der Konsumenten mit Steuern gilt eine Untersuchung 
Holzmans . Vgl. Schlesinger, Helmut, Die steuerliche Belastung des Arbeiter-
haushalts, in: Finanzarchiv, N.F. Bd. 12, 1950/51, S. 532 ff., Metze, Inaolf, 
Soziale Sicherung und Einkcmrensverteilunq, Sozialoolitische Schriften, 
Heft 34, Berlin 1974, Holzrran, F. D., The Burden of Soviet Taxation, in: 
The Arcerican Econanic Review, Bd. 43, 1953, s. 548 ff. 
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Allen Untersuchungen liegt ein in seinen Grundzügen gleiches Meß-
verfahren zugrunde. Hierbei lassen sich mehrere Schritte unter-
scheiden. Die Ausgangsbasis stellt die Ermittlung des Einkommens 
(bzw. ergänzender Merkmale) und seiner Verteilung dar. Dieser Ba-
sisserie werden dann in einem zweiten Schritt die Steuern zugeord-
net. Schließlich werden diese auf das Einkommen bezogen und schich-
tenspezifische Quoten gebildet. Formal läßt sich dies (für Unter-
suchungen zur Steuerbelastung einer Volkswirtschaft wie folgt dar-
stellen: 

T T1 (11 + T2 Tk ak y V, y2 a2 + ... 
~ 

k Tn 
E 

Yn 
an ( 1 ) 

n=1 

Hierbei steht Y für Einkommen und T für Steuern. Die tiefgestell-
ten Indices kennzeichnen die einzelnen Wirtschaftssubjekte, wobei 

n = 1 ••• k 

Die Größen a1 ... ak, mit denen die Steuerquoten der einzelnen 
Wirtschaftssubjekte gewichtet werden, um die globale Steuerquote 
zu erhalten, stellen'die Anteile der einzelnen Einkommen am Ge-
samteinkommen dar, also 

Yn 
T 

für n = 1 ••• k 

(2) 

Bei einigen Untersuchungen bildet die Berechnung der Quotienten 

Tn 

Yn 

nur einen Zwischenschritt, um den Zusammenhang zwischen Steuern 
und Einkommensverteilung zu messen und die Verteilungen vor und 
nach Steuern miteinander zu vergleichen oder aber die Ergebnisse 
anhand anderer Verteilungsmaße darzustellen. 

Die Schwierigkeiten, mit denen Untersuchungen zur Steuerlastver-
teilung behaftet sind, sind vielfältiger Natur: "The search for 
quantitative estimates of tax incidence leads the explorer through 
a wasteland of muddled concepts, inadequate theory, and lack of 
data•.1) 

1) Mit diesen skeptisdien W:>rten beginnen M.lsgrave/carroll/COOk/Frane ihre 
Untersuchung über die Verteilung der Steuerlasten im Jahre 1948 in den 
USA. Vgl. MJsgrave, Richard A.; carro11, J. J.; COOk, L.D.; Frane, L., 
Distribution of Tax Payxrents by Incxme groups: A case Study for 1948, 
in: National Tax Joomal, Bd. 4, 1951, S. 1. 
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Eine der Klippen, die es dabei zu umschiffen gilt, läßt sich mit 
"measurement without theory" 1 l umschreiben. Vielerlei Fragen theo-
retischer Natur sind zu klären wie bspw. die Definition des Einkom-
mens, die Wahl der Bezugseinheit, d.h. desjenigen Wirtschaftssub-
jekts, auf dem die Untersuchung basieren soll, und - vor allem -
die Zuordnung der Steuern. 

Zu den theoretischen Problemen kommt eine zweite Schwierigkeit 
hinzu: Die Gewinnung der benötigten statistischen Materialien. 
Es müssen Daten über Steuern, Einkommen und die Verteilungsserien 
vorliegen, mit deren Hilfe die Steuern den Wirtschaftssubjekten 
zugerechnet werden. Diese Angaben müssen zudem auf (annähernd) 
denselben Personenkreis zugeschnitten sein. Die in diesem Zusam-
menhang entstehenden Probleme sind zunächst einmal vom Stand und 
Ausbau der Statistik abhängig. Doch hat es damit nicht sein Bewen-
den, da die statistisch erfaßten Tatbestände nicht mit den bei der 
Ermittlung der Steuerlastverteilung gewünschten Begriffen über-
einzustimmen brauchen, nicht zuletzt deswegen, weil Statistiken 
für unterschiedliche - und teilweise miteinander konfligierende -
Zwecke erstellt werden, sowie deshalb, weil jedwede Definition 
normative Elemente enthält. Unterschiedliche Abgrenzungen machen 
somit Umrechnungen erforderlich. 

Daß die älteren Untersuchungen zur Steuerinzidenz vor weitaus 
größeren Schwierigkeiten gestanden haben als die späteren, dürfte 
kaum überraschen. Lassalle begnügt sich etwa bei der Begründung 
der Zuordnung der "indirekten" Steuern zum Verbrauch weitgehend 
mit einem Autoritätenbeweis. Freilich sind zu seiner Zeit empiri- 21 
sehe Untersuchungen, die auch selbst später recht dünn gesät sind, 
noch Zukunftsmusik. Die Schwierigkeiten der Gewinnung der stati-

1 ) Diesen Vorwurf erhebt bspw. Koopnans gegen die Untersuchung von Bums und 
Mitchell sowie des National Bureau of Econan.i.c Research zur Messung von 
Konjunkturzyklen. Vgl. Kooµnans, Tjalling c., l'Easurerrent without Theory, 
in: The Review of Econc:rnics and Statistics, Bd. 29, 1947, s. 161 ff. 

2) Vgl. etwa die Abhandlungen von COnrad über den Getreidezoll, von Schanz 
über den Malzaufschlag, der bspw. in Speyer die Brauer belastet haben soll, 
und von Laspeyres, der sich über 20 Jahre lang mit den mutrraßlichen Wir-
kungen der 1875 erfolgten Aufhebung der preußischen Mahl- und Schlachtsteuer 
auseinandergesetzt hat. Vgl. COnrad, Johannes, Der deutsche Getreidezoll 
und der Getreidepreis, in: Jahrbücher für Nationalökonc:rnie und Statistik, 
Bd. 3, 1881, S. 269 ff., Schanz, Georg v., Zur Frage der Uberwälzung indi-
rekter Verbrauchsteuern aufgrund des bayerischen Malzaufschlags, in: 
Schnollers Jahrbuch, Bd. 6, 1882, S. 563 ff., Laspeyres, E., Statistische 
Untersuchungen zur Frage der Steuerüberwälzung, geführt an der Geschichte 
der preußischen Mahl- und Schlachtsteuer, in: Finanzarchiv, 18. Jahrgang, 
1901, s. 46 ff. 
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stischen Unterlagen sind offensichtlich1), setzt doch bspw. erst 
einige Jahrzehnte später eine intensive Beschäftigung mit Haus-
haltsrechnungen ein.21 Auf vergleichsweise verbesserte statisti-
sche Materialien können demgegenüber Untersuchungen zur Steuer-
inzidenz, die nach dem 2. Weltkrieg durchgeführt worden sind, zu-
rückgreifen. Gleichwohl tauchen auch bei diesen vielfältige Schwie-
rigkeiten statistischer Natur auf. 

Im folgenden werden, aufbauend auf theoretischen und einigen stati-
stischen Problemen von bisher durchgeführten Untersuchungen zur 
Steuerinzidenz, Uberlegungen zu den theoretischen Grundlagen sol-
cher Studien weitergeführt und einige Vorstellungen zur Verbesse-
rung der Methoden künftiger Analysen entwickelt. Den Ausgangspunkt 
bilden dabei jene Vorfragen, die in einem ersten Schritt bei je-
der Ermittlung der Steuerlastverteilung zu klären sind, wie etwa 
die Definition des Einkommens und die Abgrenzung der Steuern; ih-
nen kommt eine nicht gering zu veranschlagende Bedeutung für die 
Aussagefähigkeit solcher Studien zu. Auf die anschließende Dar-
legung d~r Begriffe materieller und formaler Steuerinzidenz folgt 
die Diskussion der für Analysen der Steuerlastverteilung besonders 
bedeutsamen Frage der Zuordnung der Steuern zu den Bezugseinheiten 
der Untersuchung. Mit den von den Studien verwendeten Verteilungs-
maßen und den hauptsächlichen Ergebnissen der Arbeiten befaßt sich 
das darauf folgende Kapitel. Nach einigen kurzen Anmerkungen zu 
intertemporalen Aspekten bei Untersuchungen für verschiedene Jahre 
schließt eine Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse die Arbeit 
ab. 

1) Vgl. etwa Fallati, Stand der administrativen Statistik in Deutschland im 
Jahre 1948-49, in: Zeitschrift für die gesanmte Staatswissenschaft, Bd. 6, 
1850, S. 727 ff. Als freilich besonders krasses Beispiel soll die Antw::>rt 
der braunschweigischen Behörden auf eine Unfrage nach Stand und Organisa-
tion der amtlichen Statistik mitgeteilt werden: Die Behörden seien auf eine 
statistische Tätigkeit nicht angewiesen, es gebe keine amtliche Statistik 
(vgl. dto., S. 740). 

2) Vgl. hierzu etwa die Arbeiten von Engel und Schnapper-Arndt, auch I.aspeyres. 
Eine Darstellung der Literatur gibt z.B. IJamr:ke. Vgl. Engel, Ernst, Das Rech-
nungsbuch der Hausfrau und seine Bedeutung im Wirthschaftsleben der Nation, 
in: Volkswirthschaftliche Zeitfragen, Bd. 4, 1882, S. 1 ff., ders., Die Le-
benskosten belgischer Arbeiter-Familien früher und jetzt, Dresden 1895, 
Schnapper-Arndt, Gottlieb, Fünf Dorfgemeinden auf dem Hohen Taunus, eine 
sozialstatistische Untersuchung, in: Schnoller, Gustav (Hrsg.), Staats-
und sozialwissenschaftliche Forschungen, Bd. 4, Leipzig 1883, ders., Be-
schreibung der Wirtschaft und Statistik der Wirtschaftsrechnungen der Fa-
milie eines Uhrschildrrachers im bad. Schwarzwald, in: Zeitschrift für die 
gesanmte Staatswissenschaft, Bd. 36, 1880, S. 133 ff., I.aspeyres, E., Sta-
tistische Untersuchungen über die wirthschaftliche und sociale I.age der sog. 
arbeitenden Klassen, in: Concordia, Bd. 5, 1875, Hampke, Carl, Das Aus-
gabebudget der Privatwirtschaften, in: Conrad, Johannes (Hrsg.), Samnlung 
nationalökonanischer und statistischer Abhandlungen, Band 4, Heft 6, Jena 
1888. 
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II. VORFRAGEN 

Im Rahmen dieses Kapitels geht es um zahlreiche Einzelfragen, die 
zunächst zu diskutieren sind, bevor die Steuern den Wirtschafts-
subjekten zugeordnet werden können, und von deren Abklärung der 
diagnostische Wert der Urteile in starkem Maße abhängt. Auf eini-
ge Uberlegungen, weshalb dem Einkommen im Rahmen von Untersuchun-
gen zur Steuerlastverteilung - zumindest als primärem Merkmal -
zentrale Bedeutung zukommen könnte, folgt die Behandlung von Pro-
blemen des Einkommensbegriffs und seinen Konsequenzen für die aus-
gewiesene Einkommensverteilung. Anschließend geht es um die Frage, 
welches Wirtschaftssubjekt, Individuum oder Haushalt, der Unter-
suchung zugrundegelegt werden solle und ob, bzw. auf welche Weise 
andere Kollektive wie bspw. Unternehmen und Staat berücksichtigt 
werden sollen. Nach einigen kurzen Anmerkungen zu den Problemen 
der Abgrenzung der Steuern und der Aggregation der für die einzel-
nen Wirtschaftssubjekte gewonnenen Daten werden Schwierigkeiten, 
die in Zusammenhang mit der Möglichkeit stehen, neben dem Einkom-
men noch andere Merkmale in die Untersuchung einzubeziehen, skiz-
ziert. 

1. ökonomische Aspekte der "Wohlfahrt" 

Grundsätzlich bietet sich eine Fülle von Kriterien sozioökonomi-
scher Natur an, mit deren Hilfe die Wirtschaftssubjekte gruppiert 
werden können, wenn ihnen im Rahmen empirischer Arbeiten zur 
Steuerlastverteilung die auf sie entfallenden Steuern zugeordnet 
werden sollen: soziale Stellung, Berufsgruppe, (Nicht-)Erwerbs-
tätigkeit, Einkunftsart, Alter, Familienstand, Haushaltsgröße, 
Wohnsitz, (Nicht-)Existenz von Hausbesitz, Einkommenshöhe, Höhe 
des Vermögens und dergleichen mehr. Es handelt sich dabei um Merk-
male, die für die "Wohlfahrt" der Wirtschaftssubjekte und/oder 
die Art und Höhe der ihnen zuzuordnenden Steuern bedeutsam sind. 
Wenn dabei gleichwohl einem Merkmal, nämlich dem Einkommen, be-
sondere Bedeutung geschenkt wird, so bedarf dies einer Erläute-
rung und näheren Begründung. 

Wie bereits einleitend vermerkt wurde, geht es bei Untersuchungen 
zur Steuerinzidenz um Aspekte der "Wohlfahrt" der Wirtschaftssub-
jekte und der Verteilungsgerechtigkeit. 1 ) Damit ist freilich noch 
wenig Konkretisierbares gewonnen. Wie jeder allgemeine Begriff, 

1 ) In diesem Sinne äußem sich auch die Verfasser einiger untersuchungen. 
Vgl. z.B. Musgrave, Richard A.; carrou, J.J.; Cook, L.D.; Frane, L., S.1, 
Bishop, George A., 'l'he Tax Burden •.. , s. 55, Gof:fuan, Irving J., s. 44, 
Hake, Wilfried, s. 65, Musgrave, Richard A.; case, Karl E.; Leonard, Hennan, 
s. 271. Eine Ausnahme hiervon bildet die Studie Musgraves aus dem Jahre 1956, 
in der auch der Zusarrrnenhang zwischen Besteuerung urrl Konstnn in seiner kon-
junkturellen Bedeutung untersucht wird, was angesichts der damaligen ökono-
mischen Situation der USA - z.B. geringe Wachsttnnsraten des realen Brutto-
sozialprodukts - wenig erstaunt. Vgl. Musgrave, Richard A., 'l'he Incidence 
of the Tax Structure ... , S. 96, 103 ff. 
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etwa die Abstrakta "Freiheit" und "Gleichheit", so umfassen auch 
diejenigen der "Gerechtigkeit" und "Wohlfahrt" so unterschied-
liche Aspekte, daß sie sich einer Definition, die nicht zur Leer-
formel geraten soll, weitgehend entziehen: Was bspw. den Begriff 
der "Wohlfahrt" angeht, so enthält er etwa psychologische Momente, 
die - nicht minder vieldeutig - mit dem Begriff des "Nutzens" um-
schrieben werden, oder - in Anbetracht des für jeden Menschen be-
stehenden Zeitbudgets - die "Freizeit", über die nach eigener Ent-
scheidung verfügt werden kann. Damit werden jedoch erneut Fragen 
aufgeworfen: Sind etwa vorn positiv bewerteten "Nutzenzugang" die 
u. u. erforderlichen Anstrengungen abzusetzen oder kann nicht et-
wa auch die aufgewendete Mühe "Freude" bereiten? Ist das Schlaraf-
fenland wirklich ein Paradies? Zudem kann "Freizeit" etwas ande-
res bedeuten, bzw. ist anders zu fassen, je nachdem, ob die Arbeit 
als Mühsal oder als Selbstverwirklichung empfunden wird. Eine Aus-
einandersetzung mit philosophischen und psychologischen Fragen 
wäre unerläßlichl sollten solche Aspekte des Wohlfahrtsbegriffes 
beachtet werden, l von Problemen der Messung der "Wohlfahrt" ganz 
zu schweigen.21 

Schon aus pragmatischen Gründen erweist sich demnach eine Beschrän-
kung auf ökonomische Aspekte der "Wohlfahrt", die sich bspw. mit 
den Begriffen des Einkommens und Vermögens umschreiben lassen, 
als vorteilhaft. Darüber hinaus kann jedoch diesen ökonomischen 
Indikatoren auch eine selbständige Bedeutung zugemessen werden. 
Ein Wirtschaftssubjekt, das über größere ökonomische Mittel als 
ein anderes verfügt, hat damit - ceteris paribus - mehr Möglich-
keiten, sich solche Wünsche zu erfüllen, die derartiger Mittel 
bedürfen, d.h. sein ökonomischer Entscheidungsspielraum ist 
größer als derjenige des anderen Wirtschaftssubjekts, oder - ne-
gativ ausgedrückt - die ökonomischen Restriktionen sind weniger 
einschneidend als bei diesem. Da es lediglich auf den größeren 
Spielraum ankommt, bleibt hierbei völlig offen, auf welche Weise 
er genutzt wird, d.h. ob etwa "Freizeit" oder irgendwelche andere, 

1) Gleiches gilt, wenn die Verteilung der "Nutzen" auf die Wirtschaftssubjekte 
untersucht werden soll. Sin:1 bsp,,. Personen, die über große Fähigkeiten in 
der Produktion von Nutzeneinheiten verfügen - also z.B. Hedonisten - zu be-
günstigen oder zu benachteiligen? Was geschieht mit "Nutzenungeheuem", die 
sich am Leiden anderer delektieren? Zur Auseinandersetzung mit diesen Pro-
blerren, die z.T. aus der utilitaristischen These von der Austauschbarkeit 
aller Wesen resultieren, vgl. unter arrlerem Nozick, Robert, Anarchie, Staat, 
Utopia, München 1976, s. 41 ff. 

2) Die vieldiskutierten Schw.i.erigkeiten solcher Massungen machen auch neuere 
Versuche auf diesem Gebiet deutlich, selbst wenn sie sich, wie etwa diejeni-
gen von Van Praag auf die Ermittlung von Nutzenäquivalenten für verschiedene 
Einkamenshöhen beschränken. Vgl. Van Praag, Bernard, The Welfare Function 
of Incare in Belgium: An Thpirical Investigation, in: European Econanic Re-
view, Band 2, 1971, s. 337 ff., Van Praag, Bernard; Kapteyn, Arie, Further 
Evidence on the Individual Welfare Function of Incare: An Thpirical Investi-
gation in the Netzerlands, in: European Econanic Review, Band 4, 1973, 
s. 33 ff. 
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"Nutzen" stiftende Güter erworben werden oder - über Bildung und 
Auflösung von Ersparnissen - eine zeitliche Verschiebung soicher 
Möglichkeiten vorgenommen oder gar die entsprechenden Mittel ein-
fach verschenkt werden. Es bleibt aber gleichfalls offen, ob die-
ses Wirtschaftssubjekt, das über größere ökonomische Mittel ver-
fügen kann, damit auch einen größeren "Nutzen" realisiert als das 
andere Wirtschaftssubjekt oder nicht; lediglich sein ökonomischer 
Entscheidungsspielraum ist größer als derjenige des anderen, das 
mit geringeren ökonomischen Mitteln ausgestattet ist. 

Die ökonomischen Aspekte der "Wohlfahrt" lassen sich, was bereits 
angeklungen ist, durch mehrere Variable umschreiben. So läßt sich 
die ökonomische Lage eines Wirtschaftssubjekts u.a. durch die Höhe 
seines Einkommens und seines Vermögens, sowie durch seine persön-
lichen Kreditgrenzen kennzeichnen. Es mögen u.U. auch noch weitere 
Merkmale wie etwa Alter und Anzahl der zu versorgenden Personen 
den zunächst durch diese drei Maße abgesteckten ökonomischen Ent-
scheidungsspielraum beeinflussen. Sieht man einmal von persönli-
chen Kreditgrenzen ab, da sie nur vorübergehend realisierbare, 
wenngleich im Einzelfall möglicherweise äußerst wichtige, ökono-
mische Mittel erfassen, so verbleiben insbesondere die Maße Ein-
kommen und Vermögen. Es ließen sich etwa Untersuchungen denken, 
die den Zusammenhang zwischen Steuern und Vermögensverteilung auf-
zeigten. Die ökonomische Situation eines Wirtschaftssubjekts würde 
dann durch den gesamten Bestand der ihm zustehenden ökonomischen 
Mittel zu einem bestimmten Zeitpunkt gekennzeichnet, wogegen das 
Einkommen mit dem Zuwachs an solchen Mitteln während einer bestimm-
ten Periode identisch ist. In beiden Fällen handelt es sich um 
plausible Fragestellungen. Fehlende statistische Daten verhelfen 
freilich Studien, die das Einkommen als Indikator der ökonomischen 
Lage verwenden, bei der Verwirklichung zu einem Vorsprung gegen-
über Untersuchungen, die auf dem Vermögen basieren. So kommt denn 
auch bei empirischen Untersuchungen zur Steuerlastverteilung dem 
Einkommen als Maßstab für die ökonomische "Wohlfahrt" der Wirt-
schaftssubjekte zentrale Bedeutung zu. Die meisten Untersuchungen 
verteilen - zumindest in erster Linie - die Steuern auf die Wirt-
schaftssubjekte, die nach der Höhe ihres Einkommens zu Schichten 
zusammengefaßt werden. Damit rückt die Abgrenzung dieses Begriffs 
ins Blickfeld. 

2. Einkommensbegriff und -verteilung 

Mit der Definition des Einkommens ist zu konkretisieren, welche 
Aspekte im einzelnen für die ökonomische "Wohlfahrt" der Wirt-
schaftssubjekte kennzeichnend sein sollen. Da nichts weniger als 
eine Gleichverteilung dieser Aspekte zu erwarten ist, hat die 
Wahl eines bestimmten Einkommensbegriffs gleichzeitig Konsequen-
zen für die ausgewiesene Verteilung. Zudem wird mit der Definition 
des Einkommens eine wichtige Vorentscheidung für die weitere Ana-
lyse der Steuerlastverteilung gefällt. Hinzu kommt, bemüht man 
sich um eine Konkretisierung der theoretischen Begriffe, eine 
Vielzahl - keinesfalls unbedeutender - mehr statistisch bedingter 
Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Einkommensverteilung. 
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1. Das Einkommen läßt sich - im Gegensatz zur auf einen Zeitpunkt 
bezogenen Bestandsgröße Vermögen - als Stromgröße kennzeichnen. 
Damit ist zunächst zu klären, auf welchen Zeitraum sich der Zu-
fluß an ökonomischen Mitteln beziehen soll. Grundsätzlich können 
- um die Extremfälle aufzuzeigen - vergleichsweise kurze Perioden 
oder aber relativ lange Zeiträume - im Extremfall das ganze Le-
ben eines Wirtschaftssubjekts - gewählt werden. Zudem steht die 
ganze Palette der zwischen diesen Extremen angesiedelten Zeit-
spannen zur Verfügung. Bei vergleichsweise kurzen Perioden kommt 
es darauf an, die konkrete Situation eines Wirtschaftssubjekts 
während einer kurzen Zeitspanne zu erfassen; was vorher und nach-
her geschieht, bleibt unbeachtet. Im anderen Falle ist die für 
einen langen Zeitabschnitt ermittelte Summe bzw. der entsprechen-
de Durchschnittswert ausschlaggebend, die zeitliche Verteilung da-
gegen irrelevant. Sieht man von der - unrealistischen - Möglich-
keit eines vollkommenen Kapitalmarktes ab, dessen Existenz es den 
Wirtschaftssubjekten ermöglichte, sich jederzeit gemäß ihren zeit-
lichen Präferenzen zu verschulden oder Kredite zu vergeben, so 
handelt es sich bei beiden Grenzfällen um - entweder wegen ihrer 
Kurzsichtigkeit oder aber gerade wegen ihrer allzu langfristigen 
Perspektive - kaum haltbare, extreme Positionen. Eine Versöhnung 
beider Aspekte könnte u.U. dadurch versucht werden, daß zunächst 
das Einkommen für eine relativ kurze Periode als Ausgangspunkt 
gewählt wird. Längerfristigen Aspekten könnte dann eventuell 
durch zusätzliche Studien Rechenschaft getragen werden. Ob frei-
lich bei auf eine kurze Periode bezogenen Analysen ein, gemessen 
in kalendarischer Zeit, Zeitraum von beispielsweise ein oder zwei 
Jahren gewählt wird, bleibt auch hierbei noch offen. Nichtsande-
res als die statistische Konvention spricht für eine Eingrenzung 
auf ein Jahr . 

Allerdings erweist sich die Beschränkung auf eine kurze 
Periode - der Konvention zufolge also ein Jahr - auch aus 
einem anderen Blickwinkel gesehen als von Vorteil. Da die 
den Wirtschaftssubjekten zuzuordnenden Steuern auf dieselbe 
Periode wie deren Einkommen bezogen werden müssen, sprechen 
auch grundsätzliche Erwägungen gegen eine Wahl sehr langer 
Perioden. Es müßten andernfalls - um den Extremfall, das Le-
benseinkommen herauszugreifen - die einem Wirtschaftssubjekt 
während seines ganzen Lebens zuzuordnenden Steuern ermittelt 
und auf sein Lebenseinkommen bezogen werden. Angesichts der 
bei einem solch langen Zeitraum vermutlich stark divergie-
renden zeitlichen Verteilungen von Steuern und Einkommen, 
die bei der Wahl einer langen Zeitperiode nicht ausgewiesen 
würden, dürften solche Untersuchungen kaum aussagekräftig 
sein. So werden auch bei Untersuchungen zur Steuerlastver-
teilung die Variablen Steuern und Einkommen in der Regel 
auf ein Jahr bezogen. 1) 

1) Die einzige davon aJ::,...eichende Studie, die der Verf. zur Kenntnis gelangt ist, 
ist von Mayer für die USA ( 1961 ) durchgeführt ~rden. Dabei werden die 
Steuem eines Jahres auf das permanente Einkc:mren der Wirtschaftssubjekte 
bezogen, also zeitlich heterogene Elemente miteinander verbunden. Zudem wer-
den die verglichen mit Studien, die sich auf ein Jahr beziehen, hier auf-
tauchenden zusätzlichen Schwierigkeiten, die mit der Bestintnung des penna-
nenten Einkcmnens verknüpft sind, dadurd-1 verdeutlicht, daß Mayer Jrehrere 
altemative Einkc:mrenskonzepte wählt. Vgl. Mayer, 'l'hanas, 'l11e Distribution 
of the Tax Burden and Permanent Ino:::rre, in: National Tax Joumal, Band 27, 
1974, s. 141 ff. 
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Läßt sich das Einkommen einerseits vom Konzept des Vermögens 
durch das Begriffspaar Stromgröße - Bestandsgröße abgrenzen, 
so kann es andererseits von einer anderen Stromgröße, dem Er-
trag, dadurch unterschieden werden, daß Einkommen eine subjek-
tive Kategorie darstellt, d.h. sich auf ein Wirtschaftssubjekt 
bezieht. Es gilt also für eine ökonomische Entscheidungseinheit, 
möge diese ein Individuum darstellen oder eine Gruppe, wie etwa 
einen Haushalt, umfassen. Der Ertragsbegriff bezieht sich dage-
gen auf ein Wirtschaftsobjekt, bspw. einen Betrieb oder bestimmte 
Produktionsfaktoren. Außerdem handelt es sich beim Begriff des 
Einkommens um ein Nettokonzept: Der bloße Zufluß irgendwelcher 
Leistungen (in welcher Form auch immer) genügt nicht, um Einkom-
men entstehen zu lassen. Von den Einnahmen sind die zu ihrer Er-
zielung nötigen Ausgaben abzusetzen. Die zur Erlangung von Ein-
nahmen erforderlichen Aufwendungen sind dabei grundsätzlich von 
den Kosten der Lebensführung, die zur Einkommensverwendung zu 
rechnen sind, zu unterscheiden. Die Crux lieqt dabei freilich 
bei der Abgrenzung im einzelnen zwischen Kosten der Einkommens-
erzielung und konsumtiven Elementen, und zwar nicht nur aufgrund 
faktischer Ermittlungsschwierigkeiten, sondern bereits bei der 
theoretischen Rechtfertigung. So lassen sich beispielsweise Fahr-
ten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte der Sphäre der Erwerbs-
tätigkeit zurechnen, wenn angenommen wird, daß sie eine Vorbe-
dingung für die Ausübung derselben darstellen. Die entgegenge-
setzte Argumentation geht dagegen von der These aus, daß die 
Wahl des Wohnsitzes eine Konsumentscheidung darstelle. Strit-
tig ist somit, welche Komponenten im einzelnen in das Einkommen 
einzubeziehen und welche auszuscheiden sind. Da die verschiede-
nen potentiellen Einkommensbestandteile, wie bereits vermerkt, 
kaum mit der Einkommenshöhe proportional variieren dürften, er-
geben sich hieraus gleichzeitig Konsequenzen für die ausgewie-
sene Einkommensverteilung. 

Gleiches gilt, wenn berücksichtigt wird, daß auch von dem vor-
genannten Problem abgesehen, keineswegs Einigkeit darüber be-
steht, auf welche Weise das Einkommen definiert werden solle. 
unterschiedliche Abgrenzungen des Einkommens folgen aus den 
beiden Theorien über den Einkommensbegriff, den Quellentheo-
rien und der Reinvermögenszugangstheorie. 1) Darüber hinaus 
ist auch im Rahmen jeder der beiden Theorien äußerst strit-

1) Vgl. u.a. Fuisting, Bernhard, Die Einkomrensbesteuerung der Zukunft in An-
knüpfung an das Preußische Einkarrrensteuergesetz, Berlin 1903, SChanz, Georg 
v., Der Einkomrensbegriff uoo. die Einkomrensteuergesetze, in: Finanzarchiv, 
13. Jg., 1896, S. 1 ff., ders., Der privatwirtschaftliche Einkc:mnensbegriff, 
in: Finanzarchiv, 39. Jg., 1922, S. 505 ff., Sitrons, Henry c., Personal In-
care Taxation, Chicago 1938, Neumark, Fritz, '111eorie und Praxis der m:xiernen 
Einkomrensbesteuerung, Berlin 1947, Royal camtission on Taxation, Report, 
Band 3, Taxation of Incare, Ottawa 1966 , Bi ttker, Boris I. , A "Cmq;)rehensi ve 
Tax Base" as a Goal of Incare Tax Reform, in: Harvard Law Review, Band 80, 
1967, s. 925 ff., 1-tlsgrave, Richard A., In Defense of an Incare concept, in: 
Harvard Law Review, Band 81, 1967, S. 44 f., Pechman, Joseph A., Cmq;)re-
hensive Incare Taxation: A Ccrment, in: Harvard Law Review, Band 81, 1967, 
s. 63 ff., Galvin, Charles O., M:lre on Boris Bittker and the Cmq;)rehensive 
Tax Base: The Practicalities of Tax Reform and the ABA's CSI'R, in: Harvard 
Law Review, Band 81, 1968, S. 1016 ff. 



1 3 

tig, welche Tatbestände im einzelnen unter den Begriff des Einkom-
mens zu fassen sind. 

Die Quellentheorien versuchen anhand bestimmter Merkmale, zwischen 
Einkommen darstellenden Zuflüssen und solchen außerhalb der Ein-
kommenssphäre zu unterscheiden. Ein Kriterium stellt dabei die Her-
kunft der Einnahmen dar. Einkommen muß regelmäßig aus einer Bezugs-
quelle fließen. Für die eine der beiden Hauptrichtungen dieser The-
oriengruppe, die Ertragskategorientheorien, gilt der Ertrag wirt-
schaftlicher Tätigkeit, die als Einsatz von Produktionsfaktoren 
verstanden wird, als entscheidend, wogegen die sog. Periodizitäts-
theorien die Regelmäßigkeit betonen. Das zweite Kriterium zur Un-
terscheidung zwischen Einkommen und "Nicht-Einkommen" geht von 
der Zweckbestimmung aus, der Verfügbarkeit "für peri;önliche Be-
dürfnisse und für die Bildung neuen Stammvermögens~ 1l Nur die un-
ter "normalen" Bedingungen zu erwartenden Zuflüsse stellen Einkom-
men dar, das verbraucht werden darf. "Außergewöhnliche" Zuflüsse 
gelten als unmittelbarer Vermögenszugang. Im Gegensatz zu diesen 
Theorien ist im Rahmen der Reinvermögenszugangstheorie den Einnah-
men zunächst nicht anzusehen, ob sie Einkommen darstellen oder 
nicht. Eine Unterscheidung nach irgendwelchen Merkmalen unter-
bleibt. Einkommen als Maßstab für die "wirtschaftliche Kraft"2) ei-
ner Person wird definiert als Summe der Nettozuflüsse, über die ein 
Wirtschaftssubjekt während einer bestimmten Periode konsumtiv verfü-
gen kann, ohne sein eventuell vorhandenes bisheriges Nettovermögen 
zu vermindern. Es handelt sich somit um den Betrag, um den das Ver-
mögen einer Person gestiegen wäre, wenn sie nichts verbraucht hätte, 
oder um den Betrag, den sie konsumtiv verwenden kann, ohne den 
Wert ihres Vermögens zu ändern. Oder anders ausgedrückt: Einkom-
men ergibt sich als Summe aus Verbrauch und Ersparnis. 

Die meisten Untersuchungen zur Steuerlastverteilung begnügen sich 
- wenn überhaupt - mit relativ knappen theoretischen Uberlegungen 
zur Darlegung eines Einkommenskonzeptes und verweisen lediglich 
auf die vorhandenen statistischen Unterlagen.3l Gleiches gilt für 
die Begründung der Behandlung einzelner möglicher Einkommensele-
mente. Angesichts der Bedeutung der Entscheidung über die Abgren-
zung des Einkommens für die Aussagekraft der Untersuchungen ver-
wundert dies. Die ausgewiesene Verteilung kann dadurch in nicht un-
beträchtlichem Ausmaß modifiziert werden. Dies wird im folgenden 
zunächst anhand zweier Probleme verdeutlicht, und zwar der Behand-
lung von Sachbezügen und von Wertzuwächsen. Im Anschluß daran wird 
die Frage diskutiert, ob bzw. inwieweit staatliche Leistungen in 
den Einkommensbegriff einbezogen werden können bzw. sollen. 

1) Vgl. Fuisting, Bernhard, S. 22. 

2) Vgl. Schanz, Georg v., Der Ei.nkatrnensbegriff ... , S. 5. 

3) Ausnahrren hiervon stellen beispielsweise die Darlegimgen des Centre d'etucle 
des revenus et des couts (CEOC) und die Untersuchung vcn Pechman/Ckner dar, 
in der unter Rückgriff auf Henry Sill'ons Ei.nkcmnen im Sinne der Reinventö-
genszugangstheorie definiert wird. Vgl. CEOC, S. 17 ff., Pechman, Joseph A., 
Okner, Benjamin A., S. 12. 
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2. Nach der Form des Zuflusses kann zwischen Geld- und Sachlei-
stungen unterschieden werden. Gilt die Tatsache, daß der Empfän-
ger eines Gutes "mehr" hat als jemand, der es nicht bekommen hat, 
als entscheidend, so sind Sachleistungen in das Einkommen einzu-
beziehen. Anders liegt der Fall, wenn starker Wert darauf gelegt 
wird, daß der Erhalt des Gutes dem Empfänger uno actu eine be-
stimmte Verwendung aufzwingt, falls er es nicht umtauscht, ver-
kauft oder beleiht (bzw. dies nicht kann). Er steht sich insofern 
schlechter als jemand, der denselben Wert in bar erhalten hat. 
Das Argument, die Untersuchung auf monetäre Elemente des Einkom-
mens zu beschränken, weil sich auch die steuerlichen Regelungen 
auf den monetären Sektor bezögen, 1) ist dagegen nicht durchschla-
gend, falls es darum geht, mittels des Einkommens einen Indikator 
für die ökonomische Situation der Wirtschaftssubjekte zu gewin-
nen. 

Offensichtlich ist, daß die ausgewiesene Verteilung bei unter-
schiedlicher Behandlung von Sachbezügen verändert wird. Äußerst 
schwierig ist es dagegen, eindeutige Anhaltspunkte für die Rich-
tung dieser Änderung zu finden, da hierzu auch eingehendere Kennt-
nisse, um welche Güter es sich dabei im einzelnen handelt, benö-
tigt werden. So kann vermutet werden, daß in Entwicklungsländern, 
also Ländern mit hohem Agraranteil, Sachbezüge insbesondere bei 
den unteren Einkommensschichten zu verzeichnen sind; in die glei-
che Richtung wirkt der oftmals bedeutsame Anteil von Hausperso-
nal, dessen Entlohnung in starkem Maße auf Sachbezügen beruht.2) 
Uber die Situation in Industrieländern läßt sich jedoch a priori 
keine Aussage treffen. So wurden beispielsweise für die USA - al-
lerdings für das Jahr 1948 - mit steigendem Einkommen abnehmende 
Sachbezüge festgestellt, wogegen später der umgekehrte Verlauf 
konstatiert wurde.3) 

Ob Wertsteigerungen und -minderungen am ruhenden Vermögen - und 
gegebenenfalls durch Veräußerung "realisierte" oder "unrealisier-
te" Wertänderungen - in das Einkommen einbezogen werden sollen, 
ist bereits in der theoretischen Diskussion äußerst kontrovers. 
Den Vertretern der Quellentheorien zufolge gelten Wertänderungen 
nicht als Einkommen, weil durch Veräußerung den Wirtschaftssub-
jekten keine neuen Güter zuqeflossen seien. Es sei nur eine be-
reits bestehende durch eine-neue Vermögensanlage ersetzt worden; 
es habe sozusagen ein Quellentausch stattgefunden. Nur der Ertrag 
der neu erworbenen Quelle sei dem Einkommen zuzuschlagen. Dagegen 
ändern der Reinvermögenszugangstheorie zufolge durch Veräußerung 
realisierte Wertänderungen stets das Einkommen. Strittig ist dage-
gen die Behandlung nicht realisierter Wertzuwächse (bzw. -minde-
rungen). Es ist in jenem Falle weder Geld noch ein geldwertes Gut 

1) So M..lsgrave, Richard A., Frane, L., Rejoinder ... , S. 21. 

2) Die Ve:rmutung, daß Sachbezüge insbesorrlere für die unteren Einkcmrensschich-
ten von Bedeutung sind, wird bsJ:M. durch die Untersuchung von Huang bestä-
tigt: Der Selbstverbrauch, der im Agrarsektor von Tansania ca. 40 v.H. des 
gesamten Verbrauchs entspricht und der vor allem in Nahrungsmitteln und arrle-
ren "notwendigen" Gütern besteht, nimnt mit steigendem Einkamen relativ ab. 
Vgl. Huang, Yukon, s. 77. 

3) Vgl. Tucker, Rufus S., Distribution ..• , s. 269 f., Musgrave, Richard A.; 
Case, Karl E.; Leonard, Heman, S. 271. 
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zugeflossen; vielmehr hat sich das bereits vorhandene Vermögen 
in seinem Wert verändert. Die Änderungen stehen sozusagen nur 
auf dem Papier. Es kann jedoch argumentiert werden, daß über 
solche Wertzuwächse ähnlich wie über anderes Einkommen dispo-
niert werden könne: Es kann ein Teil des Vermögens verkauft 
oder ein Kredit aufgenommen werden. Das praktische Problem der 
Bewertung, das besonders gravierend bei einmaligen und selten 
gehandelten Vermögensobjekten auftritt, spricht allerdings 
wiederum gegen eine Berücksichtigung unrealisierter Wertände-
rungen. 

Bei der Behandlung von Werzuwächsen berufen sich die meisten 
Untersuchungen auf die jeweils vorherrschende statistische Kon-
vention, derzufolge dann Wertzuwächse ins Einkommen einbezogen 
werden oder aber ausgeschlossen bleiben. 1) Theoretische Recht-
fertigungen des jeweiligen Verfahrens sind selten und zudem 
nicht immer zwingend.2) Welche Konsequenzen für die Einkommens-

1) Sie \-A:rden bspw. !lehr oder \-A:niger vollständig bei Herriot/M.iller, Pechrran/ 
Okner, Zeitel (da dessen untersuchung von der SUl!rne der Einkünfte gell'äß deut-
schem Einkcmrensteuerrecht ausgeht, vgl. dto. s. 107) und Franzen/1.övgren/ 
Rosenberg erfaßt, wobei Pechrran/Okner die unverteilten Gewinne als Nähe-
rungS\-A:rte für unrealisierte Wertzuwächse der Körperschaften nehmen. In den 
untersuchungen von Nicholson, Dodge, I.agares Calvo sowie des Central Sta-
tistical Office of the U.K. bleiben sie dagegen außer Ansatz. Gleiches gilt 
auch für die Studie von Gillespie, in der allerdings mittels einer unge-
fähren Schätzung der Verteilung von "capital gains" die Bedeutung dieses 
Faktors abzustecken versucht wird. Vgl. Herriot, Roger, A.; M.iller, Herman 
P., The Taxes We Pay, S. 33, Pechrran, Joseph A.; Okner, Benjamin A., S. 13, 
Franzen, Themas; Lövgren, Kerstin; Rosenberg, Irrra, s. 32, Nicholson, J.L., 
Redistribution •.• , S. 135, Dodge, David A., S. 2, I.agares Calvo, Manuel, 
s. 129 f., Statistical Office of the U.K., 1974, s. 32, Gillespie, W. Irwin, 
s. 7, 73 ff., 207, 247 f. 

2) Tucker bspw. hält den Ausschluß von Wertzuwächsen für berechtigt, da Ge-
winne beim Verkauf von VenrögenS\-A:rten nach Ansicht von Wirtschaftsprüfern, 
ökonaren und Statistikern nicht Einkcmren, sondern Wertzuwächse darstell-
ten und unrealisierte "capital gains" auch steuerlich nicht als Einkcmren 
gälten. Abgesehen davon, daß zunächst eine nicht notwendigerweise zu tref-
fende unterscheidung zwischen Einkcmren und Wertzuwächsen postuliert wird, 
hilft der Autoritätenbe\-A:is (zudem: welche ö'k:onaren?) auch nicht weiter, 
solange nicht sachlogische Begründungen für den Ausschluß von Wertzuwächsen 
angeführt werden. Herriot/M.iller sind bei einer theoretischen Begründung 
der Behandlung von Werzuwächsen unsicher. Sie vertreten zunächst den Stand-
punkt, daß realisierte Wertzuwächse nicht zum Einkcmren zu rechnen seien, 
da sie nicht in Zusantnenhang mit der Produktion entstünden und nur eine 
Änderung der Vernögensfo:an darstellten. Ihre Argurrentation erinnert inso-
\-A:it an diejenige der Vertreter der Quellentheorien. unter Al::Mägung der 
Tatsache, daß "capital gains" steuerlich als Einkamen gälten und weil sie 
darüber hinaus zum Wohlergehen der sie empfangenden Wirtschaftssubjekte 
beträchtlich beitrügen, die sich zudem hauptsächlich in den oberen Einkan-
rrensschichten befänden, entscheiden sich Herriot/M.iller schließlich dafür, 
die Wertzuwächse in ihre untersuchung einzubeziehen: "It was felt that the 
small distortion in the incare concept caused by including capital gains 
was nore than offset by the distortion in the size distribution of incare". 
Was das zuerst angeführte Argurrent angeht, so handelt es sich wiederum um 
einen Autoritätenbeweis. Das z,,.,eite mag als Andeutung der Position der Ver-

(Fortsetzung vgl. folgende Seite) 
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verteilung eine unterschiedliche Behandlung der Wertzuwächse ha-
ben kann, läßt sich anhand der bei Herriot/Miller wiedergegebe-
nen Daten für realisierte Wertzuwächse aufzeigen;1l werden Wert-
zuwächse einbezogen, so steigt dieser Untersuchung zufolge der 
Anteil der obersten Einkommensklassen, die übrigen Anteile sinken. 
Hierdurch wird die Bedeutung grundsätzlicher Uberlegungen zur Be-
handlung von Wertänderungen nur unterstrichen. Es kommt darauf an, 
darzulegen, was überhaupt gemessen werden soll. Daß dann u.U., 
durch das statistische Material bedingt, Abstriche von der theore-
tischen Konzeption unabdingbar sind, steht auf einem anderen Blatt. 

Was die Behandlung staatlicher Leistungen als Einkommensbestand-
teile angeht, so spricht zunächst alles dafür, sie in das Einkom-
men der Wirtschaftssubjekte einzubeziehen, falls sie diesen zuge-
rechnet werden können, d.h. eine Privatkomponente enthalten. Da 
es beim Einkommen um die einem Wirtschaftssubjekt zukommenden 
ökonomischen Mittel geht, ist nicht einzusehen, weshalb - unter 
diesem Blickwinkel - nach dem Urheber , Staat oder Private , un-
terschieden werden sollte. Die Crux liegt freilich darin, abzu-
grenzen, unter welchen Umständen die Zurechnung einer öffentli-
chen Leistung vorgenommen werden kann. 

Noch vergleichsweise einfach gelagert ist der Fall der Transfer-
einkommen. Uber die für den Empfang solcher Geldbeträge relevan-
ten Kriterien wird zwar im politischen Prozeß entschieden, doch 
können die Anspruchsberechtigten über Transfers verfügen wie über 
anderes Einkommen auch, das zudem gleichfalls - z.B. bei Arbeit-
nehmern oder bei Selbständigen über den Marktprozeß - teilweise 
fremdbestimmt ist. Schwieriger wird es schon bei staatlichen 
Sachleistungen. Hierbei dürfte es von Vorteil sein, zwischen sol-
chen Gütern zu unterscheiden, die einzelnen Wirtschaftssubjekten 
noch in irgendeiner Weise zugerechnet werden können, solchen, die 
sich auf bestimmte Gruppen von Wirtschaftssubjekten beziehen und 
schließlich allgemeinen Staatsleistungen.2l Für den ersten Kreis 
von Gütern - kostenlose Schutzimpfungen, Ausbildung, Schulmahlzei-
ten, Bereitstellung von Wohnraum und dergleichen - bestehen zunächst 
grundsätzlich dieselben Schwierigkeiten wie sie oben für die Behand-
lung von Sachleistungen dargelegt worden sind: Es kommt auf den 
für relevant gehaltenen Vergleichsfall an, also darauf, ob mit 
einem Wirtschaftssubjekt verglichen werden soll, das dieses Gut 
nicht, oder aber mit einem, das einen entsprechenden Wert in bar 

(Fortsetzung Fußnote 2), s. 15) 

treter der Reinverrnögenszugangstheorie gedeutet werden. Beim dritten 
schließlich wird - unzulässigerweise - van Ergebnis her argumentiert. 
Ferner bleibt anzurrerken, daß im ang:3führten Zitat das Wort "incare" in 
zweierlei Bedeutung veniienclet wird. Zunächst scheinen Wertzuwächse 
"eigentlich" nicht zum Einkamen zu rechnen. llnrnittelbar darauf soll je-
doch ihr Ausschluß zu Verwerfungen in der Einkamensverteilung (ein-
schließlich Wertzuwächsen?) führen. Vgl. Tucker, Rufus S., Distribution 
... , s. 277, Herriot, Roger A.; Miller, Herrnan P., 'l'he Taxes We Pay, S.33. 

1) Vgl. hierzu die auf der folgeooen Seite wiedergegebene Tabelle. 

2) zu einer detaillierten Gliederung und einigen aus der unterschiedlichen Art 
der Güter resultiereooen Problemen vgl. Rose, Manfred, Finanzwissenschaft-
liche Verteilungslehre, München 1977, s. 87 ff., Desce, J.; Foulon, A.; 
Kende, p. ; r.evy-Garboua, L. , Proposition pour une rnethodologie de 1' etude 
de 1a redistributian, in: COnsamlatian, Band 4, 1970, s. 40 f. 
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Einkommensverteilung bei unterschiedlicher 

Behandlung von Wertzuwächsen 

(USA 1968) 

Einkommensschichten Einkommen der Einkor:uncn der 
Schicht ohne Be- Schicht bei Be-
rücksichtigunq rücksichtigung 
v. Wertzuwächsen v. Wertzuwächsen 

in 1000 US i p.a. in v.H. des gesamten Einkol'UTiens 

Unter 2 1 , 1 1 , 1 

2 - 4 3,9 3,8 

4 - 6 6,7 6, 5 

6 - 8 1o,2 1o,o 

8 -10 12, 2 11 , 9 

1o-15 28,2 27,7 

15-25 23,6 23,5 

25-50 1 o, 1 1 o, 4 

Uber 5o 4 ,o 5,o 

Insgesamt 100,0 100,0 

1 ) Errechnet anhand der bei Herriot/Miller wiederCTeqebenen 
Daten. 

Quelle: llerriot, Roqer A.; !'liller, Herman P.' The Taxes 
We Pay, s. 34. 

erhalten hat. Bei Gütern, die auf bestimmte Gruppen bezogen 
sind, entstehen ähnliche Probleme wie sie auch bei der später 
zu diskutierenden Behandlung von Kollektiven als Verteilungs-
subjekten auftauchen. Sie resultieren daraus, daß ökonomische 
Entscheidungen nicht nur von Individuen, sondern auch von Grup-
pen getroffen werden. Ganz besonders deutlich wird dies im 
Falle der allgemeinen Staatsleistungen, der spezifisch öffent-
lichen Güter wie Verteidigung oder politische Führung. An die-
ser Stelle bleibt lediglich zu vermerken, daß sich kein Grund 
finden läßt, weshalb alle Staatsleistungen als Einkommen der 
Wirtschaftssubjekte gelten sollten. Der Begriff des Einkommens 
bezieht sich auf den ökonomischen Entscheidungsspielraum eines 
Wirtschaftssubjekts. Ein Teil der Staatsleistungen, über die 
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stets politisch entschieden wird, ist dem Einflußbereich der 
Wirtschaftssubjekte entzogen und läßt sich nicht zuordnen; er 
bildet insofern kein Einkommen. Eine "Zurechnung" wäre kaum 
aussagekräftig und von rein rechnerischer Natur. 1) Dies impli-
ziert keineswegs, daß die Wirtschaftssubjekte nicht von solchen 
staatlichen Leistungen in anderer Weise betroffen werden kön-
nen; im Falle der Verteidigung oder der politischen Führung 
bspw. kann dies offensichtlich in starkem Maße gegeben sein. Es 
bedeutet vielmehr, daß das Einkommen nicht den einzigen, für ein 
Wirtschaftssubjekt relevanten Indikator, wenngleich einen äußerst 
wichtigen, darstellt. 

Soweit staatliche Sachleistungen als Einkommensbestandteile gel-
ten, taucht das Problem ihrer Bewertung auf. Es geht also dar-
um, monetäre Äquivalente für die entsprechenden Güter zu finden 
- und nicht den "Nutzen" zu ermitteln, den sie für die einzelnen 
Wirtschaftssubjekte möglicherweise stiften. Es ist zu betonen, 
daß die Verwendung monetärer Äquivalente keine Notlösung als 
Folge der nur schwer zu ermittelnden "Nutzen" von Staatsleistun-
gen darzustellen braucht.21 Vielmehr kann diesem Konzept - wie 
oben dargelegt - durchaus selbständige Bedeutung zugemessen wer-
den. Zudem stellt dies insofern auch eine konsistente Lösung dar, 
als bei Untersuchungen zur Steuerlastverteilung nicht nur das 
Einkommen, sondern auch die Steuern in monetären Größen gemessen 
werden. 31 Diese monetären Äquivalente für die entsprechenden 

1) Diese Argumantation klingt in einigen englischen Untersuchungen an. Das Cen-
tral Statistical Office of the U.K. verrechnet nicht alle Staatsleistungen 
als Einkernren: Verteidigung, Forschung, Museen, Parks u.dgl. bleiben bspw. 
ausgeschlossen. Dies wird gelegentlich damit begründet, daß sie keine greif-
baren Zuwendungen ("tangible benefits") für die Wirtschaftssubjekte darstell-
ten, die sich als Einkamen ausdrücken ließen. Freilich ist dessenungeachtet 
auch gelegentlich versucht worden, diese Staatsleistungen in das Einkamen 
der Wirtschaftssubjekte einzubeziehen. Als Verteilungsschlüssel wurden dabei 
u.a. vorgeschlagen: Höhe des Einkamens bzw. einiger seiner Bestandteile wie 
Kapitaleinkünfte, ermittelte Steuerlastverteilung und gleiche Beträge pro 
Kopf. Vgl. Central Statistical Office of the U.K., 1974, S. 32, dass., 1976, 
S. 80, dass. 1982, S. 115, Nicholson, J.L., The distribution and redistribu-
tion of incane in the United Kingdcrn, in: Wedderburn, Dorothy (Hrsg.), Pover-
ty, inequality and class structure, cambridge 1974, S. 73, Nicholson, J.L.; 
Britton, A.J., The Redistribution of Inccrre, in: Atkinson, Anthony B. (Hrsg.), 
The Personal Distribution of Inccrres, London 1976, S. 320 ff., Gillespie, W. 
Irwin, S. 139 f., Mu.sgrave, Richard A.; Case, Karl E.; I..eonard, Hennan,S.290ff. 

2) Dies ist oftmals behauptet worden. Vgl. z.B. Gillespie, Irving J., S. 88 ff., 
Hake, Wilfried, S. 142 f., Mu.sgrave, Richard A.; Case, Karl E.; I..eonard, Her-
m:m, s. 282 f. 

3) Hiervon unbeschadet bleibt natürlich die M':iglichkeit, das Einkamen als 
Nutzenäquivalent für die Sl.lllllle privater Güter aufzufassen und dann auch 
Nutzenkalküle für öffentliche Güter anzustellen, wie dies beispielsweise 
von Aaron/M::Guire und Maital vorgeschlagen worden ist. Es dürfen dann al-
lerdings auch die Steuerlasten nicht in nonetären Größen ausgedrückt, son-
dem sie müssen als "Nutzen"entgang gerressen werden. Vgl. Aaren, Henry; 
~ire, Martin C., Public Goods and InCO!le Distribution, in: Econcrretrica, 
Band 38, 1970, S. 907 ff., Maital, Shlaro, Public Goods and Incare Distri-
bution: Scrre Further Results, in: Econcrretrica, Band 41, 1973, S. 561 ff. 
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Staatsleistungen zu ermitteln, ist allerdings ein theoretisch und 
praktisch schwieriges unterfangen. 1) Dies ist deshalb der Fall, 
weil für viele Staatsleistungen kein Marktpreis besteht. Als 
technisch praktikables Verfahren wird in solchen Fällen in der 
Regel eine Bewertung mit den aufgewendeten Kosten vorgeschlagen. 

3. Vielfältige, durch das statistische Material bedingte Schwie-
rigkeiten stellen sich einer Konkretisierung eines bestimmten Ein-
kommensbegriffs in den Weg. Dies sei zunächst anhand der Einkom-
menssteuerstatistik beleuchtet.2) Wählt man zunächst das zu ver-
steuernde Einkommen als Ausgangspunkt, so ist zu bedenken, daß da-
bei bereits die im Rahmen des Einkommensteuergesetzes des jeweili-
gen Landes bestehenden Freibeträge und Abzüge vom steuerlich de-
klarierten Einkommen in Ansatz gebracht worden sind. Zumindest für 
einen Teil dieser Abzüge wird jedoch argumentiert werden können, 
daß sie Einkommenselemente darstellen. Dies gilt insbesondere für 
viele der mit wirtschafts- und/oder sozialpolitischen Argumenten 
begründeten Abzüge. Als Beispiel hierfür seien lediglich die Frei-
beträge für Landwirte und freie Berufe im Rahmen des deutschen 
EStG und die gemäß Einkommensteuerrecht der USA bestehende Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme von "deductions" für Ausgaben für 
medizinische Behandlung erwähnt. Aber auch die vom Begriff her 
kein Einkommen darstellenden Abzüge für Kosten der Einkommenser-
zielung können teilweise Einkommensbestandteile enthalten, sei 
es, weil schon bezüglich der verschiedenen in Frage kommenden Aus-
gabenarten theoretisch unterschiedliche Positionen bezogen werden 
können, sei es aufgrund faktisch bestehender Gestaltungsmöglichkei-
ten der steuerpflichtigen. Falls die Verteilung der Freibeträge 
und Abzugsmöglichkeiten auf die verschiedenen Einkommensschichten 
in der Steuerstatistik ausgewiesen wird, kann insoweit ein weiterer 
Einkommensbegriff als derjenige des zu versteuernden Einkommens 
statistisch ermittelt werden. 

1) Zur Problenatik der Bev.ertung öffentlicher Güter vgl. Littmann, Konrad, 
Definition ... , s. 42 ff. 

2) Vgl. hierzu auch, stellvertretend für die Vielzahl der - in den USA häufig 
unter dem Stichwort "incare tax erosion" firmierenden - Literatur Paul, 
Randolph E., Erosion of the Tax Base and Rate Structure, in: Joint carmi.ttee 
on the Economic Report, Federal Tax Policy for Econanic Grc:Mth and Stability, 
washington 1956, S. 297 ff., Holland, Daniel M.; Kahn, Harry C., Cclrparisan 
of Personal and Taxable Incare, in: Joint carmi.ttee on the Econanic Report, 
Federal Tax Policy for Econanic Growth and Stability, Washingtpn 1956, S. 
313 ff., Pechman, Joseph A., The Use of Computers in Tax Research, in: In-
stitut International de Finances Publiques (Hrsg.) , Innovations in Tax Po-
licy, Paris-wndon-Saarbrücken 1970, S. 167 ff., Pechman, Joseph A.; Ckner, 
Benjamin A., Individual Incare Tax Erosion by Incare Classes, in: Joint Eco-
nanic cannittee, The Econanics of Federal Subsidy Programs, A Ccrnperrlilmi of 
Papers, Part 1 - General Study Papers, Washington 1972, S. 13 ff., Turner, 
J. Scott; Sharp, Ansel M.; Stringer, William, Revenue and Incidence Effects 
of the 1971 Cklahana Incare Tax, in: Oklahoma Business Bulletin, Cktober 
1972, S. 5 ff., Oberhofer, Tan, The Redistributive Effect of the Federal 
Incare Tax, in: National Tax Journal, Band 28, 1975, s. 127 ff., Albers, 
Willi, S. 69 ff. 
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Schwieriger steht es dagegen um die Abschätzung der Bedeutung 
der Gestaltungsmöglichkeiten der Steuerpflichtigen. Ähnliches 
gilt für steuerlich zulässige Pauschalierungen und Unterbe-
wertungen wie beispielsweise die im Rahmen des französischen 
Einkommensteuerrechts mögliche "deduction forfaitaire des frais 
professionels" und die Besteuerung der Landwirtschaft nach 
Durchschnittssätzen in der BRD. Weitere Schwierigkeiten für 
eine Quantifizierung bereiten auch gesetzlich oder de facto 
steuerfreie Einkommensbestandteile - beispielsweise sind in 
der BRD anders als in den USA, Wertzuwächse weitgehend steu-
erfrei1f - und last not least die Tatsache der Steuerhinter-
ziehung. 

Je nachdem, wie diese bei der Verwendung von Steuerstatistiken 
entstehenden Probleme der Quantifizierung des Einkommens und 
seiner Verteilung eingeschätzt werden, kann auf andere stati-
stische Quellen, sei es ausschließlich, sei es ergänzend, zu-
rückgegriffen werden. In diesem Zusammenhang sind vor allem 
die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und Haushaltsrechnun-
gen von Bedeutung. Welche Statistiken dabei im Einzelfall ge-
eignet sind, hängt vom speziellen Untersuchungsziel und den 
statistischen Gegebenheiten des jeweiligen Landes ab. 2 ) Folg-
lich liegen Untersuchungen zur Steuerinzidenz auch sehr unter-
schiedliche Kombinationen von Statistiken zugrunde.3) Von den 

1) wert.zuwächse im Fahmen des Betriebsvenoogens unterliegen grundsätzlich 
der Ei.nkannensteuer; es gibt jedoch Ausnahmeregelunge.'1 wie § 6b EStG. 
Wertzuwächse bei Privaten ("Spekulationsgewinne") sind jedoch nur dann 
steuerpflichtig, wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung des Verniigens-
objektes weniger als 2 Jahre (u.a. bei Grundstücken) bzw. 6 t-bnate (u.a. 
bei Wertpapieren) verflossen sind. 

2) zu Vor- und Nachteilen der verschiedenen statistischen Quellen der BRD 
vgl. bs?J. Krupp, Hans-Jürgen, ~lichkeiten der Verbesserung der Ein-
kamens- und Verniigensstatistik, Schriften der I<cmn.ission für wirtschaft-
lichen und sozialen Wandel, Nr. 50, Göttingen 1975, für Großbritannien 
vgl. Royal camu.ssion on the Distribution of Incare and Wealth, Initial 
Rep:>rt an the Standing Reference, Rep:>rt No. 1, Onnd. 6171, I.onden 1975, 
S. 127 ff., für Frankreich vgl. Bobe, Bemard, Affectation ••• , S. 236 ff., 
Banderier, Gaston; Ghigliazza, Pierre, Les revenus des menages en 1970, 
Collections de !'Institut national de la statistique et des etudes econo-
miques (INSEE), M 40, No. 147, Paris 1974, s. 15 ff. 

3) So gehen bsJ;M. Zeitel und Franzen/Lövgren/Rosenberg hauptsächlich von der 
Steuerstatistik und Schmidt/Schwarz/'lhiebach von der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung aus. Die englischen Untersuchungen und diejenigen von 
Roskamp, Bobe, I.agares ca! vo und Huang basieren dagegen wei tgeherrl auf 
Haushaltsrechnungen. Als Beispiel für eine besonders differenzierte Kcm-
bination !rehrerer Statistiken kann die Studie von Pechman / Okner ange-
führt werden. Vgl. Zeitel, Gerhard, s. 107, Franzen, 'lh::mas; Lövgren, 
Kerstin, Rosenberg, Inna, S. 32, Schmidt, Klaus-Dieter; Schwarz, Ursula; 
Thiebach, Gerhard, s. 5 f., Nicholson, J.E., Redistribution .•• , S. 121, 
central statistical Office of the U.K., 1974, s. 31 f., dass., 1976, 
s. 79, 89, dass., 1982, S. 109, Roskamp Karl W., 'lbe Distribution ... , 
s. 22, Babe, Bemard, Affectation .•. , s. 236 f., I.agares calvo, Manuel, 
S. 126 f., Huang, Yukon, S. 73, Pechman, Joi,eph A.; Okner, Benjamin A., 
s. 21 ff. 
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bei Verwendung mehrerer statistischen Quellen entstehenden Vor-
zügen, aber auch Nachteilen, die z.B. dadurch bedingt sind, daß 
unterschiedliche Definitionen möglichst aufeinander abgestimmt 
werden sollten, 1> wird im folgenden abgesehen. Es werden ledig-
lich einige Versuche diskutiert, bei denen es darum geht, das 
Problem der Abschätzung von in der Steuerstatistik nicht oder zu 
niedrig erfaßten Einkommensbestandteilen wenigstens halbwegs in 
den Griff zu bekommen. 

Bei einigen Untersuchungen zur Steuerinzidenz wird der Versuch 
unternommen, von den zugrundegelegten Statistiken nicht oder zu 
niedrig erfaßte Einkommenselemente abzuschätzen.2) Als besonders 
problematisch gelten oftmals insbesondere die Daten für sehr 
hohe, u.U. aber auch für sehr niedrige Einkommen.3) Welche Wege 
im einzelnen eingeschlagen werden, hängt offensichtlich von den 
statistischen Gegebenheiten des jeweiligen Landes ab.4) Stets bil-
det jedoch den Ausgangspunkt ein aus anderen als den zugrundege-
legten Statistiken gewonnener - höherer Einkommensbetrag, der 
als realistischer gilt. Würde dieser proportional den jeweiligen 

1) Das differenzierteste Verfahren wenden dabei Pechman/Ckner an. Daten der 
c1I1erikanischen Einkcmnensteuerstatistik und des van Bureau of the Census 
durchgeführten Survey of F.conani.c (H:xlrtuni ty, einer Stichprobenerhebung, 
werden zum sogenannten "MERGE-file" kanbiniert, ein Terminus, der sich un-
gefähr mit "Fusions-Datei" übersetzen läßt. Niedrige Einkcmnen sind aus-
schließlich dem SUrvey of Ecananic (H:xlrtunity, hohe der Einkqmensteuer-
statistik entncmnen. Bei den mittleren Einkcmnensschichten erfolgt eine Zu-
ordnung der beiden Statistiken, und zwar ~itgehend anharrl rrehrerer, für 
die Wirtschaftssubjekte festgestellter ~rkmale wie Familienstand, Alter 
und dergleichen rrehr. Vgl. Pechman, Joseph A.; Ckner, Benjamin A., S. 21 ff., 
45 ff. , 84 ff. , auch Ckner, Benajamin A. , Constructing a New Data Base 
fran EKisting Microdate sets: The 1966 MERGE-File, in: Annals of Ecananic 
and Scx:ial ~surenent, Band 1, 1972, S. 325 ff. 

2) Dies gilt beispiel~ise für die Studien von Herriot/Miller, Pechman/c»mer 
und Bobe. Vgl. Herriot, Poger A.: Miller, Hennan P., 'lhe Taxes We Pay, 
s. 33, dies., Tax Changes Allong Incx:me Groups .•• , S. 45. Eine eingeherrlere 
Darstellung findet sich in Herriot, Poger A.: Miller, Herrnan P., Projections 
of Consuner Incx:me and EKpenditures for 1985, in: American Statistical Asser 
ciation, Proceedings of the Scx:ial Statistics Section 1970, S. 273, ferner 
Pechman, Josei;h A.; Ckner, Benjamin A., s. 89 ff., Bobe, Bemard, Affecta-
tion ... , S. 248 ff. 

3) Vgl. z.B. Pechman, Joseph A.: Okner, Benjamin A., S. 20 f., Lagares calvo, 
Manuel, S. 129, Heilmann, Martin, s. 61. 

4) zu Darlegungen von Ergebnissen, Verfahren und Prcblerren solcher Schätzungen 
vgl. Albers, Willi, s. 87 ff., Banderier, Gaston; Ghigliazza, Pierre, S. 19ff., 
CERC, s. 45 ff., Farioletti, Marius, Statistical Records for the Managenent 
and Control of Tax Administration, in: Organization of American States, 
Inter-American Develoµnent Bank, Econani.c Carmission for Latin J\nerica (Hrsg.), 
Problems of Tax Administration in Latin America, Baltirrore 1965, S. 117 ff., 
Flieshardt, Peter; Haupt, ~; Huf f schmid, Jörg, Sablotny, Reinhard; Sörgel, 
Angelika, Gewinnentwicklung und Gewinnverschleierung in der ~stdeutschen 
Großindustrie, Köln 1977. 
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Einkommensschichten zugeteilt, so würde sich die Einkommensver-
teilung durch diese Modifikation offensichtlich nicht änder;:i;--
ein Ergebnis, das schwerlich der Wirklichkeit entsprechen dürfte. 
Ein differenzierteres Verfahren könnte zunächst davon ausgehen, 
daß die Wahrscheinlichkeit der Untererfassung bei den verschie-
denen sozio-ökonomischen Gruppen bzw. Einkunftsarten unterschied-
lich hoch ist. Beispielsweise ist sie bei Gewinneinkünften be-
sonders bedeutsam. Es könnte zunächst versucht werden, diese un-
terschiedlich stark ausgeprägte Untererfassung global für die je-
weilige Gruppe bzw. Einkunftsart abzuschätzen. In diesem Zusam-
menhang können beispielsweise, was die Gewinne angeht,·auch Bi-
lanzstatistiken oder Buchprüfungsergebnisse von Interesse sein. 
In einem zweiten Schritt wären dann die ermittelten Beträge auf 
die verschiedenen Einkommensschichten zu verteilen. Dies könnte 
für die jeweilige Einkunftsart gemäß ihrer Verteilung auf die 
verschiedenen Einkommensklassen erfolgen, wobei unterstellt 
wird, daß die untererfaßten Beträge sich in gleicher Weise wie 
die erfaßten verteilen. Von Vorteil wäre es sicher noch, wenn 
darüber hinaus nach quantitativen Belegen Ausschau gehalten wür-
de, die_diese These modifizierten.Es bleibt jedoch dahingestellt, 
ob vorliegende Sonderstatistiken es ermöglichen, daß eine solche 
Suche von Erfolg gekrönt sein wird. 

Selbst wenn angenommen werden könnte, daß dergleichen Schätzun-
gen einigermaßen realistisch seien, und falls außerdem noch die 
entsprechenden Daten für die Verteilung auf die verschiedenen 
Einkommensschichten zur Verfügung stünden, so stellte sich -
wie bei jedweder Modifikation der Ausgangsdaten - ein weiteres 
Problem. Die Verteilung der Wirtschaftssubjekte auf die einzel-
nen Einkommensklassen kann sich infolge der Modifikation än-
dern ("bracket jumpers"). Ist man nicht bereit, diesen Effekt 
zu ignorieren und eine entsprechende Minderung der Aussagefähig-
keit der Untersuchung hinzunehmen, so könnte zunächst daran ge-
dacht werden, zu unterstellen, daß die "bracket jumpers" einen 
entsprechenden Anteil des Einkommens ihrer ursprünglichen Schicht 
transferieren. 1) Diese hat allerdings zur Konsequenz, daß bei in 
der Einkommenspyramide aufsteigenden Wirtschaftssubjekten das 
Einkommen ihrer Ausgangsschicht überschätzt wird, da sie sich 
ja an deren oberem Ende befunden hatten. Wenn keine so detail-
lierten Angaben vorhanden sind, daß auf Einzelfälle zurückge-
griffen werden kann, um "bracket jumpers" berücksichtigen zu 
können,2l so bietet sich gleichwohl ein etwas differenzierteres 
Verfahren an. Es handelt sich hierbei um die analoge Anwendung 
einer Methode, die bei weniger ausgebautem statistischem System 
dazu dient, anhand weniger Daten wenigstens ungefähre Anhalts-
punkte über die Einkommensverteilung als solche zu gewinnen: 

1) Dies nimnt z.B. Gillespie an. Vgl. Gillespie, W. Irwin, S. 8, S. 27. 

2) so staoo.en beispielsweise Pechrnan/Okner DatEn über Einkamensteuererklärun-
gen zur Verfügung. Vgl. Pechrnan, Joseph A.; Okner, Benjamin A., S. 41 f., 
s. 84. 
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Die Verbindung eines theoretischen Verteilungsmodells mit den 
vorhandenen statistischen Materialien. 1) 

Der Ausgangspunkt des Verfahrens 21 besteht darin, für die Da-
ten der unmodifizierten Einkommensverteilung ein Verteilungsmo-
dell zu finden, das diese möglichst genau nachzeichnet. Hierbei 
geht es nicht darum, ein "Gesetz" für Entstehung und Änderung 
der Einkommensverteilung zu finden, sondern darum, eine Formel 
die die empirischen Daten hinlänglich genau beschreibt, zu ver,: 
wenden. Die im Bereich der mathematischen Statistik üblichen 
Verteilungen wie beispielsweise die lognormale Verteilungskurve 
können hierbei zu Hilfe genommen werden. Letztere wird häufig 
verwendet, da sie - wie die meisten empirischen Einkommensver-
teilungen - linkssteil ist.3l Ihre Funktion lautet: 

_ 1 { 1 2} f (Y) - V21i1 exp - -- (lnY - JJ) 
2ff crY 2 0 2 

Y Einkommenswerte der verschiedenen Schichten 

JJ arithmetisches Mittel der Verteilung 

cr Standardabweichung der Verteilung 

1) Vgl. hierzu etwa Valle Sanchez, Victorio, S. 13, 26, Lagares calvo, Manuel, 
s. 127. Sofern überhaupt irg~lche Daten vorhanden sind, handelt es sich 
zumindest um ein weniger waghalsiges Unterfangen als bsp,1. dasjenige von 
r-t:Lure, der sich bei einigen Einkamiensbestandteilen gezwungen sieht, "to 
postulate a distribution that seerred reasonable." Vgl. r-t:Illre, Charles E. 
jr., S. 156 (Hervorhebung von der Verf..) . Noch krasser ist freilich das 
Verfahren Musgraves, das er bei einem Versuch an~det, die Steuerlast-
verteilung in einigen lateinanerikanischen Ländern in groben Umrissen ab-
zuschätzen. Er unterstellt dabei, daß die von Shoup für Venezuela ermit-
telte Einkamensverteilung auch für die anderen Länder gelte. Freilich 
möchte der Verf. diese Untersuchung nicht den sonst üblichen Analysen zur 
Steuerlastverteilung an die Seite gestellt wissen. Vgl. Musgrave, Richard 
A., Estirrating the Distribution of the Tax Bl.lrden, in: Organization of 
American States, Inter-Arrerican Developrent Bank, F.conomic Ccmnission for 
Latin America (Hrsg.), Problems of Tax Administration in Latin America, 
Baltilrore 1965, S. 57 ff., Shoup, carl S. et al., The Fiscal system of 
Venezuela, A Report, Baltilrore 1959, S. 35 ff., insbes. s. 39. 

2) Die folgenden Ausführungen basieren auf den Untersuchungen von !lobe, der 
mittels einer lognonnalen Verteilung sowie der Pareto-Formel versucht, 
dem Problem der "bracket jUlllpers" Rechnung zu tragen, das durch die von 
ihm an den Daten der INSEE vorgenarmenen M:xlifikationen entstanden ist. 
Vgl. Bobe, Bernard, Affectation ... , s. 252 ff., 258 ff., 268 ff., ders., 
La distribution des revenus prirraires en 1965, in: Revue econanique, 
Band 25, 1974, s. 86 ff. 

3) Einen kurzen tlberblick über die Verteilungstheorien aus dem Bereich der 
mathematischen Statistik gibt bsp.v. Brcrwn, J.A.C., The Mathematical and 
Statistical Theory of Incorre Distribution, in: Atkinson, A.B., The Perso-
nal Distribution of IncOIT'es, London 1976, S. 72 ff. Zur log-nonnalen Ver-
teilung vgl. insbes. Aitchison, J.; Brcrwn, J ;A.C., The Lognonnal Distri-
bution, cambridge, London, New York, MelJ:ourne 1976. 
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Dies bedeutet, daß der natürliche Logarithmus der Einkommens-
werte den Gesetzen einer Normalverteilung mit den Parametern 
µ und cr folgt. Die Parameter werden dann mittels eines ökono-
metrischen Verfahrens - ein besonders einfaches stellt dabei 
die sog. Momentenmethode dar - ermittelt. 

Der nächste Schritt besteht darin, für eine bestimmte Einkom-
mensschicht das Ausgangseinkommen um die entsprechenden Be-
träge zu ergänzen. Dies sei mit Hilfe der im folgenden wieder-
gegebenen Grafik verdeutlicht. Wenn Y1 und Y3 die ursprüng-
lichen Einkommensgrenzen der betrachteten Einkommensschicht 
darstellen und ein Betrag entsprechend der Fläche ABCD dem 
Ausgangseinkommen dieser Schicht hinzugerechnet werden soll, 
so verschiebt sich das Kurvenstück AB nach rechts bis DC. Da-
bei sind die Flächen Y2Y3BE und Y3Y4CF identisch. Aufgrund 
dieser Identität und mit Hilfe der Annahme, daß jeder der 
"bracket-jumpers" denselben Betrag des insgesamt hinzuzufü-
genden Einkommens in die nächste Schicht mitnimmt, lassen sich 
dann sowohl die Anzahl der "bracket-jumpers" als auch das von 
ihnen mitgenommene Einkommen ermitteln. 

f!y.j · 

·y 
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4. Angesichts der Bedeutung der Entscheidung für eine bestimm-
te Abgrenzung des Einkommens erweist es sich als schwerwiegen-
des Manko zahlreicher Untersuchungen zur Steuerinzidenz, daß 
sie die Begründung des verwendeten Einkommenskonzeptes ver-
nachlässigen und sich oftmals mit dem Hinweis auf die vorhande-
nen statistischen Materialien begnügen. Mit der Definition des 
Einkommens ist zu konkretisieren, welche Aspekte der ökonomi-
schen Situation der Wirtschaftssubjekte für das Untersuchungs-
ziel, die Darstellung eines der für ihre ökonomische "Wohlfahrt" 
relevanten Kriterien, bedeutsam sein sollen. Da nichts weniger 
als eine Gleichverteilung der verschiedenen Aspekte zu erwar-
ten ist, hat die Wahl eines bestimmten Einkommensbegriffs gleich-
zeitig Konsequenzen für die a~sgewiesene Verteilung. Dies wird 
anhand der Darstellung der Probleme einiger potentieller Ein-
kommensbestandteile deutlich. Daß theoretische Uberlegungen, 
durch das statistische Material bedingt, u.u. nicht realisiert 
werden können und deshalb modifiziert werden müssen, steht dem 
nicht entgegen. Dies gilt umso mehr, als auch bei den statisti-
schen Verfahren - beispielsweise bei der Behandlung von "bracket-
jumpers" - gewisse Verbesserungen denkbar sind. 

3. Bezugseinheit und andere Verteilungssubjekte 

Wenn bisher davon die Rede war, daß das Einkommen - in welcher 
Abgrenzung auch immer - auf Wirtschaftssubjekte bezogen werden 
solle, so ist dabei nicht näher umschrieben worden, was unter 
dieser Bezugseinheit im einzelnen verstanden werden könne. Un-
geklärt ist somit geblieben, wessen ökonomische Position denn 
gemessen werden solle. Da ökonomische Entscheidungen nicht nur 
von Individuen, sondern auch von Haushalten getroffen werden, 
stellt sich die Frage, auf welche Entscheidungseinheit das Ein-
kommen zugeschnitten werden solle. Wie auch immer die Entschei-
dung ausfallen mag: Stets ist damit nicht nur bestimmt worden, 
auf welche Einheit das Einkommen bezogen werden solle, sondern 
uno actu auch, welcher Einheit die Steuern - gegebenenfalls 
über Zwischengrößen - zuzuordnen sind. Ein zweites kommt hin-
zu: Nicht nur Individuen und Haushalte fällen ökonomische Ent-
scheidungen, sondern auch andere Kollektive wie beispielsweise 
Unternehmen und Staat. Sie können damit gleichfalls Verteilungs-
träger sein und ihnen verteilungsrelevante Größen zugemessen 
werden. 1) zu überlegen ist dann, ob bzw. auf welche Weise die-
ser Tatsache Rechnung getragen werden kann. Diese Uberlegungen 

1) Vgl. hierzu etwa Fose, Manfred, s. 16. 
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sind - dies sei nochmals betont - unabhängig davon anzustellen, 
ob die Entscheidung zugunsten von Individuen oder von Haushal-
ten als Bezugseinheit ausgefallen ist. 

1. Wenngleich Einkommen eine subjekte Kategorie darstellt, so 
ist damit noch ungeklärt, auf welches Subjekt es sich bezieht. 1 ) 
Grundsätzlich können dies Individuen oder aber Haushalte sein. 
Gäbe es nur Ein-Personen-Haushalte, so wäre der Fall recht ein-
fach gelagert. Die Entscheidungseinheiten "Individuum" und 
"Haushalt" wären dann identisch. Anders ist dies, wenn - reali-
stischerweise - davon ausgegangen wird, daß mehrere Personen in 
einem Haushalt zusammenleben. Die einzelnen Haushaltsmitglieder 
können ökonomische Entscheidungen für sich selbst, für andere 
oder gemeinsam mit anderen treffen. Es können also Entscheidun-
gen von Individuen, mehreren oder allen Haushaltsmitgliedern ge-
meinsam getroffen werden. Von diesen Entscheidungen können 
- wer auch immer sie getroffen haben mag - die Haushaltsmitglie-
der in unterschiedlicher Weise betroffen (begünstigt/belastet) 
werden. Es können also innerhalb derselben Wirtschaftseinheit 
durchaus Entscheidende und Betroffene divergieren. Dies ist of-
fensichtlich beim Einpersonenhaushalt nicht der Fall, womit 
selbstverständlich nicht behauptet werden soll, dessen Entschei-
dungen hätten keine Auswirkungen für andere Wirtschaftseinheiten. 

Kann - auch bei einem in einem Mehrpersonenhaushalt lebenden Indi-
viduum - angenommen werden, daß das ihm selbst von außerhalb oder 
anderen Haushaltsmitgliedern zugeflossene Einkommen für seine 
Situation entscheidend ist, so spricht alles dafür, von Indi-
vidualeinkommen auszugehen. Einkommensübertragungen an andere 
Haushaltsmitglieder können dann als Einkommensverwendung beim 
leistenden und Einkommensbezug beim empfangenden Haushaltsmit-
glied angesehen werden. Anders ist dies, wenn demgegenüber die 
Bindungen innerhalb des Haushalts als relativ stark angesehen 
werden. Da gemeinsame Erwerbstätigkeit, wie z.B. in der Land-
wirtschaft, gegenwärtig nur in Entwicklungsländern von größerer 
Bedeutung ist, kann - in Industrieländern - für den Haushalt als 
Bezugseinheit nur dann argumentiert werden, wenn die Wohn-, Ein-
nahmen- und/oder Ausgabengemeinschaft als gegenüber den Haushalts-

1) Damit zusanmenhängende Fragen werden bei der Diskussion der "tax unit" im 
Rahrren der Kontroverse Individual- oder Haushaltsbesteuerung diskutiert. 
Vgl. hierzu u.a. Report of the Royal CCmnission on Taxation, Band 3, S. 
117 ff., Littmann, Konrad, Kritische Marginalien zur Kontroverse "Indi-
viduelle Veranlagung oder Haushaltsbesteuerung" , in: Finanzarchiv, N. F. , 
Band 27, 1968, S. 174 ff., Haclanann, Johannes, Ein Vorschlag zur Ehe-
gattenbesteuerung, in: Finanzarchiv, N.F., Band 31, 1973, s. 495 ff., 
Obstfelder, Volkmar G. v., Individualbesteuerung oder Haushaltsbesteuerung 
unter besorrlerer Berücksichtigung des Ehegatten-Splitting, Schriftenreihe 
des sozialökonomischen Seminars der Universität Hamburg, Band 4, Frank.-
furt-Bem 1976. 
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mitgliedern vorherrschend gilt. 11 Hiervon gehen alle im Rahmen 
dieser Studie betrachteten Untersuchungen - stillschweigend oder 
ausdrücklich - aus, da sie alle auf dem Haushalt als relevanter 
Bezugseinheit basieren. Es sei betont, daß es sich hierbei um 
eine faktisch einmütige, aber keineswegs theoretisch notwendige 
- und zu anderen Zeitpunkten u.U. auch mit anderem Ergebnis zu 
treffende - Entscheidung handelt. 2 l Um einen Anhaltspunkt dafür 
zu geben, welche quantitativen Konsequenzen die Wahl der Bezugs-
einheit haben kann, sind in der auf der folgenden Seite wieder-
gegebenen Tabelle die Schichtungen sowohl des Individualeinkom-
mens als auch des H,yshaltseinkommens in der BRD für das Jahr 
1960 wiedergegeben. Es bestätigt sich dabei die Vermutung, daß 
die Individualeinkommen sich stärker als die Hausha¼tseinkommen 
in den untersten Einkommensschichten konzentrierten. l 

1) In diesem SinrYa argurrentieren - rrehr oder weniger explizit - die meisten 
Verfasser von Studien zur Steuerinzidenz. Nicht unbedingt durchschlagend 
sind dagegen die gelegentlich geäußerten Begründungen, daß der Haushalt 
auch für die Höhe der Steuerbelastung und die Zurressung von Transferein-
kam-en das Kriterium sei. Sc7,,.eit dies der Fall ist, stellt dies lediglich 
die Meinung des Gesetzgebers dar, die untersuchungen zur Steuerbelastung 
zugrundegelegt ~en kann, aber nicht nuß. Die Äußerung schließlich, daß 
das Haushaltseinkamen für die Eeurteilung der Wohlfahrtssituation einen 
geeigneteren Maßstab abgebe als das Individualeinkam-en, stellt nichts 
mehr als eine - zu be\>eisende - Behauptung dar. zu den verschiedenen Be-
gründungen vgl. beispielsweise Schmidt, Klaus-Dieter: Schwarz, Ursula: 
nti.ebach, Gerhard, s. 7, auch Zeitel, Gerhard, S. 106 f., Hake; Wilfried, 
S. 25 f., Gofftran, Irving J., S. 53. 

2) In diesem Sinne ist beispielsweise in einer neuerdings von der Organiza-
tion for Econanic Cooperation and Developmnt (OOCD) herausgegebenen 
Studie festgestellt w::>rden, daß sich ein Trend von der Haushaltsbesteue-
rung weg und hin zur physischen Person als Besteuerungseinheit abzeichne. 
Vgl. OEX:D, La situation des unites familiales au regard de l' inpSt et des 
transferts sociaux dans les pays membres de l'OCDE, Paris 1977, S. 9. 

3) In der Studie von Schmidt/Schwarz/'lhiebach werden zwar beide Verteilungen 
ermittelt, doch ist auch für die Verf. das Haushaltseinkam-en von primärer 
Bedeutung. 

4) So Zeitel, Gerhard, S. 107, ähnlich auch Central Statistical Office of 
the U.K., 1976, S. 79, dass., 1982, S. 97. 
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Verteilung des Bruttoeinkommens aus Erwerbstätigkeit 

und Vermögen 

(BRD 1960) 

Individualein- llaushaltsein-
Bruttoeinkommen kommen kommen 

Personen !Brutto- Haus- !Brutto-
eink. halte eink. 

in DM p.a. in v.H. in v.H. 

0 bis unter 1200 25,4 1, 6 16,5 o,6 

1200 " " 2400 4,6 1, 2 3,7 o,6 

2400 " " 3600 5,2 2,3 2,4 o,6 

3600 " " 4800 6,4 3,9 2,4 o,9 

4800 " " 6000 7,6 6,o 2,6 1, 2 

6000 " " 7200 12, 1 11 , 7 6,7 3,9 

7200 " " 8400 9, 1 1o,2 7,3 5, 1 

8400 " " 9600 8,1 lo,5 8,2 6,5 

9600 " " 12000 lo,7 16,8 12,9 12, 3 

12000 " " 15000 4,3 8,5 13,2 15, 7 

15000 " " 18000 2, 1 5,o 9,o 1 3, 1 

18000 " " 24000 2,2 6,8 8,4 15,5 

24000 und mehr 2,2 15,5 6,7 24,o 

Insgesamt loo,o loo,o loo,o 100,0 

Quelle: Schmidt, Klaus-Dieter; Schwarz, Ursula; Thiebach, 
Gerhard, Tab. 18, 31 , s. 158, 171. 
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Wenngleich in allen Untersuchungen der Haushalt als relevante Be-
zugseinheit gilt, so sind d9ch Darlegungen zur genaueren Abgren-
zung des Haushalts selten. 11 Hierbei geht es darum, zu klären, 
welche Kriterien theoretisch sinnvoll sind und welche aus Prak-
tikabilitätsgründen u.u. gewählt werden müssen, um zu entschei-
den, welche Personen zum Haushalt zu rechnen seien. Denkbare Ab-
grenzungsmerkmale sind etwa "Zusammenleben" und "Familienstand" 
bzw. "Verwandtschaftsgrad". Bei Kindern geht es darum, einen In-
dikator für "ökonomische Selbständigkeit" zu finden; meist wird 
hierbei, aufgrund von Praktikabilitätserwägungen, das Kriterium 
"Alter" gewählt. Eine allgemeingültige Entscheidung läßt sich 
hierbei jedoch nicht treffen, da der Untersuchungszweck im ein-
zelnen sowie das vorhandene statistische Material ausschlagge-
bend sind. 

Was die vorliegenden statistischen Daten betrifft, so können 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Bezugs-
einheit entstehen, wenn - bei Steuerstatistiken - die steuer-
liche Regelung nicht mit dem gewünschten Konzept übereinstimmt. 
Haushaltsrechnungen erweisen sich vor allem dann als problema-
tisch, wenn das Individuum die Bezugseinheit sein soll. 

Bei grundsätzlicher Ubereinstimmung können, was die verwendeten 
Statistiken angeht, Divergenzen im Detail bestehen. Ist bei-
spielsweise die grundsätzliche Entscheidung zugunsten des Haus-
halts als relevanter Bezugseinheit gefällt worden, so können 
noch im einzelnen Unterschiede zwischen gewünschtem und dem sta-
tistischen Material zugrundeliegendem Haushaltsbegriff bestehen. 
Beispielsweise brauchen - bei Rückgriff auf Steuerstatistiken -
steuerpflichtige und die der Untersuchung zugrundeliegende Be-
zugseinheit nicht identisch zu sein. Dies kann beispielsweise 
in der BRD zutreffen, in der die Ehegatten zusammen veranlagt 
werden, das Einkommen der Kinder aber gesondert verste~ert wird. 
Wenn der Haushaltsbegriff der Untersuchung nicht nur die Ehegat-
ten, sondern auch die Kinder einschließt, so sind steuerpflich-
tige und relevante Bezugseinheiten unterschiedlich abgegrenzt. 

Solche Divergenzen treten stets dann auf, wenn mehrere steuer-
pflichtige in einem Haushalt leben. Es kann sich dann das Haus-
haltseinkommen in einer anderen Schicht befinden als die Einkom-
men der steuerpflichtigen. Wird dies nicht berücksichtigt, so 
wird der - niedrigeren - Einkommensklasse, der die Steuerpflich-

1) Als Ausnahiren seien etwa die Untersuchungen von Goffman und Dodge erwähnt, 
die einige dieser Prooleme anhand der "eaonanic family" des kanadischen 
"SUrvey of Consurrer Finanoes" SCMie den "spending units" des "Family E>c-
penditure SUrvey" anschneiden. Bei der "econanic family" han::lelt es sich 
tm1 eine Gruppe zusarrrrenlebender Menschen, die durch Verwandtschaft, Hei-
rat oder .Adoption miteinander verburxlen sind, t,;OCJegen bei den "spending 
units" verwandtschaftliche Beziehungen irrelevant sind. Bei beiden Kon-
zepten werden jedoch z.B. verheiratete, mit den Eltern zusarrrrenlebende Kin-
der, ~it sie faktisch ckon:misch selbständig sind und - urrgekehrt -
allein lebende Kinder, die von ihren Eltern finanziell tmterstützt werden 
oder diese unterstützen, ~it eine starke wirtschaftliche Abhängigkeit 
vorliegt, nicht "richtig" erfaßt. Vgl. Goffman, Irving J., S. 54 f., 
Dodge, David A., s. 8, 15 ff. SCMie Statistics canada, Prices Divisioo, Fa-
mily E>cpenditure in canada, 1969, Ban:1 1, Ottawa 1973, s. 7. 
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tigen angehören, ein zu hoher und der - höheren - Einkommens-
schicht, in der sich das Haushaltseinkommen tatsächlich befin-
det, ein zu niedriger Steuerbetrag zugewiesen. Falls aus die-
sem Grunde Modifikationen vorgenommen werden, so kann zunächst 
daran gedacht werden, anhand von bestimmten, unterstellten 
- durchschnittlichen, besser aber: einkommensspezifischen - An-
teilsätzen die Verteilung auf die einzelnen Einkommensklassen 
zu verändern. 1) Da es sich aufgrund einer Ergänzung der Aus-
gangsdaten für das Einkommen bei dem angeschnittenen Problem 
jedoch um ein analoges handelt, wie es bereits oben für die 
"bracket-jumpers" dargelegt worden ist, kann auch - soweit nicht 
Daten für einzelne Steuerfälle vorliegen - in der dort dargeleg-
ten Weise verfahren werden. 

Sieht man einmal von den statistischen Problemen ab, für die 
sich einige, wenn auch nicht restlos befriedigende Verbesserungs-
möglichkeiten denken lassen, so geht es nicht an, die Frage nach 
der Bezugseinheit weitgehend zu unterschlagen, wie dies in vie-
len der Untersuchungen zur Steuerlastverteilung geschieht. 
Schließlich handelt es sich bei der Wahl und Abgrenzung der Be-
zugseinheit darum, dasjenige Wirtschaftssubjekt zu bestimmen, 
dessen ökonomische Position gemessen werden soll. In die gleiche 
Richtung deutet die Tatsache, daß sich die Verteilungen von In-
dividual- und Haushaltseinkommen stark unterscheiden. 

2. Wie auch immer die Entscheidung für die Bezugseinheit ausge-
fallen sein mag, so verbleibt ein zweites Problem theoretischer 
Art. Es sind in einem weiteren Schritt Uberlegungen darüber er-
forderlich, auf welche Weise andere Kollektive als der Haushalt 
behandelt werden sollen. Was zunächst die Existenz von Unterneh-
men angeht, so resultiert hieraus - vom Einzelunternehmen abge-
sehen - ein Problem, das demjenigen bei Haushalten analog ist: 
Entscheidende und Betroffene (Begünstigte/Belastete) brauchen 
nicht identisch zu sein. Besonders deutlich wird dies bei Kapi-
talgesellschaften aufgrund der Trennung von juristischem Eigen-
tum und Verfügungsmacht. Gilt diese Trennung als nicht wesent-
lich, wird also das "agency"-Konzept vertreten, d.h. der sog. 
"partnership-approach", der von der ökonomischen Unselbständig-
keit der Körperschaft ausgeht und demzufolge die Manager als 

1) Ein solches - allerdings etwas grobes - Verfahren wfütl.t Roskamp. Er geht 
von der Verteilung der Iohnsteuer auf steuerpflichtige aus. Un die Tat-
sache der Existenz nehrerer Einkcrmensbezi~r in einem Haushalt zu be-
rücksichtigen, rechnet er 15 v.H. des jeder Schicht zugeordneten Steuer-
betrages der nächsthöheren Schicht zu. Gründe für die Wahl dieses v.H.-
Satzes ~rden nicht genannt. Es müßte sich dabei i.nn den durchschnitt-
lichen Anteil handeln, der auf Einkcmrensbezieher im Vergleich zu steuer-
pflichtigen zu verrechnen wäre. Vgl. Roskamp, Karl W., 'l'he Distribution 
... , s. 28. 
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Agenten der Eigentümer handeln, l) so müssen nicht nur die Divi-
denden, sondern auch die unverteilten Gewinne den Eigentümern 
als Einkommen zugerechnet werden. Die Trennung zwischen juristi-
schem Eigentum und Verfügungsmacht braucht jedoch nicht notwendi-
gerweise als lediglich von juristischem Interesse abgetan zu wer-
den. Ihr kann - freilich muß dies nicht - auch ökonomische Bedeu-
tung zugemessen werden. Diese Argumentation entspricht der These 
vom "Unternehmen an sich", das nicht lediglich die Summe seiner 
Anteilseigner darstelle. Vielmehr kommt, dem sog. "entity"-Kon-
zept zufolge, der Körperschaft durchaus auch ökonomische Selb-
ständigkeit zu. In diesem Falle dürften nur die Dividenden, nicht 
aber die einbehaltenen Gewinne den Eigentümern als Einkommen zu-
gerechnet werden. 

Von einigen knappen Hinweisen abgesehen, die sich auf die Eigen-
ständigkeit bzw. Unselbständigkeit von Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit beziehen,2) wird demgegenüber in der Regel 
weitgehend anhand der Definitionen des statistischen Materials 
argumentiert: Erlaubt dieses die Einbeziehung der unverteilten 
Gewinne in das Einkommen der Anteilseigner, so werden siebe-
rücksichtigt et vice versa.3) Genausowenig wie die statistische 

1) Vgl. hierzu sowie zum sog. "entity"-Konzept, dem anderen, iro Rahrren der 
Diskussion über Rechtfertigung urrl Ausgestaltung der Körperschaftsteuer 
vorgetragenen Konzept bsµ.. Goode, Richard, The Corporation Incane Tax, 
S. 9 ff., 181 ff. Eine Diskussion der Trennung von Eigentum und Verfü-
gungsmacht bei Kapitalgesellschaften anhand der Olsonschen Theorie der Grup-
pen, derzufolge es bei der Beurteilung der Kapitalgesellschaft im wesent-
lichen auf die Anzahl der Aktionäre ankam,e, findet sich bsµ.. bei Wagner, 
Richard E., Pressure Groups and Political Entrepreneurs: A Review Article 
(1), in: Tullock, Gordon (Hrsg.), Papers on Non-Market Decisions-Making, 
Charlottesville 1966, S. 167 f. Zur Diskussion wirtschaftswissenschaftli-
cher Begriffe des Gewerbebetriebs und der Untemehrrerfunktionen vgl. z.B. 
Weber, Hans-Dieter, Der Gewerbebetrieb im Ertragssteuerrecht, Berlin 1977, 
S. 190 ff. Hierbei schälen sich vor allem zwei Unternehrrerfunktionen her-
aus, nämlich die Entscheidungs- und die Risikofunktion. Wird erstere be-
tont, so gelten unausgeschüttete Gewinne nicht als Einkcmren der Aktionäre; 
anders ist jedoch zu entscheiden, wenn die Risikofunktion ins Zentrum der 
Betrachtung rückt. 

2) Vgl. Tucker, Rufus s., Distribution .•. , s. 277, HeiL'1larul, Martin, s. 19ff., 
Gillespie, W. Irwin, S. 7 f. Berrerkungen wie diejenige, daß die nicht aus-
geschütteten Gewinne den Anteilseignern in gewisser Hinsicht ("in a sense") 
gehörten, können kaum noch als theoretische Begründung gelten. Gänzlich 
weggewischt wird das Problem mit der Behauptung "Retained earnings =nsti-
tute incorre, of course". Vgl. Nicholson, J.L., Redistribution ... , S. 134, 
Roskanp, Kar 1 W. , The Distribution ..• , s. 23 . 

3) Vgl. z.B. Zeitel, Gerhard, S. 118 ff., Schmidt, Klaus-Dieter; Schwarz, Ursu-
la; Thiebach, Gerhard, s. 51; allerdings haben fehlende Daten über die Ver-
teilung der Dividenden auf die verschiedenen Einkcmrensschichten M::Lure 
nicht davon abgehalten, auch die unverteilten Gewinne in seine Analyse ein-
zubeziehen: Er ordnet sie den beiden höchsten Einkc:mrensklassen zu. Vgl. 
M::Lure, Charles jr., S. 185. 
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Argumentation liefert der Hinweis auf steuerliche Regelungen1) 
notwendigerweise eine Rechtfertigung für eine entsprechende Be-
handlung der einbehaltenen Gewinne. Unbenommen hiervon bleibt 
es selbstverständlich, sich der Auffassung des Gesetzgebers an-
zuschließen, wenn dies mit der am Untersuchungszweck orientier-
ten theoretischen Argumentation harmoniert. 

Die Behandlung der Kapitalgesellschaften stellt ein Problem dar, 
weil zu klären ist, was als "Außenbeziehung" der für die Unter-
suchung gewählten Bezugseinheit zu anderen ökonomischen Einhei-
ten gelten solle oder - umgekehrt - wo die Gruppengrenzen zu 
ziehen seien. Grundsätzlich ähnliche Fragen tauchen auch im Zu-
sammenhang mit anderen Gruppen auf wie etwa der Anstaltsbevölke-
rung (z.B. Militär oder in Krankenhäusern und anderen Anstalten 
lebende Bevölkerung) oder aber bei Organisationen ohne Erwerbs-
charakter, Treuhandgesellschaften und dergleichen mehr. Freilich 
mag man diese Schwierigkeiten eher als ein weniger bedeutsames 
Sonderproblem abtun als die Frage nach der Behandlung der Unter-
nehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit und sich, wie auch meist 
bei den entsprechenden Untersuchungen,2) auf die jeweiligen sta-
tistischen Abgrenzungen berufen. 

Anders ist dies schon um die Frage der Zumessung des Einkommens 
aus wirtschaftlicher Tätigkeit des Staates bestellt, sozusagen 
des umfangreichsten Kollektivs eines Landes. Diese Größe den 
Wirtschaftssubjekten eines Landes zuzurechnen, erscheint ähnlich 
probleMatisch wie die Zurechnung der spezifisch öffentlichen 
Güter auf die Wirtschaftssubjekte. Von einer solchen Verteilung 
wird denn auch zu Recht in fast allen Untersuchungen abgesehen.31 

Soweit andere Kollektive als die Haushalte ökonomische Entschei-
dungen treffen und als Verteilungsträger in Frage kommen, kann 
somit durchaus unterschiedlich verfahren werden. Wogegen bei Un-
ternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit sich theoretische 

1) In diesem Zusamrenhang wird bspw. vorgebracht, daß die Tatsache, daß ein-
behaltene Gewinne bei der Ei.nkcxmensteuer nicht als Teil des persönlichen 
Einkomnens gälten, gegen eine Einbeziehung spreche. Urgekehrt wird argu-
IIEI'ltiert, daß aus der Tatsache, daß die Körperschaftsteuer den Wirtschafts-
subjekten zugerechnet -rde, folge, daß diesen auch die unverteilten Ge-
winne zuzuweisen seien. Vgl. Niclx:>lson, J.L., Redistribution .•• , S. 134, 
Musgrave, Richard A.; case, Karl E.; I.eonard, He:cnan P., s. 271. 

2) Vgl. etwaNiclx:>lson, J.L., Redistribution ••• , S. 123, Pechrnan, JosephA.; 
Ckner, Benjamin A., s. 13, Musgrave, Richard A.; carroll, J.J., COOk, L.D.; 
Frane, L., S. 11, auch Statistisches Burrlesarnt (BRD), Fachserie M, Preise, 
Löh."le, Wirtschaftsrechnungen, Reihe 19, Einkomnens- und Verbrauchsstich-
probe 1969, Stuttgart - Mainz, 1974, S. 22, Departrrent of Drployrrent (U.K.), 
s. 131, Statistics canaaa, s. 7. 

3) Eine Ausnahl!e bildet die Studie von He=iot/Miller, bei der dieses "Ein-
kamen" gemäß der für die verschiedenen Einkamlensschichten ermittelten 
Differenz zwischen Steuern und Transferzahlungen den Haushalten zugeordnet 
wird. Vgl. He=iot, lbger A.; Miller, Hennan P., The Taxes We Pay, S. 34. 
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Gründe sowohl für die Einbeziehung der unverteilten Gewinne in 
die Untersuchung als auch den Ausschluß aus der Analyse finden 
lassen, legen theoretische Uberlegungen es nahe, das Einkommen 
des Staates aus wirtschaftlicher Tätigkeit nicht zu berücksich-
tigen. In anderen Fällen wiederum mag sich eher aufgrund der 
statistisch bedingten Datenlage die eine oder andere Behandlung 
rechtfertigen lassen. Soweit Größen weggelassen worden sind, 
muß man sich allerdings im klaren sein, daß damit die Unter-
suchung nur einen Ausschnitt aus dem Wirtschaftsgeschehen wie-
dergibt. Soweit sich dies jedoch plausibel begründen läßt, kann 
daraus gleichwohl eher ein aussagekräftiges Ergebnis gewonnen 
werden als wenn versucht würde, möglichst alle Phänomene - und 
seien sie noch so heterogen - "irgendwie" auf das Einkommen der 
Wirtschaftssubjekte zu beziehen. Dies läuft auf das bereits oben 
in anderem Zusammenhang zur Sprache gekommene Problem der Gren-
zen des Einkommensbegriffs hinaus. Hiervon unbenommen bleibt es, 
andere Indikatoren ergänzend zu berücksichtigen, ja es mag so-
gar einiges für ein solches Verfahren sprechen. Bevor dies je-
doch diskutiert wird, bleiben zwei stärker statistisch beding-
te Probleme aufzuzeigen. 

4. Steuern 

Als vergleichsweise einfacher als die bisherigen Probleme kann 
dasjenige der Abgrenzung der Steuern angesehen werden. Da es 
sich um monetäre Ströme handelt, ergibt sich z.B. kein Bewer-
tungsproblem wie bei der Ermittlung des Einkommens. Schwierig-
keiten bereitet jedoch die Abgrenzung im einzelnen zwischen 
Steuern und Leistungsentgelten - Erwerbseinkünften, Gebühren, 
Beiträgen - sowie zwischen Steuern und sonstigen Zwangsabgaben, 
etwa der Parafisci sowie Sonderabgaben wie z.B. dem Kohlepfennig 
und der Erdölbevorratungsabgabe in der BRD, deren Bedeutung in 
den letzten Jahren zugenommen haben]) Außerdem ist zu entschei-
den, ob Zölle berücksichtigt werden sollen oder nicht. 

Zunächst erscheint es zwar angebracht, Steuern dadurch zu kenn-
zeichnen, daß sie zwangsweise erhoben werden. Bei näherem Hin-
sehen erweist es sich jedoch, daß auch die anderen Abgaben in 
mehr oder weniger ausgeprägter Weise Elemente des Zwanges auf-
weisen,2) so daß es sich bei einer Abgrenzung im wesentlichen 
um eine Frage des Grades handelt.Beispielsweise kann im Falle der 

1) Vgl. z.B. caesar, Rolf, "Pfennigabgaben" - fiskalisch rrotivierte Steuer-
tarnung und Rückfall in die Fondswirtschaft? - Eine finanzwissenschaft-
liche Analyse, in: Finanzarchiv, N.F., Bd. 38, 1980, S. 385 ff. Auch in 
der internationalen Diskussion wird solchen SOnderabgaben verstärkt Beach-
tung geschenkt. Vgl. Steinbach, Brita, Autanatic Transfer Payrrents to De-
veloping Countries, Building Block for a New International F.oonanic Order?, 
in: Intereconanics, 1980, S. 34 ff., Helmschrott, Helmut; Teschner, Stephan, 
Nationale und internationale Abgaben zur Finanzierung der Entwicklungszu-
santnenarbeit, München, Köln, London 1983. 

2) Vgl. hierzu Littmann, Konrad, Definition ..• , s. 11 ff., S. 77. 
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Sozialversicherung argumentiert werden, daß sie ein Analogon 
zur privaten Versicherung oder zur Ersparnis darstelle, die 
gleichfalls u.a. mit dem Ziel der Vorsorge für Krankheit und/ 
oder Alter verbunden sein kann; Sozialversicherungsabgaben 
sind dann aus der Analyse auszuschließen. Anders ist zu ent-
scheiden, wenn demgegenüber auf den zwangsweisen Entzug der 
Beiträge abgestellt wird und der Zusammenhang zwischen Beitrag 
und Leistung als wenig stringent gilt. In diesem Falle wäre et-
wa zu betonen, daß bei frühzeitigem Tod der Versicherte selbst 
keine Leistung erhält und er außerdem auch seinen Ansoruch nicht 
vererben kann. -

Eine generelle Verfahrensregel für die Abgrenzung der Steuern 
bietet sich nicht an. Es läßt sich schwerlich ein anderer Aus-
weg denken als derjenige, die statistischen Konventionen zum 
Ausgangspunkt zu nehmen. In dieser Weise verfahren denn auch 
die Verfasser von Studien zur Steuerinzidenz. 1) Dies braucht 
im Rahmen ein und derselben Untersuchung kein Problem darzustel-
len, insoweit als die Definitionen kenntlich gemacht werden. 
Anders kann dies bei internationalen und intertemporalen Ver-
gleichen von Untersuchungen zur Steuerlastverteilung sein. Al-
lerdings bleibt auch selbst in diesem Fall zu überlegen, ob for-
mal einheitlich abgegrenzte Begriffe - käme eine entsprechende 
Ubereinkunft tatsächlich zustande - wirklich sachdienlich wären, 
da damit u.U. inhaltlich divergierende Sachverhalte erfaßt wür-
den. Möglicherweise könnte eine Ausweisung verschiedener Teil-
aggregate die Aussagefähigkeit verbessern. 

1) So werden bspw. mit dem Hinweis auf eine entsprechende Behandlung in der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (der USA) Gebühren für Kraftfahrzeug-
scheine ("rrotor vehicle licenses") gelegentlich als Steuer angesehen und in 
die Untersuchung einbezogen; ihr Ausschluß wird in einem anderen Fall mit 
der entsprechenden Behandlung in den Veröffentlichungen der (kanadischen) 
Regierung begründet. Für den erstgenannten Fall vgl. Pechnan, Joseph A.; 
Okner, Benjamin A., S. 16, für den zuletzt genannten vgl. Goffman, Irving J., 
S. 53. Auch Zölle werden in unterschiedlicher Weise beharrlelt. Sie werden 
bspw. bei Zeitel, Hake und Gillespie in die Untersuchung eingeschlossen; 
das Gegenteil gilt etwa für die Studien von Pechman/Okner und Franzen/IBv-
gren/Rosenberg. Pechna.n/Okner begründen ihr vorgehen damit, daß Zölle pri-
mär zum Zwxke der Einnahrreerzielung erhoben würden, berufen sich somit al-
so auf die - fragwürdige - Unterscheidung zwischen fiskalischen und wirt-
schaftspolitischen Zielen. Vgl. zeitel, Gerhard, S. 7 f., Hake, Wilfried, 
s. 177, Gillespie, W. Irwin, S. 32 ff., Pechman, Joseph A.; Okner, Benjamin 
s., s. 16 f., Franzen, Themas, IBvgren, Kerstin; Rosenberg, Inna, s. 32. 
Uber die Behandlung der Sozialversicherung besteht dagegen ein fast allge-
meiner Konsens, sie bei der Betrachtung zu berücksichtigen. Dies ist wenig 
verwunderlich, wenn die Sozialversicherungsabgaben wie z.B. in den USA auch 
fonnal als Steuern gelten, doch \>A'lrden sie in den Untersuchungen in der 
BRD - mit Ausnahme derjenigen Hakes - ebenfalls einbezogen. Vgl. Roskanp, 
Karl w., The Distribution ... , S. 24, 35, zeitel, Gerhard, s. 7 f., Schmidt, 
Klaus-Dieter; Schwarz, Ursula; Thiebach, Gerhard, S. 55 ff., Heilmann, Mar-
tin, S. 24. Was andere Parafisci angeht, so be:rücksichtigen bspw. Roskanp 
und Heill!ann im Gegensatz zu zeitel um Hake den Lastenausgleichsfonds. 
Vgl. Roskanp, Karl W., The Distribution ... , s. 27 f., Heilmann, Martin, 
s. 42. 
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5. Aggregation 

Ist die Bezugseinheit bestimmt und die Schichtung der so defi-
nierten Wirtschaftssubjekte nach der Einkommenshöhe ermittelt 
worden, so ist zu überlegen, auf welche Weise die Daten für 
die Wirtschaftssubjekte aggregiert werden sollen. Das Problem 
resultiert daraus, daß Untersuchungen zur Steuerinzidenz unmög-
lich für jedes einzelne Wirtschaftssubjekt gesondert durchge-
führt werden können. Statistische Verfahren der Gruppenbildung 
sind anzuwenden. 

Zwei Möglichkeiten stehen hierbei grundsätzlich zur Verfügung: 
Es können entweder die Gruppenbesetzung konstant gehalten und 
die Bereichsgrenzen für die verschiedenen Schichten (Decile, 
Quintile, Quartile ... ) variiert werden, oder aber umgekehrt 
die Bereichsgrenzen als konstant vorgegeben und damit die Grup-
penbesetzung als veränderlich gewählt werden. 1) 

Die Aussagekraft der Ergebnisse hängt in beiden Fällen zum ei-
nen davon ab, welchen Einkommensbereich die Daten umspannen, 
d.h., bei welcher Einkommenshöhe die beiden offenen Flügelgrup-
pen beginnen resp. enden, und zum anderen davon, wie tief ge-
gliedert worden ist.2) Je kleiner die Anzahl der ausgewiesenen 
Schichten ist, desto bedeutsamer wird die Frage nach dem Ausmaß 
und der Gestalt der Streuung innerhalb einer Schicht. Mit zuneh-
mender Anzahl der Schichten kann bei nur geringer Besetzungs-
dichte der verschiedenen Schichten die Frage, inwieweit die ein-
bezogenen Wirtschaftssubjekte für die entsprechende Schicht wirk-
lich "repräsentativ" sind, an Dringlichkeit gewinnen, ein Pro-
blem, das auch für den nunmehr zu diskutierenden Fragenkreis 
von Bedeutung ist. 

6. Die Berücksichtigung zusätzlicher Merkmale 

Wenngleich bei Untersuchungen zur Steuerlastverteilung der Ein-
kommenshöhe als Gliederungskriterium zentrale Bedeutung zukommt, 
so bleibt gleichwohl zu überlegen, ob nicht vielleicht in einem 
zweiten Schritt der Existenz zusätzlicher Aspekte Rechnung getra-
gen werden könnte. Beispielsweise ließe sich bei der Bezugsein-
heit "Haushalt" neben dem Haushaltseinkommen auch die Haushalts-

1) Die rreisten untersuchungen setzen die Bereichsgrenzen konstant, nur bei we-
nigen wird, sei es ausschließlich, sei es ergänzend, die Verteilung bei 
konstanter Gruppenbesetzung ermittelt. Vgl. z.B. Pechman, Joseph A.; Okner, 
Benjamin A.; s. 4 f., 46 ff., Central Statistical Office of the U.K., 1976, 
Tab. 2, S. 109 ff., dass., 1981, S. 123 ff., dass., 1982, S. 116 ff. 

2) Von Ausnahnen abgesehen, werden zwischen 5 und 10 Schichten ausgewiesen . Ge-
legentlich wird dabei auf die geringe Aussagefähigkeit der für die beiden 
Randklassen ermittelten Werte verwiesen. Vgl. bsp.v. Mllsgrave, Richard A., 
The Incidence of the Tax Structure ... , S. 99 f., und ders., Statezrent, in: 
Joint carm:ittee on the Econanic Report, Federal Tax Policy for Econanic 
Growth and Stability, Hearings, Washington 1956, s. 57 f., Heillllann, Mar-
tin, s. 61, Gillespie, W. Irwin, s. 62 f. 
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größe berücksichtigen. Bei beiden Bezugseinheiten - Individuum 
und Haushalt - könnte an weitere Strukturmerkmale gedacht wer-
den, von denen einige bereits im Abschnitt II. 1. erwähnt wor-
den sind. Es handelt sich dabei stets um Merkmale, die für die 
"Wohlfahrt" der Wirtschaftssubjekte - in weiter Definition-, 
für den spezielleren Aspekt des Einkommens und seiner Höhe, oder 
aber die Art und Höhe der den Wirtschaftssubjekten zuzuordnenden 
Steuern bedeutsam sind. In diesem Zusammenhang bleibt auch an 
die außerhalb der Untersuchung gebliebenen Aspekte zu erinnern, 
die nicht auf die Wirtschaftssubjekte radiziert werden können 
bzw. sollen, wie z.B. spezifisch öffentliche Güter oder u.U. 
einbehaltene Gewinne von Kapitalgesellschaften. 

Was diejenigen Phänomene angeht, die nicht auf die Bezugsein-
heiten verrechnet werden können bzw. sollen, so bleibt zu er-
wägen, ob sie nicht ergänzend mitgeteilt werden sollten, um ei-
nen Eindruck über ihre Bedeutung zu vermitteln. Soweit es sich 
dabei um monetäre Aggregate handelt, könnte dies etwa in Form 
einer Matrix erfolgen, in der einerseits nach zugerechneten 
und nicht zugerechneten Größen unterschieden würde, und anderer-
seits die verschiedenen Kollektive wie beispielsweise Haushalte, 
Unternehmen und Staat ausgewiesen würden. 1) Daß außerdem, so-
weit dies sinnvoll erscheint, auch nicht-monetäre Maßstäbe Ver-
wendung finden können, sei hinzugefügt. 

Für diejenigen Größen, die in die Untersuchung einbezogen und 
somit also auf die Bezugseinheiten radiziert werden sollen, 
könnte dies in der theoretisch am besten befriedigenden Weise 
dadurch geschehen, daß zusätzlich zum Einkommen noch nach ande-
ren Merkmalen - beispielsweise Vermögen, Alter, Familienstand -
disaggregiert würde. Im zweidimensionalen Fall würden also die 
Wirtschaftssubjekte zunächst nach ihrer Einkommenshöhe geschich-
tet; es würde dann noch zusätzlich nach einem weiteren Merkmal, 
z.B. der Höhe des vorhandenen Vermögens, untergliedert. Entspre-
chend kann man sich mehrdimensionale Maßstäbe vorstellen. Eine 
solche Auffächerung der verschiedenen Aspekte hätte gegenüber 
einer Zusammenfassung mehrerer Merkmale zu einem eindimensiona-
len "Gesamtindikator" der ökonomischen "Wohlfahrt" den Vorzug, 
daß keine Gewichte für die einzelnen Merkmale gefunden werden 
müßten. Jedoch leidet die Ubersichtlichkeit der Analysebeiei-
ner zu großen Anzahl einbezogener Aspekte. Hierdurch und auf-
grund der Schwierigkeiten, die entsprechenden Daten - zumal mit 
einem gewissen Repräsentationsgrad - zu gewinnen,21 sind einem 
solchen Verfahren empirisch bedingte Grenzen gesteckt. 

1 ) Die Beschreibung einer solchen Matrix findet sich bsp,,. bei Desce, J. et 
al., s. 46 ff. 

2) Das Central Statistical Office of the U.K., das die vergleichsweise am tief-
sten gegliederten Analysen erstellt und eine dreifache Untergliederung - nach 
Einkamenshöhe, Haushaltsgröße und (Nicht-)~bstätigkeit - vomimnt, klagt 
bsp,,. dartiber, daß die einzelnen UntergruPfel'l oftmals eine recht geringe Be-
setzungsdichte aufwiesen und deshalb die einbezogenen Haushalte nöglichen.ei-
se nicht typisch seien. Diese Tatsache liefert dern Amt jedenfalls eine denk-
bare Erklärung dafür, daß die Unterschiede innerhalb der einzelnen Einkom-
mansklassen oftmals von erheblichem Ausrraß .;ind. Vgl. Central Statistical 
Office of the U.K., 1974, S. 37, Anhang IV, Tab. 4 (III), S. 67, dass., 
1976, S. 82, Tab. 1, S. 93 ff. 
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Somit gilt es, einen praktikablen Weg zu finden, um die reprä-
sentative Bezugseinheit zu bestimmen. Zwei - extreme - Ausgangs-
punkte sind denkbar. Es können zum einen alle Bezugseinheiten 
einer bestimmten Einkommensschicht einbezogen werden, zunächst 
ohne Beachtung weiterer Merkmale, ein Verfahren, auf dem die 
meisten Untersuchungen zur Steuerinzidenz aufbauen. Zum anderen 
kann eine als "charakteristisch" angesehene Bezugseinheit aus-
gewählt werden; hierbei kann es sich um statistisch ermittelte 
oder um hypothetische Typen handeln, ein seltener gewähltes Ver-
fahren. 1 l In einem nächsten Schritt ist dann bei der ersten 
Methode weiter zu untergliedern; bei der zweiten sind weitere 
Haushaltstypen einzubeziehen. Würde von beiden Ausgangspunkten 
weiterhin in derselben Weise verfahren, so würden sich offen-
sichtlich die beiden - zunächst gegensätzlichen - Verfahren 
schließlich im Ergebnis in die oben dargelegte, mehrdimensiona-
le Darstellungsweise transformieren. Doch sind einer solchen 
Koinzidenz die bereits erwähnten Grenzen gesteckt, so daß es 
lediglich darum gehen kann, in gewissem Umfang zu disaggregie-
ren bzw. möglichst vielfältige Haushaltstypen in die Untersu-
chung einzubeziehen. Dies wird mitunter in Untersuchungen zur 
Steuerinzidenz ansatzweise versucht2l und es käme darauf an, 
in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Welcher der beiden alter-
nativen Ausgangspunkte dabei letztlich von Vorteil wäre, läßt 
sich allerdings nicht generell entscheiden, ist dies doch vorn 
Untersuchungsziel abhängig, d.h. davon, was primär gemessen wer-
den soll. Für das erste Verfahren kann dabei der Vorzu~ verbucht 
werden, daß alle Bezugseinheiten in irgendeiner Weise berücksich-
tigt werden und eine gewisse Vollständigkeit erreichbar ist. Die 
Gefahr besteht jedoch darin, daß u.U. sachlich stark divergieren-
de Situationen zu wenig aussagefähigen, mehr oder weniger fik-

1 l Diese 11-Bthode findet bspw. in den Untersuchungen von Franzen/I.övgren/Ro-
senberg, Zeitel und Shoup et al. Ven.endung. Gleiches gilt auch für eine 
Untersuchung der OEX:D, die sich mit den Interaktionen zwischen verschie-
denen steuerlichen Aktionspararretem und der Situation best:inmter Haushalts-
typen befaßt. Vgl. OOCD, La Situation ..• , s. 7 f. 

2) So untersuchen bspw. Pechrran/Okner zusätzlich zum Einkcmnen - jeweils al-
ternativ - die 11-Brkrnale Alter, Familiengröße und -stand, Einkunftsart, 
Wohnsitz, (fehlender) Hausbesitz. Nicholson und Franzen/Wvgren/Rosenberg 
untergliedern sukzessive nach Einkomrenshöhe und Haushaltsgröße, Heillllann 
nach Einkc:mrenshöhe und sozialer Stellung des Haushaltsvorstandes. Die 
dreifache Untergliederung des Central Statistical Office of the U.K. ist 
bereits erwähnt 'Atlrden. Von diesen Verfahren zu unterscheiden sind die 
1-Ethoden von Zeitel und Shoup et al. , die aufgrund fehlender statistischer 
Materialien jeweils einem bestinmten Einkamensbereich eine bestimnte so-
ziale Gruppe, die als für diesen charakteristisch gilt, zuweisen. Für nie-
drige Einkomren sind dies bei Zeitel die Rentnerhaushalte, es folgen Arbei-
ter- und Angestelltenhaushalte und in den höheren Einkattrensklassen dann 
diejenigen der Unternehmer. Vgl. Pechrnan, Josei:h A.; Okner, Benjamin A., 
S. 71 ff., Nicholson, J.L., Redistribution .•. , Tab. Ia - Ic, S. 147 ff., 
Franzen, Thanas; Wvgren, Kerstin; Rosenberg, Inna, Tab. 7-9, S. 48 ff., 
Heilmann, Martin, s. 64 ff., 97 ff., Zeitel, Gerhard, s. 132 f., SlPUpet 
al., s. 40 f., 455 ff. 
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tiven Aggregaten zusammengefaßt werden. Hierzu inverse Vor- und 
Nachteile weist das andere Verfahren auf. Es kann die für be-
stimmte Typen der Bezugseinheit relevante Lage eingehender und 
damit u.U. in eher zutreffender Weise geschildert werden, was 
andererseits freilich auch mit der Gefahr verbunden sein kann, 
unwesentliche Einzelheiten zu betonen, ganz abgesehen davon, 
daß auf Informationen über andere - und möglicherweise wichti-
gere - Typen von Bezugseinheiten verzichtet wird. 1) Den optima-
len Weg, der einerseits an der Skylla der Bildung heterogener 
Durchschnitte vorbeiführt, und der andererseits auch die Cha-
rybdis der ungenügenden Repräsentation der Daten und der Mes-
sung unwesentlicher Details meidet, gilt es noch zu finden. 

1 l Es handelt sich dabei im Grunde um dieselben Schwierigkeiten, die zur Dis-
kussion über Massenbeobachtungen oder M::mographie in der deutschen stati-
stischen Literatur des vergangenen Jahrhunderts geführt haben. Vgl. hier-
zu z.B. Schnapper-Arndt, Gottlieb, Zur Theorie ••. , s. 19 ff., ders., So-
zialstatistik, S. 382 ff., Engel, Ernst, Die Volkszählungen, ihre Stellung 
zur Wissenschaft und ihre Aufgabe in der Geschichte, in: Zeitschrift des 
Königl. Preussischen Statistischen Bureaus, 2. Jg., 1862, s. 5. Ziel ist 
es, die für die ökonanische Situation der Wirtschaftssubjekte repräsenta-
tiven Aspekte zu finden. Da die Lage eines einzelnen Wirtschaftssubjektes 
stets SOI-.Ohl durch allgerrein herrschende Bedingungen als auch durch indi-
viduelle Aspekte geprägt ist, kärre es in einer llinographie darauf an, 
letztere zu isolieren und erstere herauszuarbeiten. Van Vorteil kann dabei 
u.U. die Möglichkeit einer eingeherrlen Untersuchung des konkreten Falles 
sein; die Crux besteht jedoch darin, daß es sich nur schw:clrlich venreiden 
läßt, von einem bestimnten Vorverständnis darliber auszugehen, was die all-
gerreinen Bedingungen ausmache. ürgekehrt scheint zunächst einiges dafür zu 
sprechen, daß sich bei einem qlichst umfassenden Beobachtungsmaterial 
die allgerreinen Bedingungen eher herausdestillieren ließen. Jedoch ist 
nicht gesagt, daß diese aus der bloßen Aggregation einer Vielzahl von, 
auch durch individuelle Merkmale geprägten Beobachtung~rte resultieren. 
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III. MATERIELLE UND FORMALE STEUERINZIDENZ 

Sind in einem ersten Schritt die vielfältigen Vorfragen geklärt 
worden, die die Grundlage jeder Untersuchung zur Steuerlastver-
teilung bilden, so geht es in einem nächsten Schritt darum, die 
Steuern den Bezugseinheiten zuzuordnen. Zentral ist hierbei der 
Begriff der Steuerinzidenz, so daß es geboten erscheint, diesen 
zunächst zu beleuchten, bevor dann im folgenden Kapitel auf Pro-
bleme der Zuordnung der Steuern eingegangen wird. 

Der Begriff der Steuerinzidenz ist auf vielerlei Weise definiert 
worden, etwa als "the settlement of the burden on the ultimate 
taxpayer", als "direct money burden", als "income effect of a 
tax" und als "real income change".1) Dabei handelt es sich aber 
offensichtlich um ganz unterschiedliche Tatbestände. Gleichwohl 
lassen sich zwei Hauptrichtungen ausmachen, nämlich Theorien der 
materiellen Steuerinzidenz und das Konzept der formalen Inzidenz. 
Grundlegende Divergenzen bestehen zwischen den beiden genannten 
Konzeptionen sowohl was die Fragestellung als auch was die Me-
thode angeht. Dies wird im folgenden näher dargelegt. 

1. Materielle Steuerinzidenz 

Im Rahmen materieller Steuerinzidenz geht es darum, die Wirkun-
gen zu erfassen, die eine Änderung der steuerlichen Aktionspara-
meter auf die ökonomischen Aktivitäten und die Situation der 
Wirtschaftssubjekte ausübt. Die Inzidenz gilt als Ergebnis des 
Uberwälzungsprozesses. zweierlei bleibt hierbei hervorzuheben: 

- Es handelt sich um eine Wirkungsanalyse. 

- untersucht werden die Effekte einer Änderung steuerlicher 
Aktionsparameter. 

Es geht also darum, Auswirkungen des "Steueranstoßes" im zeit-
lichen Verlauf zu verfolgen. Dabei kann im zeitlichen Prozer-
zwischen der Verteilung der Steuerauflage ("impact incidence") 
und der effektiven Inzidenz als Resultat des Uberwälzungspro-
zesses unterschieden werden. Je nachdem, welcher ökonomische 
Zeithorizont die Untersuchung der Effekte des Steueranstoßes 
begrenzt, kann eine kurz- oder aber eine langfristige Betrach-
tungsweise vorliegen. 

Was den methodischen Ansatz und die Definition des Inzidenzbe-
griffes angeht, so lassen sich zwei Hauptrichtungen unterschei-
den, nämlich mikroökonomische und makroökonomische Theorien der 
materiellen Steuerinzidenz. 

1) Vgl. Seligrran, Edwin R.A., The Shifting and Incidence of Taxation, 3. Auf-
lage, New York 1910, S. 1; Dalton, Hugh, Principles of Public Finance, 
15. Auflage, London 1946, s. 51; Roli;h, Earl R., The Theory of Fiscal 
F.conanics, Berkeley - Los Angeles - London 1954, S. 125; Musgrave, 
Richard A., General E.quilibrium Aspects of Incidence 'Ihaory, in: The 
Arrerican Econanic Review, Papers and Proceedings, Band 42, s. 505. 
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Bei der Steuerinzidenz im Sinne der mikroökonomischen Theorien 
geht es darum, "the settlement of the burden on the ultimate 
taxpayer 11 1) zu ermitteln. untersucht wird somit, wen - nach Ab-
lauf des Uberwälzungsprozesses - im Ergebnis die Steuerlast 
letztlich trifft, und zwar dann, wenn die Wirtschaftssubjekte 
in ganz bestimmter Weise reagieren: Der Uberwälzungsbegriff be-
zieht sich auf solche Reaktionen der Wirtschaftssubjekte auf 
einzelne Steuerzahlungen, die im Tauschprozeß des Marktes zu 
Preisänderungen führen. Nach der Richtung des Uberwälzungsvor-
ganges wird dabei noch unterschieden zwischen Vorwälzung - auf 
Nachfrager des eigenen Wirtschaftsgutes bzw. Produktionsfak-
tors - und Rilckwälzung - auf Anbieter des vom Wirtschaftssub-
jekt nachgefragten Wirtschaftsgutes bzw. Produktionsfaktors. 
Handelt es sich jedoch um eine Reihe antizipierter Steuerzah-
lungen, aufgrund derer der potentielle Käufer eines Vermögens-
objekts, der gesunkenen Nettorendite wegen, nur einen niedri-
geren Preis zu zahlen bereit ist, und gelingt es ihm, diese 
Preisvorstellung am Markt durchzusetzen, so wird dieser Vor-
gang nicht mit dem Begriff der Uberwälzung, sondern demjenigen 
der Steuerkapitalisierung belegt. Auch Reaktionen der Wirt-
schaftssubjekte auf Steueränderungen, die sich nicht (unmittel-
bar) in Preisänderungen niederschlagen, wie etwa Änderungen der 
Qualität des Wirtschaftsgutes oder Änderungen des Einsatzes von 
Ressourcen, gelten nicht als Uberwälzung. Letztere werden als 
Steuereinholung bezeichnet, falls das Wirtschaftssubjekt auf die 
Steuerzahlung mit erhöhtem Faktoreinsatz reagiert. Reduziert es 
den Faktoreinsatz, so kann es sich - bei der Einkommensteuer -
um Steuerausweichung handeln, ein bereits durch das Swiftsche 
Steuereinmaleins ausgedrückter Gedanke, der in neuerer Zeit vor 
allem durch die Diskussion über die Lafferkurve (wieder) be-
kannt geworden ist. Für das Ergebnis all dieser - von Uberwäl-
zung unterschiedenen - Reaktionen der Wirtschaftssubjekte wird 
der Begriff "effects" verwendet.21 Diese verschiedenen Reaktio-
nen können dabei von den Wirtschaftssubjekten anstelle einer 
Uberwälzung im Preis vorgenommen werden. Sie können aber auch 
Möglichkeiten darstellen, mit deren Hilfe diejenigen Wirtschafts-
subjekte, die die Steuer dem Inzidenzbegriff zufolge "tragen", 
versuchen, ihr "letzten Endes", d.h. in den folgenden Perioden, 
doch wiederum (teilweise) zu entgehen. 

Untersuchungen der materiellen Steuerinzidenz im Rahmen mikro-
ökonomischer Theorien3l basieren vor allem, wenngleich nicht 
notwendigerweise, auf der Marshallschen Analyse des kurzfristi-
gen partiellen Gleichgewichts. Die Inzidenz einer Steuer hängt 

1) SO die - bereits oben zitierte - Definition Seligmans. 
2) Vgl. hierzu auch Seligman, Edwin R.A., The Effects of Taxation, in: Po-

litical Science o,iarterly, Band 38, 1923, S. 1 ff. 
3) Zusamnenfassende Darstellungen der verschiedenen dabei ven.endeten M:>-

delle finden sich bsp,,. bei M.lsgrave, Richard A., The 'l'heory of Public 
Finance, New York 1959, S. 276 ff., Recktenwald, Horst C., Steuerilber-
wälzungslehre, Berlin 1966, S. 122 ff., r-tisgrave, Richard A.; r-tisgrave, 
Peggy B., Public Finance in 'l'heory and Practice, 2. Auflage, New York 
1976, s. 403 ff. 
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dabei von der Marktform, den Produktionsbedingungen, dem Verhal-
ten der Marktteilnehmer sowie der Ausgestaltung der Steuer ab. 
Es werden die Marktformen der vollständigen Konkurrenz, des Mo-
nopols und - seltener - des Oligopols untersucht und unterschied-
liche Kostenverläufe angenommen. Als Verhaltensweise wird in der 
Regel Gewinn- bzw. Nutzenmaximierung unterstellt. Vielfältig 
sind die analysierten Steuerformen. Zunächst läßt sich zwischen 
Steuern unterscheiden, deren Bemessungsgrundlage eine Mengen-
oder aber eine Wertgröße darstellt. Als Wertgrößen können Umsatz, 
Kosten, Uberschuß (Ertrag, Einkommen) oder Bestandsgrößen in Fra-
ge kommen. Sowohl bei Mengen- als auch bei Wertgrößen kann da-
nach unterschieden werden, ob lediglich einzelne Produkte bzw. 
Produktionsfaktoren oder aber die Gesamtheit dieser ökonomischen 
Phänomene, sei es im Rahmen eines Betriebes, sei es für ein In-
dividuum oder einen Haushalt, die Bemessungsgrundlage bilden. 
Entsprechend kann dann von allgemeinen Steuern mit einheitlichem 
Satz oder aber Steuern mit differenzierten Sätzen gesprochen 
werden. Beispielsweise kann bei einer Produktsteuer danach un-
terschieden werden, ob sie auf einem Vor- und/oder Endprodukt, 
auf einem, mehreren oder allen Produkten ruht und ob die Bemes-
sungsgrundlage eine Mengen- oder eine Wertgröße, und gegebenen-
falls welche, darstellt. 

Aus dem vorhergehenden resultiert eine Vielzahl möglicher, zu 
untersuchender Kombinationen. Stets geht es jedoch darum, an-
hand der Angebots-Nachfrage-Relationen auf den Güter- und/oder 
Faktormärkten zu untersuchen, ob die Reaktionen der Wirtschafts-
subjekte zu Änderungen der Produkt- und/oder Faktorpreise füh-
ren. Als Tenor der mikroökonomischen Analyse Marshallscher Pro-
venienz schält sich dabei folgendes heraus: Eine Einkommensteuer 
ist schwer, wenn überhaupt, überwälzbar,und zwar sowohl bei voll-
ständi;Jer Konkurrenz als auch im Monopolfall. Im Gegensatz hier-
zu wird für Verbrauch- und/oder Kostensteuern in der Regel der 
Uberwälzungsfall angenommen. Eine Zwischenstellung nehmen sol-
che Steuern ein, die sowohl persönliche als auch objektbezogene 
Elemente aufweisen. Die Inzidenz dieser Steuern, wie etwa der 
Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer, ist denn auch be-
sonders kontrovers. 

Generell gesprochen sind es vor allem drei Bestimmungsgründe, 
von denen die Möglichkeit und Art der Uberwälzung abhängt. Da 
es um Preisänderungen am Markt geht, ist die "Marktnähe" einer 
Steuer der Uberwälzung förderlich, d.h. sie muß in möglichst 
enger Beziehung zu den Gegebenheiten von Angebot und Nachfrage 
stehen. Im einzelnen sind dann die relativen Elastizitäten von 
Angebot und Nachfrage von Bedeutung: Die Uberwälzungschancen 
sind bei relativ niedriger Angebotselastizität und/oder rela-
tiv hoher Nachfrageelastizität besonders gering - et vice versa. 
Schließlich gilt noch, daß differenzierte Steuersätze innerhalb 
derselben Gruppe von Marktteilnehmern die Uberwälzung erschwe-
ren. Dieses Argument liegt beispielsweise der These von der Un-
überwälzbarkeit progressiv ausgestalteter Steuern oder der 
- kurzfristig - schwierigen Uberwälzbarkeit räumlich differen-
zierter Steuern auf Produktionsfaktoren zugrunde. Allen drei 
Bestirn.~ungsgründen ist gemeinsam, daß es von ihnen abhängt, ob 
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bzw. inwieweit für die Wirtschaftssubjekte Möglichkeiten zu 
solchen Reaktionen bestehen, die sich in Preisänderungen nie-
derschlagen. 

An den mikroökonomischen Theorien zur materiellen Steuerinzidenz 
ist in vielfältiger Weise Kritik geübt worden. Soweit sie sich 
auf Gegebenheiten wie bspw. die Hypothese der Gewinnmaximierung 
oder von den theoretischen Begriffen der Mikroanalyse divergie-
renden steuerrechtlicheh Abgrenzunqen bezieht, mag der inkrimi-
nierte Mangel noch als grundsätzlich heilbar gelten: Es käme dar-
auf an, eine Theorie der Preisbildung, die sich einer praktischen 
Anwendung nicht verschlösse, zu entwickeln. 

Schwerer wiegt schon der Einwand, daß es so etwas wie einen "letz-
ten" Ruhepunkt der Steuerlast, insbesondere bei langfristiger Be-
trachtungsweise, nicht gebe. 1 1 Schon aufgrund von geänderten Rah-
menbedingungen wird dabei der ursprünglich anvisierte "Ruhepunkt" 
nicht erreicht werden. 

Vor allem aber ist nicht einzusehen, warum lediglich das Ergebnis 
ganz bestimmter Reaktionen der Wirtschaftssubjekte mit dem Termi-
nus Inzidenz belegt und alle anderen als "effects" bezeichnet 
werden sollten. Dieser Unterscheidung zufolge ist es somit u.U. 
möglich, daß ein Wirtschaftssubjekt die Steuern nicht überwälzt 
(oder aber sie dem Inzidenzbegriff entsprechend "trägt"), aber 
auch im Endergebnis nicht (voll) von ihr belastet ist. Dies 
trifft beispielsweise bei Steuereinholung zu. Es läßt sich 
schwerlich ein Grund für eine derartige Unterscheidung finden. 
Vielmehr böte es sich eher an, zwischen verschiedenen einzel-
wirtschaftlichen Strategien und Entscheidungsmöglichkeiten zu 
unterscheiden. Zu untersuchen wäre, ob und gegebenenfalls in 
welcher Weise die Wirtschaftssubjekte ihre Entscheidungen än-
dern, weil bestimmte steuerliche Regelungen geändert worden 
sind. Diese Möglichkeiten ließen sich anhand der theoretisch~Y 
Konstrukte Einkommens- und Substitutionseffekte beschreiben. 

Weiteren Einwänden schließlich, wie etwa demjenigen, es werde 
nur die spezifische Inzidenz - unter Vernachlässigung der Wir-
kungen von Staatsausgaben - untersucht, bzw. es würden Makro-
effekte von Steueränderungen nicht berücksichtigt, kann schließ-
lich im Rahmen der mikroökonomischen Partialanalyse überhaupt 
nicht mehr begegnet werden. Hierfür ist eine methodisch andere 
Betrachtungsweise erforderlich: Eine makroökonomische Theorie 
der materiellen Steuerinzidenz. 

1) Vgl. hierzu z.B. Tabatoni, Pierre, Concept et rrethode dans la theorie de 
l'incidence de l'.irrp:lt, in: Revue de science finan~iere, Band 44, 1952, 
S. 707, 714, Littrnann, Konrad, Zunehmande Staatstätigkeit •.. , s. 60. 

2) Vgl. hierzu Littrnann, Konrad, Problemstellung und Methoden der heutigen 
Finanzwissenschaft, in: Neumark, Fritz (Hrsg.), Handbuch der Finanzwis-
senschaft, 3. Auflage, Band 1, Tübingen 1975, s. 108 f. 
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Im Rahmen makroökonomischer Theorien der materiellen Steuerinzi-
denz werden die Begriffe der Uberwälzung und der Inzidenz anders 
als bei mikroökonomischer Betrachtungsweise definiert. Inzidenz 
gilt als "real income change". 1) Dies bedeutet zum einen, daß 
sie das Ergebnis von Anpassunqsprozessen jedweder Art, die durch 
den Steueranstoß ausgelöst werden, darstellt, und zum anderen, 
daß es auf die Wirkung auf die Verteilung ankommt. Es wird somit 
nicht nach der Art der Reaktionen der Wirtschaftssubjekte dif-
ferenziert. Eine Unterscheidung nach der Richtung bedeutet die 
Einteilung in Reaktionen bezüglich des Faktoreinsatzes ("sources 
side") und bezüqlich der Einkommensverwendung ("uses side"); je-
doch gelten die Auswirkungen all dieser Reaktionen - soweit sie 
sich auf die Verteilung beziehen - als Inzidenz. Neben der Inzi-
denz, d.h. den Verteilungseffekten, gibt es noch "effects" im 2 
Hinblick auf andere Ziele wie etwa Beschäftigunq und Wachstum. ) 
Es sei hervorgehoben, daß die gleichen Wörter - incidence, ef-
fects - bei den beiden unterschiedlichen methodischen Ansätzen 
der Theorien materieller Steuerinzidenz durchaus unterschied-
liche Tatbestände umschreiben. 3 l 

Anders als in partialanalytischen Modellen wird bei Untersuchun-
gen im Rahmen von Totalmodellen die gesamte staatliche Aktivi-
tät - und nicht nur der Steueranstoß per se - berücksichtigt. Da-
bei sind verschiedene staatliche Aktionen möglich:4) Im Rahmen 
der Budgetinzidenz werden die Auswirkungen einer Steueränderunq 
und einer qleichqerichteten Änderunq der Staatsausgaben gleichen 
Ausmaßes analysiert. Bei der spezifischen Inzidenz wird unter-
sucht, welche Wirkungen eine Steueränderung per se, d.h. ohne 
Änderung anderer Budgetparameter, erzeugt. Beim Konzept der Dif-
ferentialinzidenz schließlich geht es darum, die Wirkungen, die 
von einer Steueränderung ausgehen, mit denjenigen einer alterna-
tiven - hypothetischen - Steueränderung gleichen Ausmaßes zu 
vergleichen. 

1) So die - bereits oben zitierte - Definition M.lsgraves. 

2) Eina Stellung zwischen mikro- und makrcl&a,anischen 'lhaorien der materiel-
len Steuerinzidenz bezieht bspw. Adolph wagner, der auch die Steuereinh:r 
lung in den Inzidenzbegriff einschließt, bzw. gelegentlich an den makro-
ökonanischen Ansatz gemahnende wendungen gebraucht. In die gleiche Rich-
tung deutet, daß Wagner Ubetwälzung und Inzidenz bereits als Teilproble!!e, 
nicht nur der Preis-, sondern auch der Einkc:mnenstheorie ansieht. Vgl. 
Wagner, Adolph, s. 340 ff. 

3) Daß dieser - Verwirrung stiften:ie - Sachverhalt der Diskussion der dahin-
ter stehenden Proble!!e wenig förderlich war, ist zu erwarten. Hinzu kamtt 
jedoch, daß auch Versuche zur Klärung dieser ofbnals nicht leicht zu über-
blickenden Situation nicht inner geglückt s:in:l. Stockfisch versucht dies 
etwa, :in:len er in wenig systematischer Weise fünf Wirkungen von Steuern 
unterscheidet, von denen die drei zuletzt genannten Folgen der beiden er-
sten seien: incaoo, price reallocation, -welfare, incentive and distribu-
tive effects. Vgl. Stockfisch, J .A., On the Cbsolescence of Incidence, 
in: Public Finance, Band 14, 1959, s. 125 ff. 

4) Vgl. t,usgrave, Richard A., General Equilibrium AsFects ... , S. 506 f., 
ders. , 'Ihe 'Iheory of Public Finance, S. 211 ff. 
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Was die bei diesen Untersuchungen verwendeten Modelle angeht, so 
sind sowohl anhand neoklassischer Modelle des generellen Gleich-
gewichts Walrasscher Provenienz als auch mittels keynesianischer 
Modelle die Wirkungen einer Steueränderung auf die Verteilung un-
tersucht worden. In beiden Fällen sind die zunächst relativ rigo-
rosen Annahmen im Verlaufe der Diskussion weitgehend modifiziert 
bzw. aufgehoben worden. 1) Konsequenterweise läßt sich eine schier 
unüberschaubare Fülle unterschiedlicher Lösungen - in Abhängig-
keit von den gewählten Prämissen - konstatieren. Auch hierbei 
sind - wie im mikroökonomischen Modell - Steuerausgestaltung, 
Marktformen, Produktionsbedingungen und Verhaltensweisen der 
Wirtschaftssubjekte, die sich hier in den unterstellten Konsum-
bzw. Investitionsfunktionen ausdrücken, relevant. Abgesehen da-
von, daß ein breiteres Spektrum von Hypothesen als bei der Par-
tialbetrachtung untersucht wird, bedingt die andere Methodik 
eine Beachtung von Makroeffekten durch die Einbeziehung der ge-
samten staatlichen Aktivität sowie monetärer und realwirtschaft-
licher Globalbedingungen. Bei längerfristiger Betrachtungsweise 
schließlich können auch Änderungen des Faktorangebots, der Ver-
haltensweisen und - generell - Wachstumsprozesse einbezogen wer-
den. Die Konsequenzen einiger dieser Prämissen für Uberwälzung 
und Inzidenz werden im folgenden anhand der über die Körper-
schaftsteuer geführten Diskussion angedeutet. 

1) Vgl. u.a. l'-bsgrave, Richard A., On Incidence, in: Journal of Political 
Econany, Band 61, 1953, s. 306 ff. Als Beispiel für M:Jdifikationen des 
neoklassischen Ausgangsrn:idells sei die in den USA im Anschluß an das Har-
bergersche M:Jdell zur Ermittlung der Inzidenz der Körperschaftsteuer ge-
führte Diskussion erwähnt. Der im Anschluß an die Föhlsche These von der 
Uberwälzbarkeit der Einkcmrensteuer geführte Disput ging dagegen von ei-
nem keynesianischen M:Jdell aus. Vgl. Harberger, Arnold C. , The Incidence 
of the Corporation Inccrre Tax, in: Journal of Political Econany, Band 70, 
1962, S. 215 ff., Mieszkowski, Peter M., On the Theory of Tax Incidence, 
in: The Journal of Political Econany, Band 75, 1967, s. 250 ff., ders., 
Tax Incidence Theory: The Effects of Taxes on the Distribution of Incane, 
in: Journal of Econanic Literature, Band 7, 1969, S. 1103 ff., Krauss, 
Melvyn B.; Johnson, Harry G., The Theory of Tax Incidence: A Diagranrnatic 
Analysis, in: Econanica, Band 39, 1972, s. 357 ff., Break, George F., The 
Incidence and Econanic Effects of Taxation, in: Blinder, Alan S.; SOlCM, 
Robert M. ; Break, George F. ; Steiner, Peter O. ; Netzer, Dick (Hrsg. ) , The 
Econanics of Public Finance, Washington 1974, S. 119 ff., McLure, Charles 
E., jr.; Thirsk, Wayne R., A S:i.nl)lified Exposition of the Harberger M:Jdel, 
I: Tax Incidence, in: National Tax Joun.al, Band 28, 1975, s. 1 ff., 
McLure, Charles E., jr., General &iuilibrium Incidence Analysis, The Har-
berger M:Jdel after ten years, in: Joun.al of Public Econanics, Band 4, 
1975, s. 125 ff., Ballentine, J. Gregory; Eris, lllrahim, On the General 
Fquilibrium Analysis of Tax Incidence, in: Journal of Political Econany, 
Band 83, 1975, S. 633 ff., Reaume, David M., Short-Run Corporate Tax 
Shifting by Profit-Maximizing Oligopolists, in: Public Finance Quarterly, 
Band 4, 1976, S. 33 ff., Föhl, carl, Kritik der progressiven Einkamensbe-
steuerung, Finanzarchiv, N.F., Band 14, 1953, s. 88 ff., verschiedene Auf-
sätze in Finanzarchiv, N.F., Band 14 und 16 (1953, 1955/56) SCMie Föhls 
abschließenden Aufsatz, Das Steuerparadoxon, in: Finanzarchiv, N.F., Band 
17, 1956/57, s. 1 ff., Littmann, Konrad, Zunehrren::ie Staatstätigkeit .•• , 
s. 55 ff., Recktenwald, Horst C., S. 82 ff., Haller, Heinz, Zusamrenhänge 
zwischen l'-llltiplikatortheorie und makroökonanischer Ube:rwälzungstheorie, in: 
Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Band 133, 1977, S. 591 ff. 
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Bei kurzfristiger Betrachtungsweise und Gewinnmaximierung gilt 
die Körperschaftsteuer in der Regel als nicht Uberwälzbar, und 
zwar sowohl bei vollkommener Konkurrenz als auch im Falle eines 
Monopols. Sie wird also von den Dividendenempfängern getragen. 
Seltener findet sich die Argumentation, daß Arbeitskräfte, die 
sich beispielsweise auf Tätigkeiten im besteuerten Sektor spe-
zialisiert haben, und - zumindest kurzfristig - relativ immobil 
seien, die Körperschaftsteuer trügen. Auf die Konsumenten kann 
dagegen die Körperschaftsteuer etwa bei mangelnder Wettbewerbs-
preisbildung überwälzt werden, wenn also beispielsweise die Un-
ternehmer die Steuer auf den Preis aufschlagen ("mark-up-pricing"). 
Eine Änderung des gesamten Preisniveaus hat dabei allerdings zur 
Voraussetzung, daß entweder die Geldmenge ausgeweitet wird, oder 
aber die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes zunimmt. Bei langfri-
stiger Betrachtungsweise kann die Körperschaftsteuer u.U. auf 
die Gesamtheit der Kapitaleigner überwälzt werden. Sind länger-
fristig die Produktionsfaktoren mobil, so können sie vom (höher) 
besteuerten in den nicht (bzw. niedriger) besteuerten Sektor 
wandern. Dadurch nähern sich im Zeitablauf die Preise wieder 
einander an. Es handelt sich hierbei um nichts anderes als einen 
Anwendungsfall des bereits von Jevons beschriebenen "law of in-
difference". Ein anderer Anpassungsprozeß kann über verringerte 
Ersparnisbildung der von der Körperschaftsteuer betroffenen Aktionäre 
laufen. Die geringere Kapitalbildung und die hieraus folgende re-
lative Verknappung dieses Faktors kann tendenziell eine Erhöhung 
seines Preises bewirken und somit dazu führen, daß die Körper-
schaftsteuer überwälzt wird. Die Arbeitnehmer können von der Kör-
perschaftsteuer betroffen sein, wenn sie auch langfristig relativ 
immobil sind. Besonders ausgeprägt wird dieser Effekt dann auf-
treten, wenn der (stärker) besteuerte Sektor sehr arbeitsinten-
siv ist und außerdem eine geringe Substitutionselastizität zwi-
schen Arbeit und Kapital aufweist. 

Wenn sich somit ohne Kenntnis der im Einzelfall unterstellten 
Hypothesen keine Schlußfolgerungen inhaltlicher Art ziehen las-
sen, so bleibt gleichwohl zu vermerken, daß allen Modellenge-
meinsam ist, daß sie lediglich die Auswirkungen auf bestimmte 
ökonomische Aktivitäten bzw. Marktparteien - Faktorbesitzer, 
Verbraucher etc. - nachzuweisen versuchen, nicht jedoch die dadurch 
bewi:rkte Jinderung der personellen Einkommensverteilung. 1) Hinzu kommt, 
daß es sich um - neoklassische oder keynesianische - Gleichge-
wichtsmodelle handelt. Ein solches Gleichgewicht im analytischen 
Sinn wird definiert als ein Zustand, in dem keines der Wirt-
schaftssubjekte eine Veranlassung sieht, seine Entscheidungen 
zu ändern. Im keynesianischen Modell muß dabei die Bedingung er-
füllt sein: "total injections equal total leakages".2) Es braucht 
sich dabei jedoch keineswegs um einen angestrebten zustand, eine 

1) Vgl. Litt:mann, Konrad, Problemstellung •.• , S. 110. 

2) Vgl. Dernburg, 'l'hanas F. ; M::Dougall, D.mcan M. , Macroecaianics, 4 . Auflage, 
New York 1972, s. 122. 
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Zielvorstellung,zu handeln: Das Gleichgewicht (im analytischen 
Sinn) bei Unterbeschäftigung widerspricht offensichtlich einem 
Gleichgewicht (im Sinne einer Zielvorstellung) bei Vollbeschäf-
tigung. Es ist kaum zu erwarten, daß in irgendeiner Situation 
sich keines der Wirtschaftssubjekte veranlaßt fühlte, in ir-
gendeiner Weise zu reagieren, sei es, weil sich die Rahmenbe-
dingungen, sei es, weil sich die eigenen Anschauungen geändert 
haben. Fernerhin können die Wirtschaftssubjekte aufgrund von 
subjektiven Prognosen versuchen, die erwarteten unerwünschten 
Situationen bereits vor ihrem Eintreffen zu vermeiden, und in 
entsprechender Weise auf eine u.U. bevorstehende Steuerände-
rung reagieren. Beides bewirkt, daß es sich bei dem Gleichge-
wichtsbegriff der Modellanalyse - zumal in einer sich stets 
wandelnden Welt - um ein äußerst artifizielles und inhaltlich 
unbestimmtes Konstrukt handelt. Dieser Begriff ist insoweit 
demjenigen des "letzten" Ruhepunktes der Steuerlast bei mikro-
ökonomischer Betrachtungsweise vergleichbar. 

Zwei mögliche Auswege aus diesem Dilemma sind gesucht worden. 
Der eine bemüht sich, von der bloßen Modellbetrachtung weg zu 
einer inhaltlichen Konkretisierung zu gelangen und anhand öko-
nometrischer Verfahren Partial- und - ansatzweise - auch Total-
modelle einer Uberprüfung an der durch alles andere als Gleich-
gewichte gekennzeichneten Realität zu unterziehen. 1l Der andere 
versucht, zu konkreten Ergebnissen mittels der Anwendung des 
Konzepts der formalen Steuerinzidenz zu gelangen, das damit in 
den Mittelpunkt des Interesses rückt. 

1) Als Beispiel für eine im Ausgangspunkt partialanalytische Untersuchung mit-
tels ökonaietrischer Methoden sei die Untersuchung von Musgrave/Krzyzaniak 
über die Uberwälzung der Körperschaftsteuer in den USA und die hieran an-
schließende Diskussion angeführt. Vgl.Krzyzaniak, Marian; Musgrave, Ri-
chard A., The Shifting of the Corporation Incane Tax, Baltilrore 1963, 
Roskarrp, Karl w., 'lhe Shifting of Taxes on Business Incaie: 'lhe case of 
West Genran Corporations, in: National Tax Journal, Band 18, 1965, 
S. 247 ff., Levesque, R. J., 'lhe Shifting of the Corporate Incaie Tax 
in the Short Run, Studies of the Royal camd.ssion on Taxation, No. 18, 
Ottawa 1965, Goode, Richard A., Rates of Return, Incaie Shares, and Cor-
porate Tax Incidence, in:Krzyzaniak, Marian (Hrsg.), Effects of Corpora-
tion Incaie Tax, Detroit 1966, S. 209 ff., Cragg, John G.; Harberger, 
Arnold C.; Mieszkowski, Peter, En1?irical EVidence on the Incidence of the 
Corporation Ineate Tax, in: 'lhe Journal of Political F.c:onany, Band 75, 
1967, s. 811 ff. Zur Totalanalyse und ihrer Problematik vgl. auch Krupp, 
Hans-Jürgen, Econaietric Analysis of Tax Incidence, in: Peacock, Alan 
T. (Hrsg. ) , Qüanti tati ve Analysis in Public Finance, New York - Washing-
ton - London 1969, S. 111 ff., Bossons, John; Shoup, Carl S., Analyzing 
the Effects of I.arge-Scale Changes in Fiscal Structure: A Proposed Systems 
Approach, in: National Bureau of Econanic Research (Hrsg. ) , Annual Report, 
No. 49, New York 1969, S. 11 f., Beckmann, Martin; Uebe, Götz, .Makroökono-
mische Untersuchungen der Auswirkungen von Steuersystemänderungen, Wiesba-
den 1970. zu grundsätzlichen Problerren des statistischen Schließens, auf 
denen jedwede ökonaietrische Arbeit beruht, und die vor allem aus der un-
terstellten theoretischen Verteilung und dem Unabhängigkeitspostulat für 
die Einzelereignisse resultieren, vgl. Stegmüller, Wolfgang, Probleme und 
Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band IV, 
Personelle und Statistische Wahrscheinlichkeit, 2. Halbband, "Jenseits von 
Popper und carnap", Berlin - Heidelberg - New York 1973. 
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2. Formale Steuerinzidenz 

Sowohl hinsichtlich der Fragestellung als auch der Methode unter-
scheidet sich das Konzept der formalen Steuerinzidenz wesentlich 
von demjenigen der materiellen. Es geht darum, festzustellen, 
wie sich die Steuerbelastung - einer einzelnen Steuer, mehrerer 
Steuern oder des gesamten Steuersystems eines Landes - auf die 
Wirtschaftssubjekte verteilt. Ermittelt werden soll also, wer 
- und in welchem Ausmaß - zum Steueraufkommen beiträgt. 

Das Steueraufkommen einer bestimmten Periode wird bei solchen 
Untersuchungen stets mittels einer statistisch-empirischen Ana-
lyse den nach dem gewählten Kriterium, etwa der Einkommenshöhe, 
geschichteten Wirtschaftssubjekten zugeordnet. Es handelt sich 
somit also nicht - im Unterschied zur materiellen Steuerinzi-
denz - um eine Wirkungsanalyse, vielmehr wird lediglich ein sta-
tistisch-empirischer Zusammenhang zwischen Steuern und Einkom=--
mensverteilung hergestellt. Untersucht werden auch nicht die Aus-
wirkungen einer Änderung steuerlicher Aktionsparameter, vielmehr 
wird das jeweilige Steueraufkommen einer Periode auf die Wirt-
schaftssubjekte verteilt. Schließlich werden auch nicht die Ef-
fekte des "Steueranstoßes" im Zeitablauf verfolgt, sondern filr 
eine bestimmte 1 bereits abgeschlossene Periode eine ex post-Ana-
lyse erstellt. i) 

Im Rahmen formaler Steuerinzidenz geht es um "the proportion of 
people's incomes which goes not to provide the incomes of those 
who furnish them with goods and services, but is paid over to 
governing bodies.•2) Den Ausgangspunkt bildet also die Tatsache, 
daß Steuern stets einen Entzug von ökonomischen Mitteln aus dem 
Privatsektor implizieren. Es geht darum, einen Teil der zwischen 
den Privaten und dem Staat fließenden Ströme - konkret: Steuer-
ströme - darzustellen. Das Konzept harmoniert insoweit mit dem 
System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, die - auf stets 
erfüllten buchhalterischen Identitäten aufbauend - die zwischen 
verschiedenen Sektoren fließenden Ströme und damit deren Ver-
flechtung, ausweist. 

1 ) In diesem Sinne unterscheidet bsp,i. auch U. Hicks zwischen formaler In-
zidenz als "incidence in the social accounting sense" und materieller In-
zidenz als "incidence of the econanic working of a tax". Berechnungen der 
formalen Inzidenz geben keine Auskunft über die Reaktion der Wirtschafts-
subjekte auf eine bestintnte Steueränderung. Vgl. Hicks, Ursula K., 'lhe 
Terminology of Tax Analysis, in: nie Econcrnic Journal, Band 56, 1946, 
S. 48 f., dies., Public Finance, 3. Auflage, Carrbridge 1968, S. 140. Ein 
der Gegenüberstellung von formaler und materieller Steuerinzidenz analoger 
Unterschied läßt sich für den Bereich der Staatsschulden zwischen dem 
sog. Transferansatz und den beispielsweise von Andel urrl Gandenberger ver-
tretenen Ansätzen zur Ermittlung der Verteilungswirkungen von Staatsschul-
den feststellen. Vgl. Arrlel, Norbert, Zur niese von den unsozialen Vertei-
lungswirkungen öffentlicher Schulden, in: Public Finance, Band 24, 1969, 
s. 69 ff., Gandenberger, otto, öffentlicher Kredit urrl Einkama-isvertei-
lung, in: Finanzarchiv, N.F., Band 29, 1970, S. 1 ff. 

2) Vgl. Hicks, Ursula K., Public Finance, S. 139 (Hervorhebung im Original). 
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Es sei nochmals betont, daß sich damit der Ansatz der 
formalen Inzidenz grundlegend von einer Wirkungsanalyse 
unterscheidet, die stets einer hypothetischen Alterna-
tivsituation bedarf. Dies trifft hier - wie auch im Rah-
men der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - nicht zu. 
Werden beispielsweise dort die Investitionen ermittelt, 
so bedeutet dies nicht, daß dabei die tatsächliche Situa-
tion mit der hypothetischen einer stationären Wirtschaft 
verglichen wird und von den tatsächlich qemessenen Größen 
dann Investitionen und Ersparnisse abzusetzen sind, um 
diese Situation zu kennzeichnen. Vielmehr werden lediq-
lich für eine bestimmte Periode gewisse ökonomische Va-
riable ausgewiesen, die in ihrer Gesamtheit den buchhal-
terischen Identitäten genügen. Zwar entsprechen sich in 
einer stationären Wirtschaft stets Sozialprodukt und 
Konsum. Aber die Höhe des unter solchen Bedingungen rea-
lisierten Verbrauchs läßt sich nicht rechnerisch anhand 
der für eine wachsende Wirtschaft festgestellten Daten 
ermitteln, indem vom Sozialprodukt die Investitionen 
subtrahiert werden. 

Da Steuern für den Privatsektor stets einen Entzug monetärer 
Mittel bedeuten, wird stets den buchhalterischen Identitäten 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung genügt. Der ent-
sprechenden Definition zufolge ist das aus der privaten Pro-
duktion stammende Einkommen stets um die von den Unternehmen 
gezahlten indirekten Steuern niedriger als die zu Marktprei-
sen bewertete private Güterproduktion einer Periode. Gleich-
falls ist das verfügbare Einkommen der Haushalte stets um die 
von ihnen gezahlten direkten Steuern geringer als die Faktor-
entgelte (einschließlich ausgeschütteter Gewinne) der jeweili-
gen Periode. Damit ist jedoch noch völlig offen, auf welche 
Weise die ex post festgestellten Größen den definitorischen 
Identitäten genügen, d.h. welche Vorgänge die entsprechenden 
Werte verursacht haben. Unbekannt ist somit also, welche öko-
nomische Grundgröße durch diesen zwischen sie getriebenen 
steuerlichen "Keil" ("income tax" resp. "sales tax wedge") re-
duziert worden ist, oder gar, was geschähe, wenn die entspre-
chende Steuer entfiele oder durch eine andere ersetzt würde. 
So können - bei "sales tax wedge" - Einkommen aus privater Pro-
duktion reduziert und/oder die Preise erhöht worden sein. Es 
kann - bei "income tax wedge" - das verfügbare Einkommen gemin-
dert worden sein, wenn das "Brutto"einkommen als gegebenes Da-
tum gilt oder aber das Ausgangseinkommen erhöht worden sein, wo-
mit angenommen wird, daß dieses von der Steuer beeinflußt wor-
den ist. Diese zusammenhänge werden im folgenden anhand eines 
einfachen hypothetischen Beispiels verdeutlicht. 11 

1 l Vgl. hierzu die auf der folgenden Seite wiedergegebene Zusamrenstellung. 
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Steuern und TTirtschaftskreislauf 

Fall I: Von den Haushalten gezahlte direkte Steuern 

1 ) Unternehmen 2) Ilaushalte 3) Staat 

y 1000 C 700 C 700 y 1000 M 200 TH 200 
I 100 s 100 

1000 
TH2oo 

1000 1000 1000 200 200 

Fall II: Von den Unternehmen gezahlte indirekte Steuern 
- Reduzierung der Einkommen aus privater 

Produktion 

1) Unternehmen 

y 800 
'l'u2oo 

1000 

C 
I 

1000 

2) Haushalte 

c 700 Y Boo 
s 100 

800 00 

3) Staat 

M 200 TU 200 

200 200 

Fall III: Von den Unternehmen gezahlte indirekte Steuern 
- Erhöhun~ der Marktpreise 

1 ) Unternehmen 2) Haushalte 3) Staat 
y 1000 C 900 C 900 y 1000 M 200 TU 200 
TU 200 I 100 s 100 

M 200 
1200 1200 1000 1000 200 200 

Zeichenerklärung 

C Privater Konsum 

I Private Investition 

M Materialkäufe des Staates 

s Private Ersparnisse 

TH von den Haushalten gezahlte direkte Steuern 

TU von den Unternehmen gezahlte indirekte Steuern 

Y Einkommen 



so 

Es wird bei dem auf der vorhergehenden Seite wiedergegebenen 
Beispiel der Einfachheit halber angenommen, daß die Sektoren 
Unternehmen und private Haushalte nur die Konten führen, auf 
denen jeweils für sie besonders typische ökonomische Aktivi-
täten verzeichnet werden. Dies bedeutet, daß die Unternehmen 
Produktions- und keine Einkommenskonten führen; für die oriva-
ten Haushalte gilt das Umgekehrte. Die Konsequenz hiervon ist 
beispielsweise, daß alle Gewinne ausgeschüttet werden und daß 
die privaten Haushalte keine Güter erstellen bzw. ihre entspre-
chenden Aktivitäten im Unternehmenssektor erfaßt werden. Außer-
dem wird sowohl von Personalausgaben als auch von Transferzah-
lungen des Staates abstrahiert. Der Staat tätigt annahmegemäß 
lediglich Materialkäufe, die er durch Steuererhebung finanziert; 
für den Staat wird ein zusammengefaßtes Produktions- und Einkom-
menskonto aufgestellt. 

Ausgangspunkt ist eine Situation, in der der Staat von den Haus-
halten direkte Steuern in Höhe von 200 Einheiten erhebt (Fall I). 
Das aus der privaten Produktion stammende Einkommen ist in die-
sem Falle mit der zu Marktpreisen bewerteten Güterproduktion 
identisch, da die Unternehmen keine indirekten Steuern zahlen. 
Es beträgt 1000 Einheiten. Das verfügbare Einkommen der Haus-
halte wird jedoch durch die von ihnen gezahlten direkten Steuern 
reduziert und beträgt 800 Einheiten. 

Im folgenden wird unterstellt, daß der Staat von den Unternehmen 
indirekte Steuern in Höhe von 200 Einheiten erhebt (Fälle II und 
III). Das Staatskonto bleibt hierbei nach wie vor ausgeglichen; 
die staatlichen Materialkäufe werden lediglich auf andere Weise 
finanziert. Verschiebungen ergeben sich jedoch bei den Konten der 
Privaten. Zwei einander entgegengesetzte Fälle sind denkbar. Im 
ersten(Fall II) ist das aus der privaten Produktion gezahlte Ein-
kommen reduziert worden. Es unterscheidet sich nunmehr von der zu 
Marktpreisen bewerteten Güterproduktion um die Höhe der von den 
Unternehmen gezahlten indirekten Steuern und beträgt 800 Einhei-
ten. Das verfügbare Einkommen ist in diesem Falle identisch mit 
dem aus der privaten Produktion stammenden Einkommen, da die 
Haushalte keine direkten Steuern zahlen. Es ist jedoch genau so 
hoch wie im Fall I. Dort hat der Staat das aus der privaten Pro-
duktion stammende Einkommen der Haushalte reduziert~ Im vorlie-
genden Fall ist dagegen dieses Einkommen selbst - durch die von 
den Unternehmen zu zahlenden indirekten Steuern - reduziert wor-
den. Deshalb verbleibt im Endeffekt den Haushalten ein identischer 
Betrag. Die Marktpreise sind gegenüber Fall I unverändert geblie-
ben; die gesamte Güterproduktion wird zu 1000 Einheiten abgesetzt. 
Wird ein Preisindex in Höhe von 100 v.H. unterstellt, so sind die 
den Haushalten verfügbaren Realeinkommen identisch mit den ent-
sprechenden Nominaleinkommen, betragen also 800 Einheiten. 

Anders ist dies bei Fall III. Die Güterproduktion wird zu insge-
samt 1200 Einheiten abgesetzt. Freilich wird auch hier wiederum 
der Definition Genüge getan, daß das aus der privaten Produktion 
gezahlte Einkommen, das nunmehr 1000 Einheiten - wie im Fall I -
beträgt, um die von den Unternehmen gezahlten indirekten Steuern 
geringer ist als die zu Marktpreisen bewertete Güterproduktion. 
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Das verfügbare Einkommen ist - wie im Fall II - identisch mit dem 
aus der privaten Produktion stammenden Einkommen, da die Haushal-
te keine direkten Steuern zahlen. Es beträgt 1000 Einheiten, über-
steigt also dasjenige in den beiden vorliegenden Fällen. Dies ist 
eine Konsequenz des höheren Preisniveaus. Die von den Unternehmen 
gezahlten indirekten Steuern reduzieren nicht - wie im Fall II -
die aus der privaten Produktion stammenden Einkommen, die damit 
in derselben Höhe wie in Fall I verbleiben. Jedoch bedeutet die 
Tatsache der gestiegenen Marktpreise, daß die Haushalte für die-
selbe Einkommensverwendung, die in den Fällen I und II 800 Einhei-
ten erforderte, nunmehr 1000 Einheiten aufwenden müssen. Das Preis-
niveau ist also für die Haushalte, verglichen mit der Ausgangs-
situation, um 25 v.H. gestiegen. Um das den Haushalten zur Verfü-
gung stehende Realeinkommen zu erhalten, ist das verfügbare Nomi-
naleinkommen mit einem Preisindex in Höhe von 125 v.H. zu defla-
tionieren. Damit ergibt sich, übereinstimmend mit den beiden ande-
ren Fällen, ein verfügbares Realeinkommen in Höhe von 800 Einhei-
ten. 

In allen drei Fällen ist das verfügbare Realeinkommen für die Summe 
der Haushalte identisch. Für die Verteilung dieses Realeinkommens 
ist dies jedoch keineswegs zu vermuten. Diese ist sicherlich nicht 
unabhängig davon, wer die Steuern abführt und auf welche Weise 
der private Sektor reagiert. Hinzu kommt, daß beispielsweise im 
Falle der von Unternehmen gezahlten indirekten Steuern völlig 
offen bleibt, ob der Fall II oder der Fall III die wirkliche 
Situation wiedergibt. Dies läßt sich nicht aus den ex post-Iden-
titäten bzw. den entsprechenden statistischen Unterlagen er-
sehen. 

Die mangelnde Kenntnis darüber, auf welche Weise solche buchhalte-
rischen Identitäten erfüllt worden sind, geht offensichtlich kei-
neswegs mit einer Leugnung ökonomischer zusammenhänge einher. 
Sie impliziert vielmehr das Eingeständnis, daß solche Beziehun-
gen bestehen, diese jedoch nicht aus einer statistischen Unter-
suchung, die eine Situationsanalyse für eine bestimmte Zeitspanne 
darstellt, ablesbar sind. Hierfür sind explizite Wirkungsanaly-
sen erforderlich, bei denen beispielsweise mittels ökonometri-
scher Modelle Situationen mit unterschiedlichem Einsatz von staat-
lichen Aktionsparametern durchgespielt werden müssen. 

Dem Konzept der formalen Steuerinzidenz zufolge bleibt somit zu-
nächst unbestimmt, auf welche Art und Weise die Steuern auf die 
Wirtschaftssubjekte verteilt werden sollen. Beispielsweise kön-
nen - vom volkswirtschaftlichen Kreislaufzusammenhang her ge-
sehen - die von den Haushalten gezahlten direkten Steuern prin-
zipiell der Einkommensverwendungsseite oder den Beziehern von 
Faktoreinkommen zugeordnet werden. Was die von den Unternehmun-
gen gezahlten indirekten Steuern angeht, so lassen sie sich grund-
sätzlich gleichfalls den Faktorentgelten oder der Einkommensver-
wendungsseite zuordnen. Die Steuern können entweder den Steuer-
pflichtigen zugeordnet werden oder aber irgendwelchen anderen 
Gruppen, mit denen diese über den Marktprozeß auf Faktor- und/oder 
Produktionsmärkten verbunden sind. Der Entscheidung für eine der 
Alternativen liegen zunächst nicht viel mehr als Plausibilitäts-
überlegungen zugrunde. 
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Bei Steuern, deren Bemessungsgrundlage (zumindest annäherungs-
weise) das Einkommen bildet, erscheint eine Zuordnung zu dieser 
Größe plausibel. 1) Bemessungsgrundlage und Zuordnungskriterium 
sind in diesem Falle (nahezu) identisch. Gleichwohl bleibt er-
neut zu betonen, daß aus dem Entzug an ökonomischen Mitteln kei-
neswegs folgt, daß die Wirtschaftssubjekte diese Steuern auch 
- im Sinne der Theorien der materiellen Steuerinzidenz - tra-
gen. Ist es den Wirtschaftssubjekten gelungen, ihre Ausgangsein-
kommen zu erhöhen, so haben sie die Steuer überwälzt. Vergleichs-
weise schwieriger liegen die Fälle, in denen Bemessungsgrundlage 
und Zuordnungskriterium divergieren, also bei allen nicht an das 
Einkommen anknüpfenden Steuern. Die stets erfüllten buchhalteri-
schen Identitäten beziehen sich auf vom Einkommen mehr oder weni-
ger entfernte Variable. Uber welche ökonomischen Größen soll ein 
Bezug zum Einkommen hergestellt werden? Beispielsweise reduzie-
ren Umsatzsteuern zunächst die ökonomischen Mittel derjenigen, 
die sie abzuführen haben, also der entsprechenden Unternehmen. 
Ob sie freilich auch das Einkommen mindern, bleibt damit noch 
völlig offen. Dies hängt von der Verflechtung über den Markt 
und der ökonomischen Position der Marktpartner ab. Ein plausib-
les Kriterium, an welcher Stelle im volkswirtschaftlichen Kreis-
laufzusammenhang ein Schnitt gemacht werden und eine Begründung 
dafür, welcher ökonomischen Variablen die Steuer zugeordnet wer-
den solle, läßt sich a priori nicht ausmachen. 

Als weitere Schwierigkeit kommt hinzu, daß bei Untersuchungen 
zur formalen Steuerinzidenz weitaus detailliertere Angaben als 
sie im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfor-
derlich sind, benötigt werden. Es genügt nicht, Steuern als 
Entzug von ökonomischen Mitteln auf Unternehmen und Haushalte 
bzw. nach Untersektoren und ökonomischen Aktivitäten aufzu-
schlüsseln. Stärker disaggregierte Daten müssen vorliegen, da 
die Steuern den Wirtschaftssubjekten gemäß der Höhe ihres Ein-
kommens und gegebenenfalls ergänzender Kriterien zugeordnet 
werden müssen. Mit diesen Problemen klingen bereits Fragen an, 
die im Zusammenhang mit der Zuordnung der Steuern einer einge-
henden Untersuchung bedürfen. 

1) Vgl. hierzu Littmann, Konrad, Problemstellung ... , S. 110 f. 
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IV. DIE ZUORDNUNG DER STEUERN 

Bevor die im vorhergehenden Kapitel angeschnittenen Probleme wei-
terverfolgt werden, wird zunächst dargestellt, auf welche Weise 
und mit welchen Begründungen bei Untersuchungen zur Steuerinzi-
denz die Steuern den nach ihrer Einkommenshöhe geschichteten Be-
zugseinheiten zugeordnet werden. Hierbei werden die beiden grund-
sätzlich möglichen "technischen" Verfahren anhand eines stark 
vereinfachten Beispiels erläutert und anschließend die Zuordnung 
einiger ausgewählter Steuern näher untersucht. In diesem Zusam-
menhang sind einige statistische Probleme zu streifen und es wird 
- vor allem - dargestellt, auf welche Weise im Rahmen von Unter-
suchungen zur Steuerlastverteilung die jeweilige Zuordnung der 
Steuern begründet wird. Sie wird meist - soweit überhaupt 
eine etwas eingehendere Darlegung für notwendig gehalten wird -
gerechtfertigt, indem auf die Diskussion über Theorien der ma-
teriellen Steuerinzidenz verwiesen wird. Da diese Theorien je-
doch oftmals mehrere Möglichkeiten der Zuordnung zulassen, wird 
im Rahmen einiger Studien versucht, dem Dilemma dadurch auszu-
weichen, daß mehrere alternative Hypothesen verwendet werden. 
Was es damit und mit der Begründung der Zuordnung mittels Theo-
rien der materiellen Steuerinzidenz überhaupt auf sich hat, 
dies wird abschließend eingehender diskutiert. In diesem Zusam-
menhang werden dann einige Vorstellungen zur Verbesserung der 
Methoden künftiger Studien zur Steuerlastverteilung entwickelt. 

1. "Technik" der Zuordnung 

zwei "technisch" unterschiedliche Verfahren lassen sich bei der 
Zuordnung der Steuern zu den nach ihrer Einkommenshöhe geschich-
teten Bezugseinheiten konstatieren; sie stehen in engem Zusam-
menhang mit den beiden gegensätzlichen Methoden, die bei der 
Bestimmung der repräsentativen Bezugseinheit geschildert worden 
sind. 

Werden alle Bezugseinheiten einer bestimmten Einkommensschicht 
in die Untersuchung einbezogen, so folgt hieraus für die Steuer-
verteilung, daß zunächst vorn statistisch ermittelten Aufkommen 
der Einzelsteuern ausgegangen wird. Dieses wird dann mit Hilfe 
statistischer Reihen, die als Verteilungsschlüssel fungieren und 
einkommensspezifische Angaben enthalten müssen, auf die Haus-
halte verteilt. Diese Methode, die sog. "total-tax-bill-tech-
nique", verwenden die meisten Untersuchungen. 1) Hiervon zu un-

1 ) Diese, von Shoup gebrauchte Benennung erscheint trefferiler als die Ros-
karrpsche Bezeichnung "makroökonanisches" Verfahren. Vgl. Shoup, Carl S., 
Q.Jantitative Research in Taxation and Govem!rent Expenditure, in: Natio-
nal Bureau of Econanic Research (Hrsg.), Public Experxlitures and Taxation, 
New York - London 1972, s. 3, Roskarrp, Karl W., nie Distribution ... , 
S. 24. Alle der genannten arrerikanischen untersuchungen und beispiels-
weise die studien von Hake, Babe, Gillespie und Dodge beruhen auf diesen 
Verfahren. 
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terscheiden ist ein zweites Verfahren. Dieses, die sog. "typolo-
gische Methode" beruht darauf, einige ausgewählte, als "charakte-
ristisch" geltende Bezugseinheiten näher zu untersuchen; die die-
sen zuzuordnende Steuer wird dann mit Hilfe der steuerrechtlichen 
Bestimmungen und statistischer Verteilungsserien, die ebenfalls 
eine Aufschlüsselung nach Einkommensklassen zulassen müssen, er-
mittelt. Nur wenige der Untersuchungen basieren auf dieser Me-
thode. 1) 

Bei beiden Verfahren sind statistische Modifikationen erforder-
lich, sollen die einbezogenen Größen annähernd gleich abgegrenzt 
werden. Den unterschiedlichen Ausgangspunkten entsprechend wird 
zunächst bei der "total-tax-bill technique" den Wirtschaftssub-
jekten tendenziell eine zu große Steuersumme und bei der "typolo-
gischen Methode" eher eine zu kleine zugewiesen, von einer unter-
schiedlichen Verteilung auf die einzelnen Einkommensklassen ganz 
zu schweigen. Ein solcher Niveaueffekt ist deshalb zu erwarten, 
weil beim ersten Verfahren möglicherweise auch Steuern auf Wirt-
schaftssubjekte und Sektoren eingerechnet werden, die nicht zum 
Kreis der Bezugseinheiten gehören, wie etwa das Ausland oder die 
in Anstalten lebende Bevölkerung. Beim zweiten Verfahren wird 
möglicherweise nur ein Teil der den Bezugseinheiten zufallenden 
Steuern berücksichtigt, sei es, weil entsprechende Anhaltspunkte 
für die Zuordnung der restlichen Beträge fehlen, sei es, weil 
diese als quantitativ vergleichsweise von geringer Bedeutung 
gelten. Doch wird hiervon bei dem im folgenden dargestellten, 
stark vereinfachten und äußerst schematischen Beispiel abgese-
hen, da es nur darauf ankommt, die Grundzüge der beiden unter-
schiedlichen Verfahren zu verdeutlichen. 

Sowohl mittels der "total-tax-bill technique" als auch der "ty-
polotischen Methode" wird für die BRD im Jahre 1973 die Tabak-
steuer den verschiedenen Einkommensklassen 2fugeordnet, und zwar 
nach ihrem Verbrauch an Tabakerzeugnissen. 

1) Die Bezeichnung stamnt von Zeitel. Vgl. Zeitel, Gerhard, S. 106. Shoup 
wählt eine ähnliche Benennung, nämlich "typical-family technique". Vgl. 
Shoup, carl s., Quantitative Research .•• , S. 3. Beispielsweise die Unter-
suchungen von zeitel und Shoup et al. basieren auf dieser Methode. 

2) Für eine Zuordnung der Tabaksteuer nach dan Verbrauch und gemäß der "to-
tal-tax-bill technique" vgl. etwa Musgrave, Richard A. ; carron, J. J. ; 
COOk, L.D., Fcane, L., S. 20 f., Hake, Wilfried, S. 179 ff., für die Zu-
ordnung gemäß der typologischen Methode vgl. z.B. zeitel, Gerhard, s. 
129 ff. Gelegentlich wird auch der Verbrauch disaggregiert und beispiels-
weise wie bei Herriot/Miller getrennt nach Familien und Alleinstehenden 
ermittelt. Vgl. He=iot, Roger; Miller, Hennan P., The Taxes we Pay, S. 
37. 
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Beim ersten Verfahren, also der "total-tax-bill technique", 
wird als Ausgangspunkt zunächst mittels der Daten der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe für 1973 das von Monats- in Jah-
reswerte umgerechnete Nettoeinkommen der dort ausgewiesenen 
9 Einkommensschichten berechnet. Da bei den nur gruppiert ver-
öffentlichten statistischen Materialien die arithmetischen Mit-
tel der Einkommen der jeweiligen Schicht unbekannt sind, rerden 
hierfür als Näherungswerte die Klassenmitten angenommen. 1 Diese 
werden mit der Anzahl der Haushalte der jeweiligen Schicht mul-
tipliziert, um zum gesamten Einkommen der einzelnen Schichten 
zu gelangen. 

Verteilung der Haushaltsnettoeinkommen 

(BRD 1973) 

Einkommens- Klassen- Anzahl der Ges. Einkommen 
schichten mitte Haushalte der Schicht 

in 1000 DM p.a. in 1000 in Mio.DM 

Unter 7,2 4,8 1) 11 59 5563,20 

7,2 - 9,6 8,4 1342 11272,80 

9,6 - 12,o 1o,8 1395 15066 ,oo 

12,o - 14, 4 13,2 1131 14929,20 

14,4 - 18,o 16,2 2553 41358,60 

18,o - 21 , 6 19,8 2564 50767,20 

21 , 6 - 3o,o 25,8 5276 136120,80 

3o,o - 60,0 45,o 5233 235485,oo 

60,0 - 180,0 120,0 5o2 60240,00 

Insgesamt 21155 570802,80 

1) Vgl. Fußnote 1 ) auf dieser Seite. 

Quellen: Euler, Manfred: Einnahmen und Ausgaben der priva-
ten Haushalte im Jahre 1973, in: Wirtschaft und 
Statistik, 1977, s. 154. 
Eigene Berechnungen. 

1) Vgl. etwa Hansen, Gerd, Methodenlehre der Statistik, 2. Auflage, München 
1977, s. 27 f. Bei der unteren Raooklasse ist hierbei - wie auch bei Han-
sen - ein Einkcmren in Höhe von 2/3 der oberen Bereichsgrenze, also 
4.800,-- DM p.a. unterstellt worden. Ein über der Klassenmitte liegendes 
Einkcmren empfiehlt sich, da bei dieser Sicht einiges für eine Häufung 
der Fälle im oberen Bereich spricht: freilich bleibt damit n=h völlig 
offen, in 't..elcher Höhe der in diesen Bereich fallende, vermutete Näherungs-
't..ert für das Durchschnittseinkcmren festgesetzt wird. 
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Anschließend werden die derselben statistischen Quelle entnom-
menen Daten über die Ausgaben für Tabakwaren der verschiedenen 
Einkommensschichten mit Hilfe der Besetzungszahlen dieser 
Schichten auf für die jeweiligen Klassen gültige Werte umge-
rechnet. Die Anteile des Tabakverbrauchs der einzelnen Schich-
ten am Tabakverbrauch aller Haushalte stellen dann die Vertei-
lungsserie dar, mit deren Hilfe das der Finanzstatistik ent-
nommene Tabaksteueraufkommen auf die einzelnen Einkommensklas-
sen verteilt wird. schließlich wird der Quotient zwischen der 
auf diese Weise ermittelten Steuer und dem Einkommen der jewei-
ligen Schicht gebildet. 

Tabaksteuerverteilung 

"total-tax-bill technique" 

(BRD 1973) 

Einkommens- Tabak- Tabak- Tabaksteuer zu Gesamt-
schichten verbrauch steuer einkommen der Schicht 

in 1000 DM p.a. in v.H. in Mio.DM in v.H. 

Unter 7,2 1 , 3 113,20 2,o 

7,2 - 9,6 2,8 251 , 4 2 2,2 

9,6 - 12 ,o 4,8 421 ,63 2,8 

12,o - 14,4 4,6 409,33 2,7 

14,4 - 18,o 11 , 9 1051,82 2,5 

18,6 - 21, 6 13,4 1188,40 2,3 

21,6 - 3o,o 29,2 2589,68 1 , 9 

3o,o - 60,0 3o,2 2680,09 1 , 1 

60,0 - 180,0 1 , 9 166,44 o,3 

Insgesamt 100,0 8872,oo 

Differenzen durch Runden. 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Fachserie M, Preise, Löh-
ne, Wirtschaftsrechnungen, Reihe 1 8, Einkommens-
und Verbrauchsstichproben, Nr. 3 I Aufwendungen pri-
vater Haushalte für Nahrungs- und Genußmittel, 
Mahlzeiten außer Haus, 1973, Stuttgart - Mainz 1976 
s. 58ff. 

Euler, Manfred, Einnahmen • • • I s. 1 54. 
Bundesministerium der Finanzen, Finanzbericht 1975, 
s. 167. 
Eigene Berechnungen. 
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Beim zweiten Verfahren, der sogenannten "typologischen Metho-
de", werden der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe für 1973 
die Angaben über die von den Haushalten der verschiedenen Ein-
kommensklassen verbrauchten Mengen an Zigarren und Zigaretten 
und die Ausgaben hierfür entnommen. Aus diesen Daten lassen 
sich für die verschiedenen Einkommensklassen die durchschnitt-
lichen Ausgaben pro verbrauchter Zigarre bzw. Zigarette gewin-
nen. Mit Hilfe der Materialien über die Verbrauchsstruktur wird 
dann aufgrund des Tabaksteuertarifs die enthaltene Steuer er-
mittelt. Zigarren sind mit Tabaksteuer in Höhe von 18,58 v.H. 
des Kleinverkaufspreises belastet. Die Steuer für Zigaretten 
ergibt sich, indem zu dem Betrag von 0,05152 DM noch 15,62 v.H. 
des Kleinverkaufspreises hinzugerechnet werden. Werden - ge-
trennt für Zigarren und Zigaretten - diese Steuerbeträge mit 
den entsprechenden, für die jeweiligen Einkommensklassen fest-
gestellten Verbrauchsmengen multipliziert, und die für Zigar-
ren und Zigaretten gewonnenen Werte addiert, so erhält man die 
der jeweiligen Einkommensschicht zugeordnete Tabaksteuer. Zwi-
schen dieser und dem Einkommen, das im vorliegenden Falle mit 
der oben als Näherungslösung für den unbekannten Mittelwert 
gewählten Klassenmitte der ~fweiligen Schicht identisch ist, 
wird der Quotient gebildet. 

1) Vgl. die auf der folgenden Seite wiedergegebene Tabelle. 



Zigarren 

Einkommens- Verbrauchsstruktur 
schichten 

Stck, Ausg_./Stck. 

Tabaksteuerverteilung 

"typologische Methode" 

(BRD 1973} 

Zigaretten 

Tabaksteuer Verbrauchsstruktur 

je ins- Stck. Ausg./Stck. 
Stck. ges. 

in 1ooo ' DM in DM in DM 
p.a. 

Unter 7,2 24 o,25 o,o5 1 , 1 492 o,11 

7,2 - 9,6 60 o,28 o,o5 3, 1 912 o, 11 

9,6 - 12,o 72 o,27 o,o5 3,6 1608 o, 11 

12,o - 14,4 60 o,29 o,o5 3,2 198c o, 11 

14,4 - 18,o 72 o,26 o,o5 3,4 2292 o, 11 

18,o - 21, 6 60. o,27 o,os 3, 1 26o4 o, 11 

21, 6 - Jo,o 72 o,29 o,o5 3,8 2736 o, 11 

3o,o - 60,0 72 o,33 0,06 4,4 2784 o, 11 

60,0 - 180,0 36 o,37 o,o7 2,5 186c o, 11 

Differenzen durch Runden. 

Quellen: Statistisches Bundesamt, Fachserie M, Reihe 18, Nr. 3, 

Tabaksteuer 

je ins-
Stck. ges. 

o,o7 33,8 

o,o7 62,6 

o,o7 1 lo, 2 

o,o7 135,7 

o,o7 156,9 

o,o7 178,5 

0,01 187,6 

o,o7 191, 6 

o,o7 128,2 

s. 58ff. 
Tabaksteuergesetz vom 1.9.1972, Bundesgesetzblatt, 1972 I, s. 1634. 
Eigene Berechnungen. 

Tabakwaren 

Steuer Tabaksteuer zu~ 
Einkommen der 
Schicht 

in DM in v.H. 

34,9 o.7 

65,7 o,8 

113, 8 1 , 1 

138,9 1,1 

160, 3 1 ,o 

181, 6 o,9 

191 , 4 o,7 

196,o o,4 

13o,7 o, 1 

lJ1 
CO 
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Vergleicht man die Ergebnisse der zwei Verfahren, 11 so ergibt 
sich in beiden Fällen - nach einem kurzen Anstieg in den unter-
sten Einkommensklassen - ein mit zunehmendem Einkommen sinken-
der Anteil der Steuern am schichtenspezifischen Einkommen. Was 
den Niveauunterschied der beiden Kurven angeht, so sei an die 
obigen Ausführungen zum Niveaueffekt erinnert. Ergänzend sei 
vermerkt, daß dieser allerdings insofern modifiziert wird, als 
bei der "typologischen Methode" die vielerlei Steuererleichte-
rungen des Tabaksteuergesetzes außer acht gelassen werden, wie 
etwa die Begünstigung der Kleinbetriebe gemäß§§ 35 ff. Tabak-
steuergesetz vom 1. 9. 1972. Bei der "total-tax-bill technique" 
werden diese insofern berücksichtigt, als sie das dort heran-
gezogene, statistisch ausgewiesene Steueraufkommen mindern. Al-
lerdings impliziert die Zuordnung nach den Verbrauchsausgaben 
für Tabakwaren hierbei, daß die Steuererleichterungen in glei-
cher Weise wie diese verteilt seien. All diese Unterschiede so-
wie die Tatsache, daß bei diesem Verfahren - im Gegensatz zur 
"typologischen Methode" - nicht nach der Verbrauchsstruktur in-
nerhalb der Tabakerzeugnisse differenziert wird, können im Ein-
zelfall bewirken, daß auch strukturelle Verschiebungen eintre-
ten. Aber auch schon der Niveaueffekt kann per se - über das 
dadurch geänderte Gewicht der jeweiligen Einzelsteuern - das 
ausgewiesene Gesamtergebnis beeinflussen. Dies gilt selbstver-
ständlich a fortiori für strukturelle Divergenzen. Wenn dies 
allerdings im Rahmen der dargestellten Beispiele von nicht all-
zu großer Bedeutung ist, da es hierbei nur darauf ankam, die 
Grundzüge der beiden Verfahren herauszustellen, so zeigt sich 
hieran doch der potentielle Einfluß statistischer Modifikatio-
nen auf das ermittelte Gesamtresultat. Von freilich noch weit-
aus größerer Bedeutung ist die theoretische Begründung der Wahl 
einer bestimmten Zuordnungshypothese, wie sie im vorliegenden 
Beispiel der Tabaksteuer mit dem Tabakverbrauch stillschwei-
gend getroffen worden ist. In welcher Weise bei Untersuchun-
gen zur Steuerinzidenz an diese Probleme herangegangen wurde, 
wird im folgenden für einige ausgewählte Steuern dargestellt. 

2. Zuordnung einiger ausgewählter Einzelsteuern 

Grundsätzlich läßt sich feststellen, daß die oftmals recht knappe 
Begründung der Zuordnung meist unter Verweis auf die im Rahmen 
der Uberwälzungsdiskussion vorgebrachten unterschiedlichen Theo-
rien der materiellen Steuerinzidenz geschieht.2l In diesem Zusam-
menhang erfolgt dann gelegentlich eine mehr oder weniger einge-
hende Auseinandersetzung mit den Annahmen, auf denen die ver-
schiedenen Zuordnungshypothesen - diesen Theorien zufolge - ba-

1) Vgl. hierzu auch die auf der folgemen seite wiedergegebene Grafik. 

2) Als Beispiele für ausführlichere Begriindungen seien die untersuchungen 
von MJ.sgrave/carroll/C.ook/Frane, Pechman/cicner, Bobe urx1 Gillespie an-
geführt. 
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sieren. Diese Probleme - und die mitunter nicht unbeträchtlichen 
Schwierigkeiten, die sich aufgrund der vorliegenden statisti-
schen Materialien ergeben - werden im folgenden erörtert. Den 
Ausgangspunkt bilden dabei Abgaben, deren Zuordnung relativ we-
nig kontrovers ist, wie etwa die Einkommensteuer. Nach den ver-
gleichsweise problematischeren wie Verbrauchsteuern und Erb-
schaftsteuern werden schließlich die am stärksten umstrittenen 11 
Steuern - wie beispielsweise die Körperschaftsteuer - behandelt. 

Bei den von den Haushalten gezahlten Steuern ist zu überlegen, 
ob durch sie das verfügbare Einkommen reduziert oder aber das 
Ausgangseinkommen erhöht wird. So kann die Einkommensteuergrund-
sätzlich den Pflichtigen oder aber, soweit es sich um Lohn-
empfänger handelt, den Gewinnen, um Unternehmer den Löhnen oder 
über die Preise den Verbrauchern zugeordnet werden.2) Sie wird 
jedoch in der weitaus überwiegenden Mehrzahl der Fälle den steu-
erpflichtigen zugeordnet. Dies ist bezüglich der Einkommensteuer 
der Unternehmerhaushalte immerhin insoweit nicht ohne weiteres 
zu erwarten, als die Zuordnung der Körperschaftsteuer äußerst 
kontrovers ist.3l Allerdings ließen sich auch im Rahmen der üb-

1) Zu Zuordnungshypothesen für einige ausgewählte Steuern vgl. auch Anhang, 
Anlage 2). 

2) Ein Spezialproblem ergibt sich bei veranlagten Steuern aufgrurrl erhehungs-
technisch bedingter zeitlicher Verzögerungen. Es ist zu entscheiden, ob 
Zahlungen in einer oder für eine Periode betrachtet -we:roen sollen, ob also 
das cash- oder das accrual-Prinzip gelten solle. Im ersten Falle wird die 
Steuerzahlung auf das Einkarrnen des gleichen Jahres bezogen, d.h. des 
Einkam-ens, aus dem sie finanziert 'l«>:roen ist, falls die steuerpflichtigen 
nicht im Jahr der Entstehung der Steuerschuld Rücklagen für die künftige 
Steuerzahlung gebildet haben. Im zweiten Falle wird die Steuer auf das 
Einkcmren des Jahres bezogen, in dem die Steuerschuld entstanden ist. Wel-
che Abgrenzung aus gnurlsätzlichen Ei:wägungen den Vorzug verdient, hängt 
van Untersuchungszweck ab. A priori ~ist sich weder eine Betrachtung 
von Steuerzahlungen noch von Steuerschuldverpflichtungen als überlegen. 
Praktisch wird sich jedoch in den rreisten Fällen kein an:lerer Weg anbie-
ten, als derjenige, die j-iligen statistischen Konventionen zum .Ausgangs-
µ.mkt zu nehrren. In entsprecherrler Weise wird denn auch bei den Untersuchun-
gen zur Steuerlastverteilung verfahren. SO geht beispiels-weise Bishop von 
den Steuerverpflichtungen aus, da er seiner Untersuchung das Aufkcmnen der 
Einzelsteuern,wie es sich aus der amerikanischen volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung ergibt, zugrundelegt. Das Central Statistical Offioe of the 
U.K. verwendet dagegen z.B. bei der E.i.nkanrensteuer und der Surtax die 
Steuerzahlungen, da diese in den Haushaltsredinungen, auf denen die Unter-
suchungen weitgehend basieren, angegeben llerden. Vgl. Bishop, George A., 
'llle Tax Burden ••• , S. 47, Central Statistical Offioe of the U.K. 1974, 
s. 41 f. 

3) Eine der -wenigen Untersuchungen, die hieraus Konsequenzen gezogen haben, 
sind diejenigen von Roskanp und Hake. Allerdings geschieht die Zuordnung 
im einzelnen mittels eines sehr groben Verfahrens. Roskarrp nillmt an, daß 
20 v.H. des Steueraufkarrnens aus der Einkcmnensteuer auf Personengesell-
schaften entfalle und verteilt dieses gemäß den vai ihm gewählten Zuord-
nungshypothesen bei der Köi:perschaftsteuer auf I.ahnenpfänger und Ver-
braucher. Hake berechnet neben einer Version, bei der die Einkcmnensteuer 
den Steuerpflichtigen zugeordnet wird, z-wei andere Versionen, bei denen, 

(Fortsetzung vgl. folgeooe seitel 
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licherweise zur Unterstützung der Zuordnung herangezogenen 
Theorien der materiellen Steuerinzidenz Gründe für eine ab-
weichende Behandlung finden wie beispielsweise der progres-
sive Tarif der Einkommensteuer; doch werden dergleichen Be-
gründungen äußerst selten vorgebracht. 1) 

Falls die Einkommensteuer den steuerpflichtigen zugeordnet wird, 
erweist sich die Zuordnung insoweit als relativ unproblematisch, 
als das Zuordnungskriterium und die Steuerbemessungsgrundlage 
weitgehend identisch sind und die Steuerzahlungen aufgeschlüs-
selt nach Einkommensklassen aus der Steuerstatistik entnommen 
werden können, ohne daß eine spezielle statistische Verteilungs-
serie hinzugezogen werden müßte. Gleichwohl verbleiben einige 
Schwierigkeiten. 

Zuordnungskriterium und Steuerbemessungsgrundlage sind nur dann 
identisch, wenn der der Untersuchung zugrundeliegende Einkom-
mensbegriff das steuerpflichtige Einkommen ist. Die Verteilung 
der Einkommensteuer kann dann weitgehend dem Tarifverlauf ent-
sprechend vorgenommen werden; existieren tarifliche Sonderrege-
lungen wie etwa bei Wertzuwächsen in den USA, so entstehen 
selbst bei dieser Abgrenzung des Einkommens Probleme. Wenn 
aber - was in der Regel zutrifft - ein umfassenderer Einkommens-
begriff als derjenige des steuerpflichtigen Einkommens gewählt 
wird, so stimmen Zuordnungskriterium und Steuerbemessungsgrund-
lage nicht völlig überein. Es entstehen Schwierigkeiten aufgrund 
der Behandlung von Freibeträgen, Abzügen, nicht erfaßten Einkom-
mensteilen und dergleichen mehr, wie sie bereits im Zusammen-
hang mit Fragen der Ermittlung des Einkommens diskutiert worden 
sind. Gleiches gilt für die Schwierigkeiten, die eine Divergenz 
zwischen der Abgrenzung von Steuerpflichtigen und relevanter 
Bezugseinheit hervorruft. 

Darüber hinaus kann die Zuordnung der Einkommensteuer durch spe-
zielle steuertechnische Ausgestaltungen erschwert werden, so 
z.B. wenn - wie in der BRD - im Rahmen der Lohnsteuer (als Er-
hebungsform der Einkommensteuer bei unselbständigen Beschäftig-
ten) nach Steuerklassen differenziert wird, die zwar den Fa-

(Fortsetzung Fußnote 3), s. 61) 

wie bei Poskant>, der Anteil der Personengesellschaften am Steueraufkan-
rren 20 v.H. beträgt und eine W3itere, bei der dieser Anteil einen Wert 
von 40 v.H. anni.111nt. Im Falle des niedrigeren Anteils wird zum einen un-
terstellt dieser Teil der Einkcmnensteuer werde von den Personengesell-
schaften ~etragen; er wird wie die Körperschaftsteuer nach der ':7ertei~ung 
des Kapitalvenröge:ns verrechnet. Zum aroeren wird - und das gleiche gilt 
für den Fall, daß 40 v.H. des Einkcmnensteueraufkcmnens den Personenge-
sellschaften zugerressen W3rden - die Einkcmnensteuer teils den Konsumen-
ten, teils den Eignern von I<apitalvennögen zugeordnet. Vgl. Poskanp, Karl 
w., The Distribution ••• , s. 28 f., Hake, Wilfried, S. 159 ff., S. 174. 

1 ) So diskutiert beispielSW3ise Gillespie die bei 'lh!orien der materiell~ 
steuerinzidenz für die Nichtüberwälzung der Einkcmrensteuer erforderlichen 
Prämissen eines konstanten Arbeits- und Kapitalangebots. Er hält sie - mit 
Einschränkungen - für im großen und ganzen gegeben und ordnet die Einkan-
rrensteuer den Pflichtigen zu. Vgl. Gillespie, W. Irwin, S. 36 ff. 
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milienstand berücksichtigen, aber für ein Individuum gelten, 
und schließlich generell bei der Existenz mehrerer unselbstän-
diger Steuern. Schwierigkeiten bereitet z.B. die Behandlung des 
Lohnsteuerjahresausgleichs, vor allem wenn - wie in der BRD -
die zuviel gezahlte Lohnsteuer als Erstattung bei der Einkom-
mensteuer verbucht wird und sich damit ein Fehler in doppelter 
Höhe der Erstattungen einschl,fcht. Ähnliches gilt für die Ka-
pitalertragsteuer in der BRD. Ein und dieselbe Person kann 
in allen drei Statistiken, der Lohn-, der Kapitalertrag- und 
der veranlagten Einkommensteuer, erscheinen; die ausgewiesenen 
fälle wären auf die Haushalte aufzuschlüsseln.21 Falls eine 
Steuer von der Bemessungsgrundlage oder der Steuerschuld einer 
anderen abgesetzt werden kann, wie etwa die von den Bundesstaa-
ten und Gemeinden in den USA erhobene Einkommensteuer (und Mi-
neralölsteuer) von der Bundeseinkommensteuer oder früher in 
der BRD die Vermögensteuer von der Einkommensteuer, so werden 
zwar die Relationen zwischen den betroffenen Einzelsteuern ver-
zerrt, nicht aber das Ergebnis für die Steuern insgesamt.31 

Welche Bedeutung dabei einzelnen steuertechnischen Regelungen 
für die effektive Belastung der Pflichtigen zukommen kann, 
läßt sich anhand der auf der folgenden Seite wiedergegebenen 
Grafik veranschaulichen. 

1 ) Hake behan:lel t sie im Anschluß an die Grurd- und die Grunden.erbsteuer, 
da er sie fälschlicher..eise als eine SfeZielle Art der Einkoornensteuer, 
der das Einkarrnen auf Kapitalve:rni:igen unter..orfen sei, ansieht. Vgl. Hake, 
Wilfried, S. 174. 

2) Dies wird in der Regel nicht versucht. Vgl. Zeitel, Gerhard, S. 13 ff., 
Hake, Wilfried, s. 157 ff., s. 189 ff. 

3) Vgl. hierzu auch .t-usgrave, Richard A.; case, Karl E.; I..eonard, Heman, 
s. 279 f. 
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Einfluß steuerlicher Vergünstigungen auf den tatsächlichen 

Steuersatz der Einkommensteuer 

(USA 1964) 

Influence of Vartoua Provillons oa Effectlve Ratea of the U.S. Iadivtdual Iacome 
Tax. Taxable Returns, 1964 Act (Effectlve Rate-Percenl) 

------------------------------.. 
6o .. 

ow:..: ..... ,c;.._....1.. __ __J•'----,.,L---»~---,'°!----"---,_,._ __ -J-_-,-J'\-
rorM- W:OMC (11/0IJSldJl>& (IF J)OUA.e.5 ,.PA"rlo&-.,•,uq 

Note: CalculaUoaa based oo ehe 1962 fUe. 

Quelle: Pechman, Joseph A., The Use of Computers ... , S. 171. 

Hierbei ist allerdings die, verglichen mit Untersuchungen zur 
Steuerlastverteilung, teilweise andere Begriffsbildung 
zu beachten. Der effektive Steuersatz stellt das Verhältnis 
zwischen der tatsächlichen Steuerzahlung - nach Berücksichti-
gung aller Vergünstigungen - und dem steuerpflichtigen Einkom-
men dar; es wird also das Einkommen relativ eng definiert. 
Der nominelle Steuersatz ist identisch mit der Relation zwi-
schen der - hypothetischen - Steuerschuld, falls diese Ver-
günstigungen nicht bestünden und dem steuerpflichtigen Ein-
kommen gemäß geltendem Recht, also nach Abzug der Vergünsti-
gungen. Wenngleich dem nominellen Steuersatz implicite zwei 
unterschiedlich weit definierte Einkommenskonzepte zugrunde 
liegen und die hypothetische Steuerschuld eine Antwort auf 
eine erst im Anschluß an Untersuchungen zur Steuerlastver-
teilung folgende Frage versucht, bei denen es zunächst dar-
um geht, das tatsächliche Steueraufkommen auf die verschie-
denen Einkommensklassen zu verteilen, so läßt sich doch ein 
erster Eindruck über die Bedeutung unterschiedlicher Einkom-
menskonzepte und Steuervergünstigungen für die verschiedenen 
Einkommensklassen vermitteln. Je nachdem, wie stark dieser 
Effekt zu Buche schlägt, wird die - bei Zuordnung der Einkom-
mensteuer zu den Pflichtigen und Existenz eines progressiven 
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Tarifs - zunächst zu erwartende progressive Steuerbelastung re-
duziert in Richtung auf eine mehr oder weniger proportionale 
Belastung. 

Weitgehend einhellig werden auch die Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung den Pflichtigen, also den Lohnempfängern zu-
geordnet. Dies trifft schon in geringerem Maße für die von den 
Unternehmen gezahlten Steuern zu. Hierbei ist zu überlegen, ob 
durch sie die Faktorentgelte bzw. Gewinne reduziert oder aber 
die Preise erhöht werden. 

Die speziellen Verbrauchsteuern werden in der Reqel den Ver-· 
brauchern des entsprechenden Produkts zugeordnet, wenngleich 1 ) 
gelegentlich auch zweifel an dieser Zuordnung geäußert werden. 
Dies geschieht unter Berufung auf einige, einer solchen Zuord-
nung widersprechenden Argumente, wie sie im Rahmen der Uberwäl-
zungsdiskussion über Theorien der materiellen Steuerinzidenz 
- etwa von Ralph - vorgetragen worden sind. 

Zusätzliche Schwierigkeiten bereitet die Behandlung der Besteue-
rung von Vorprodukten und Gütern, die sowohl im Produktionspro-
zeß eingesetzt werden als auch zum Endverbrauch in Haushalten 
bestimmt sein können, wie z.B. Mineralöl und Kraftfahrzeuge; es 
kann sich dabei um Produktionssteuern, spezielle Verbrauch-
steuern,2> eine Bruttoallphasenumsatzsteuer oder aber eine Mehr-
wertsteuer, der nicht nur Konsumgüter sondern auch Investitions-
güter unterliegen, handeln. 

Eine Trennung zwischen Vor- und Endprodukten bzw. Konsum- und 
Investitionsgütern empfiehlt sich, soweit vermutet werden kann, 
daß der Kreis der Betroffenen nicht identisch ist. Es ist zu 
überlegen, wie angesichts der Zeitdauer des Produktionsprozes-
ses bzw. der Nutzung von Investitionsgütern zu verfahren ist, 
wenn es - wie im Rahmen von Untersuchungen zur Steuerlastver-
teilung - darum geht, die Steuern einer bestimmten Periode den 
Wirtschaftssubjekten zuzuordnen. Ublicherweise werden die auf 
Vorprodukte bzw. Produktionsmittel entfallenden Steuern mittel-
bar - meist mit Hilfe von Input-Output-Tabellen - dem Endver-
brauch zugerechnet,3) wenn nicht die damit verbundenen statisti-

1) Vgl. Gillespie, W. Irwin, S. 43 ff., 68, 207. Bei der van Gillespie als be-
sonders realistisch gehaltenen Standardannahne werden allerdings diese 
Steuern gleichfalls dem spezifischen Verbrauch zugeordnet. 

2) Man kann diese im einzelnen recht verschiedenartigen Steuern auch als 
Steuern auf spezielle Güter zusamnenfassend kennzeichnen. Vgl. hierzu 
Hansrreyer, Karl-Heinrich u.a., Steuern auf spezielle Güter, in: Handbuch 
der Finanzwissenschaft, 3. Aufl., Bd. II, Tübingen 1979, s. 732 ff. 

3) Vgl. z.B. Pechman, JosephA.; Okner, BenjaminA.; S. 38, Musgrave, Richard 
A.; case, Karl E.; Leonard, Heman, s. 261, Roskamp, Karl w., The Distribu-
tion .•. , S. 25. 
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sehen Schwierigkeiten als so bedeutsam angesehen werden, daß es 
vorgezogen wird, solche Steuern außer acht zu lassen. 1) Selte-
ner ist es, daß ein Teil dieser Steuern den privaten Haushalten 
gemäß der Verteilung der Investitionen· bzw. der Ersparnisse auf 
die Einkommensschichten zugeordnet wird.2) 

Soweit die Umsatz- und Verbrauchsteuern - wenn auch in diffe-
renzierter Weise - im großen und ganzen dem Verbrauch zugeord-
net werden, läßt sich tendenziell ein regressiver Verlauf der 
Steuerbelastungskurve erwarten. Diese Tendenz kann allerdings 
bei entsprechend differenzierten Steuersätzen in mehr oder min-
der starkem Umfang abgeschwächt werden.31 

Der Vermögenssphäre näher stehende Steuern wie Erbschaftsteuer 
- insbesondere in der Version der Nachlaßsteuer - und Vermögen-
steuer werden gelegentlich aus der Untersuchung ausgeschlossen, 
da sie schwerlich in d~s Konzept einer auf dem Einkommen aufbau-
enden Analyse paßten, 41 meist jedoch den steuerpflichtigen zu-
geordnet. Aufgrund steuertechnisch und statistisch bedingter 
Schwierigkeiten wird jedoch bei diesen Steuern häufig eine Nähe-
rungslösung angestrebt. Angesichts der relativ geringen budge-
tären Bedeutung dieser Steuern dürfte ein solches Verfahren al-
lerdings kaum zu wesentlichen Verzerrungen der Ergebnisse füh-
ren. 

1) Dies gilt beispielsweise für die speziellen Steuern auf Zwischenprodukte, 
die van Central Statistical Office of the U.K. erst nach 1961 in seine Ana-
lysen einbezogen werden. Vgl. central Statistical Office of the U.K., 1974, 
s. 44. 

2) Zeitel rechnet die im Rahmen der zur Zeit seiner Analyse in der BRD gelten-
den Bruttoallphasenumsatzsteuer getätigten Investitionsgüterumsätze den 
Eigentürrern der investierenden unternehrren zu. Heilmann verteilt die "in-
direkten" Steuern in rrehreren Schritten auf einzelne Nachfrageke11p:menten. 
Ein Teil der den Investitionen zugerechneten Steuern wird dabei auf die 
privaten Haushalte gemäß ihrer Ersparnis verteilt. Dies wird damit begrün-
det, daß die steuerliche Belastung der Investitionen den Realwert der ih-
nen gegenüberstehenden Ersparnisse mindere, mit denen diese letztlich fi-
nanziert werden müßten. Vgl. hierzu Zeitel, Gerhard, S. 127, Heilmann, Mar-
tin, s. 26 ff., 47 ff., 67 f., 70. 

3) Eine annäherrrl prop:irtionale - sogar leicht progressive - Steuerbelastung 
wi.rä beispielsweise in den Analysen des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW) ermittelt. Vgl. hierzu u.a. Göseke, Gerhard; Zavlaris, 
Denetre, Die Belastung des privaten Verbrauchs durch in:lirekte Steuern, in: 
Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, 36. Jg., 1969, s. 50 ff., 
Bedau, Klaus-Dietrich; Göseke, Gerhard, Wirken in:lirekte Steuern regres-
siv?, in: DIW--Wochenbericht, 39. Jg., 1972, Nr. 21, s. 187 ff., dies., Die 
Belastung der privaten Haushalte mit in:lirekten Steuern, in: DIW-Wochenbe-
richt, 44. Jg., 1977, Nr. 44, s. 377 ff. 

4) So berücksichtigt das Central Statistical Office of the U.K. nicht die 
Nachlaßsteuer, da es sich dabei eher um eine auf dem Venrogen als auf dem 
Einkcmren lastende Abgabe handle. Vgl. Central Statistical Office of the 
U.K., 1974, S. 42, dass., 1976, S. 79. 
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Um etwa die Erbschaftsteuer den Haushalten der Pflichti-
gen in den verschiedenen Einkommensklassen zuzuordnen, 
müßte bei einer Nachlaßsteuer die Aufspaltung in Erbtei-
le, die anteilige Erbschaftsteuer und die Verteilung der 
Erbschaften auf die Einkommensklassen ermittelt werden. 
Bei einer Erbanfallsteuer ist die Verteilung der Erbtei-
le nach Einkommensschichten festzustellen. Dies genügt 
nicht bei doppelter Progression - nach der Höhe der Erb-
schaft und dem zwischen Erblasser und Erben bestehenden 
Verwandtschaftsgrad-, da dann die Steuerzahlung nicht 
nur von der Höhe des Erbteils, sondern auch vom Verwandt-
schaftsgrad abhängt. Dasselbe gilt bei sonstigen, die 
Steuerzahlung mindernden Sonderbestimmungen. Ähnlich ge-
lagerte Probleme ergeben sich bei der Vermögensteuer. 
Es müßte die Verteilung der Vermögen nach Einkommensklas-
sen bekannt sein; zudem wären die Konsequenzen der die 
Steuerzahllast modifizierenden Regelungen zu berücksich-
tigen. 

Beide Steuern werden oftmals lediglich der höchsten Ein-
kommensschicht zugeordnet. 1) 

Mag für die bisher behandelten Steuern noch ein gewisser Kon-
sens bezüglich ihrer Zuordnung festgestellt werden, so fehlt 
dieser bei den meisten der übrigen Steuern. Strittig ist, ob 
Faktorentgelte bzw. Gewinne, Preise oder das verfügbar~ Ein-
kommen tangiert werden. 

Beispielsweise werden die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversi-
cherung in einigen Analysen den Lohnempfängern zugeordnet; an-
dere präferieren eine Zuord~yng zum Verbrauch oder eine 
Mischung beider Hypothesen. Die in dieser Hinsicht am stärk-
sten umstrittene Steuer ist freilich - neben der "property tax" 
(und der ihr in der BRD etwa entsprechenden Grundsteuer) und 
der Gewerbesteuer - die Körperschaftsteuer. 

Denkbar ist etwa eine Zuordnung der Körperschaftsteuer zu den 
Beziehern von Dividenden, den Konsumenten, den Lohnempfängern 
und den Beziehern von Kapitaleinkünften. Vielfältige Kombina-

1) Vgl. z.B. Musgrave, Richard A.; carroll, J. J.; Cook, L.D.; Frane, L., 
s. 25 f., Bishop, George A., The Tax Burden •.. , s. 48, 50, Dodge, David 
A., s. 10, 17. Gleiches gilt für Hakes Version B. Vgl. Hake, Wilfried, 
s. 166 ff. 

2) Für die erste Version vgl. z.B. Musgrave, Richard A.; case, Karl E.; 
I.eonard, Heman, Version B, S. 262, zeitel, Gerhard, Version a), S. 133. 
Central Statistical Office of the U. K. , 19 70, S. 17 f. , 25, und dass. , 
1974, S. 44 (Verfahren bis 1968), für die zweite Version vgl. b5p,1. 
Musgrave, Richard A.; case, Karl E.; I.eonard, He:r:man, Version A, S. 262, 
zeitel, Gerhard, Version b), s. 133, Central Statistical Office of the 
U.K., 1974, S. 43 f., dass., 1982, S. 110 (Verfahren ab 1969). Eine Zu-
ordnung zu Lohnenpfängern und Verorauchern (zu gleichen Teilen) nehrren 
etwa Herriot/Miller vor. Vgl. Herriot, Roger; Miller, Heman P., The 
Taxes We Pay, s. 39. 
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tionen von Zuordnungen zu mehreren der genannten Gruppen sind 
festzustellen, wobei bald ein stärkeres Gewicht auf eine Zu-
ordnung zu den Empfängern von Dividenden bzw. Kapitaleinkünf-
ten, bald auf eine Zuordnung zu den Konsumenten gelegt wird. 
Den Lohnempfängern wird, sofern sie einbezogen werden, dagegen 
generell ein relativ kleiner Anteil der Steuer zugewiesen.11 

Zur Begründung all dieser verschiedenen Zuordnungen wird auch 
hier auf die Theorien der materiellen Inzidenz der Körperschaft-
steuer verwiesen, und es werden die diesen zugrunde liegenden 
Prämissen mehr oder weniger ausführlich diskutiert. 2 l Es han-
delt sich dabei um die bereits oben geschilderten Annahmen be-
züglich Steuerausgestaltung, Marktformen, Produktionsbedingun-
gen und Verhaltensweisen der Wirtschaftssubjekte. Zudem können 
die Ergebnisse sich auch dadurch unterscheiden, daß im einen 
Falle eine kurzfristige Betrachtung vorgenommen, im anderen 
Fall langfristig wirkende Uberwälzungsprozesse unterstellt wer-
den. 

Wird die Körperschaftsteuer mehreren der gemäß den Theorien der 
materiellen Steuerinzidenz grundsätzlich in Frage kommenden Grup-
pen zugeordnet, so sind die jeweiligen Anteile zu bestimmen; bei 
der Begründung der gewählten v.H.-Sätze müssen sämtliche Unter-
suchungen passen, gelegentlich unter Verweis auf die mangelnde 
empirische Evidenz.3) Dies überrascht allerdings kaum angesichts 
der Tatsache der meist noch relativ hoch aggregierten Modelle 
der materiellen Steuerinzidenz. 

Von wesentlicher Bedeutung für die schließlich ausgewiesene 
Steuerbelastung ist offensichtlich die Wahl der Zuordnungs-
hypothese. Angesichts der so stark divergierenden Hypothesen 
läßt sich dabei eine große Spannweite vermuten. Dies sei anhand 
einiger, bei Musgrave/Case/Leonard wiedergegebener statistischer 
Reihen verdeutlicht.4) 

Die beiden Extremfälle stellen dabei die Verteilungsserien der 
Dividenden und des Konsums dar, wogegen die statistischen Anga-
ben über Löhne und Gehälter eine Zwischenposition einnehmen. Es 
erscheint nicht undenkbar, daß sich - je nach gewählter Zuord-
nungshypothese - für die Körperschaftsteuer sowohl eine ten-
denziell progressive als auch regressive Steuerbelastung ermit-
teln läßt. 

1 ) Einen Eindruck von der Breite des Spektrums verrni ttel t Anhang, Anlage 2) . 
2) Vgl. bs:i;w. Gillespie, W. Irwin, S. 38 ff., Bobe, Bemard, Affectation .•. , 

s. 182 ff., 288, M..lsgrave, Richard A.; carroll, J. J.; cook, L.D.; Frane, 
L., s. 14, Pechrnan, JosephA.; Ckner, BenjarninA., s. 31, 34 f., Tucker, 
Rufus, Distribution ••• , s. 275 ff., Valle Sanchez, Victorio, s. 16, 21 f . 

3) Vgl. bs:i;w. Heilmann, Martin, S. 30, Gillespie, W. Irwin'. S. 39, Bobe, 
Bemard, Affectation ..• , s. 304, HI.lang, Yukon, Manuskript, s. 14 f., auch 
dto., s. 16: "'nie allocation is quite speculative". 

4) Vgl. hierzu die auf der folgen:ien Seite wiedergegebene Tabelle. 
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Verteilung einiger ökonomischer Variablen 

nach Einkommensklassen 

(USA 1968) 

Total Incorne 11 Dividenden Löhne u. Gehälter 

in 1000 US i p.a. in v.H. 

Unter 4 ,o 3,8 1 I 6 

4,o - 5,7 3,8 3,8 

5,7 - 7,9 3,5 8,9 

7,9 - 1o,4 2,8 13,6 

1o,4 - 12,5 3,3 16,4 

12,5 - 17,5 12,4 3o,9 

17 ,5 - 22,6 7,4 12, 7 

22,6 - 35,5 9,4 7,9 

35,5 - 92,o 11 I 5 2,2 

Uber 92,o 42, 1 2,o 

Insgesamt 100,0 100,0 

1) Enthält u.a. Sachbezüge, "imputed income" und 
te Gewinne der Körperschaften. 

Quelle: Musgrave, R.A.; Case, K.E.; Leonard, H., 

Konsum 

7,5 

6,5 

8,9 

12,9 

15,2 

28,2 

12, 9 

4,6 

2,o 

1 I 3 
100,0 

unverteil-

s. 3o3f. 

Ähnlich umstritten wie bei der Körperschaftsteuer ist auch bei 
der "property tax", der Grund- und der Gewerbesteuer, welchen 
Gruppen sie zugeordnet werden sollen. Neben einer Zuordnung zu 
den steuerpflichtigen erscheint eine solche zum gesamten Ver-
brauch, zu den Ausgaben für Nahrungsmittel bzw. Mieten oder 
aber zu den Kapitaleinkünften denkbar. Dieses breite Spektrum 
potentieller Zuordnungshypothesen kann, soweit diese Steuern 
in die Analyse einb~zogen worden sind, als voll ausgeschöpft 
betrachtet werden. 1) Wie bei den übrigen Steuern, so wird auch 
hier auf Theorien zur materiellen Steuerinzidenz verwiesen.2l 
Eine Zuordnung wird bei diesen Steuern noch dadurch erschwert, 
daß bei ihnen mehrere Bemessungsgrundlagen üblich sind. So wird 
etwa zwischen der "property tax on land" und "on improvements" 

1 l Die bei einigen Untersuchungen verwendeten Hypothesen werden für das Bei -
spiel der "property tax" bzw. Grun:isteuer im Anhang, Anlage 2) wiederge-
geben. 

2) Vgl. etwa Gillespie, w. Irwin, s. 53 ff., Mlsgrave, Richard A.; Carroll, 
J. J.; Cook, L. D.; Frane, L., S. 22 f., Tucker, Rufus, Distribution .•. , 
s. 278 ff., Pechman, Jose):Xl A.; Cimer, Benjamin A., S. 32 f. 
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unterschieden; die Gewerbesteuer setzt sich aus der Gewerbeer-
trags-, der Gewerbekapital- und gegebenenfalls der (inzwischen 
abgeschafften) Lohnsummensteuer zusammen. Zusätzliche Schwierig-
keiten bereitet schließlich auch die Tatsache, daß diese Steuern 
mit lokal differierenden Sätzen erhoben werden. Letzteres bleibt, 
gelegenftich unter Hinweis auf die damit verbundenen Schwierig-
keiten, außer acht. Es läßt sich allerdings auch schwerlich 
ein Verfahren denken, wie sich dergleichen im Rahmen von Unter-
suchungen berücksichtigen tieße, die das Steuersystem eines größe-
ren Gebietes untersuchen. 2 

Erwähnt sei, daß die Zuordnung einzelner Steuern noch dadurch er-
schwert sein kann, daß aufgrund fehlender statistischer Unterla-
gen auf Hilfsgrößen zurückgegriffen werden muß, wenn nicht gar 
auf die Einbeziehung der entsprechenden Steuern in die Unter-
suchung völlig verzichtet wird.31 

1) Vgl. z.B. Gillespie, W. Irwin, S. 60 f., Zeitel, Gerhard, S. 121, Mus-
grave, Richard A.; case, Karl E.; Ieonard, Hennan, s. 280 f., auch M..is-
grave, Richard A., Estimating the Distribution of the Tax Burden, in: 
Clark, COlin; Stuvel, Geer (Hrsg.), Incane Redistribution and the Statisti-
cal Foundatian of Ecanani.c Policy, I.ondan 1964, S. 206 f., ders., Estimating 
••• , (1965), s. 51 f. 

2) Selbst eine Untersuchung, die sich auf den Gerreindesektor in der BRD be-
schränkt, berücksichtigt nicht die Tatsache lokal differenzierter Steuer-
sätze. Vgl. Hanusch, Horst, Ei.nkarroensumverteilung durch kamn.!Ilale Haus-
halte - Das Beispiel der Bundesrepublik Deutschland: 1963 und 1969, in: 
Archiv für Kcmm.malwissenschaften, Band 14, 1975, s. 222, 226. Bei Unter-
suchungen, die sich von vornherein auf ein eng Ullgrenztes geographisches 
Gebiet beschränken, wird das Problem selbstverständlich gegenstandslos. 
Dafür gewinnt allerdings die Frage des Steuerim- bzw. -exports zunehrrend 
an Bedeutung. Als Beispiele für solche Untersuchungen sei angeführt Stati-
stisches Bureau des .Kantons Bern, Einkcmnensverteilung ... , Turner, J. 
Scott et al., S. 5 ff., Eapen, A.T.; Eapen, Ana N., Incare Redistributive 
Effects of State and Local Fiscs: Cannecticut, A case Study, in: Public 
Finance Quarterly, Band 1, 1973, S. 372 ff. 

3) Beispielsweise verwerrlet Zeitel Angaben über die Einkünfte aus Kapitalbe-
sitz als Näherungswerte für diejenigen des Verrrögens. Hake n:irrmt Daten 
über die Verteilung des Kapitalverrrögens als Hilfsgröße für diejenige der 
Dividenden. Wegen fehlender statistischer Materialien über die Verteilung 
der Anteilseigner van Körperschaften nach der Einkcmrenshöhe unterläßt es 
Zeitel dagegen, die Körperschaftsteuer in seine Untersuchung aufzunehman. 
Nur spärlich vorhandene statistische Unterlagen, nämlich über die Vertei-
lung der Elrpfänger van Erbschaften bzw. Schenkungen nach Einkcmnensklas-
sen, haben auch Pechman/Okner ~en, auf eine Einbeziehung der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer in ihre Berechnungen zu verzichten; sie geben 
in ihrem Anhang lediglich eine grobe Schätzung wieder. Vgl. Zeitel, Ger-
hard, S. 118, 124; Hake, Wilfried, S. 162; Pechman, Joseµi A.; a<ner, 
Benjamin A., S. 17, Anhang C, S. 105 ff. 
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Vor allem aber - dies bleibt abschließend festzustellen - sind 
die Zuordnungshypothesen, von einigen wenigen Steuern abgesehen, 
äußerst kontrovers. Es geht darum, ob und auf welche Weise eine 
Zurechnung über das Einkommen (oder einzelne seiner Bestandtei-
le) oder aber über den Preis erfolgen solle. 1) Die Spannweite 
der Zuordnungshypothesen ist dabei so groß, daß nichts ferner 
liegt, als auf in der Vergangenheit angewandte Standardverfahren 
zu verweisen; 2 l vielmehr hat gerade dies breite Spektrum der Mög-
lichkeiten die Autoren einiger Studien bewogen, alternativ meh-
rere, unterschiedliche Zuordnungshypothesen zu untersuchen. 

3. Mehrere alternative Zuordnungshypothesen 

Ein Ausweg aus dem Dilemma der oftmals stark divergierenden, zur 
Begründung der Zuordnungshypothesen herangezogenen Theorien der 
materiellen Steuerinzidenz wird in manchen Untersuchungen zur 
Steuerlastverteilung, wie bereits erwähnt, darin gesucht, meh-
rere alternative Hypothesen zu entwickeln und die ihnen entspre-
chenden Resultate auszuweisen.31 Zunächst könnte daran gedacht 
werden, diejenigen Hypothesen zusammenzufassen, die bestimmten 
Prämissenkomplexen der zur Begründung herangezogenen Theorien 
der materiellen Steuerinzidenz entsprechen.41 Eine Entscheidung 

1) Hie:rbei wird freilich nicht an Studien gedacht, bei denen sich dergleichen 
Problare von vorn.'1erein erledigen, wie etwa bei der Untersuchung Musgraves 
für verschiedene lateinall'erikanische Länder, die allerdings auch ihr Autor 
als nicht vergleichbar mit den sonst üblichen Analysen zur Steuerinzidenz 
ansieht. Es wird in dieser Studie für die einzelnen Steuem festgelegt, 
welcher Anteil ihres Aufkarmens auf die vier Einkcmnensquartile mrqelegt 
werden solle. Diese "basic fo:arula" wird dann mit der Zusarrrnensetzung des 
Steueraufkcmrens in den verschiedenen Ländem gewichtet, um die "Steuer-
lastverteilung" zu erhalten. Vgl. M.lsgrave, Richard A., Estil!ating •.. , 
(1965), s. 57 ff. 

2) Darauf nehrren einige Analysen Bezug. Vgl. z.B. He=iot, Roger A.; Miller, 
Heman P., The Taxes we Pay, s. 31, Pechl!an, Joseph A.; Okner, Benjamin 
A., S. 25 f., Huang Yukon, S. 84. 

3) Vgl. z.B. M.lsgrave, Richard A.; carroll, J. J.; Cook, L.D.; Frane, L., 
S. 13 ff., 39 ff.; Pechman, J.A.; Okner, Benjamin A., S. 37 ff.; Musgrave, 
Richard A.; case, Karl E.; Leonard, Heman, s. 263 ff.; Hake, Wilfried, 
S. 160 ff., Bobe, Bemard, Affectation •.. , s. 303 ff., Lagares Calvo, 
Manuel, S. 139 ff., Gillespie, W. I:cwin, S. 67 ff., 207. 

4) Dies versuchen ansatzweise Pechl!an/Okner und M.lsgrave/Case/Leonard. Was 
erstere angeht, so unterstellen sie bei der ersten der drei von ihnen un-
tersuchten HauptgruPfe!l, die dann noch jer...eils zwei bis drei Untergrui;pen 
aufweisen, konstantes Faktorangebot,vollständigen wet~b, Preisflexi-
bilität und vollständige Fakto:arobilität; die Steuem werden dann denjeni-
gen Größen zugeordnet, die bei diesen Annahrren der Diskussion über die ma-
terielle Steuerinzidenz zufolge in Frage kcmren. Die Körperschaftsteuer 
wird dabei z.B. bei den Versionen 1a) und 1b) den Beziehem von Kapital-
einkünften, bei der Version 1c) zu gleichen Anteilen den Empfängem von 
Dividenden uni Kapitaleinkünften zugeordnet. Kriterien, die zur Bildung 
der zweiten Hauptgruppe geführt haben, werden dann allerdings nicht er-
wähnt uni die dritte Variante lediglich als Karpraniß zwischen den beiden 

(Fortsetzung vgl. folgende Seite) 



72 

zwischen diesen Hypothesen müßte dann zugunsten desjenigen 
Prämissenkomplexes gefällt werden, der für die betrachtete 
Wirtschaft als realistisch gilt. Dies bedeutet aber, daß mit 
der Berechnung der Konsequenzen mehrerer Hypothesen das Pro-
blem der Begründung der Zuordnung mittels einer Hypothese le-
diglich auf die nächste Ebene verschoben wird. Da gerade des-
halb mehrere Hypothesen ausgewählt wurden, weil Argumente für 
die Entscheidung zugunsten einer bestimmten Hypothese fehlten, 
dreht sich die Argumentation im Kreis. Folglich fällt denn 
auch die Wahl zwischen diesen verschiedenen Hypothesengruppen 
schwer. Mit mehr oder weniger knappen Darlegungen über die 
Plausibilität oder Realitätsnähe einer Hypothese versuchen 
die Verf., dem Dilemma zu entkommen; die präferierte Hypothe-
se zeichnet sich meist dadurch aus, daß sie zwischen den ex-
tremeren Zuordnungshypothesen angesiedelt ist. 1) Mit dem Aus-
weichen auf mehrere alternative Hypothesen ist somit überhaupt 
nichts gewonnen. Vielmehr erweist sich die Begründung einer 
Zuordnungshypothese als conditio sine qua non im Rahmen von 
Untersuchungen zur Steuerinzidenz. Mit der Begründung von Zu-
ordnungshypothesen verbundene Fragen rücken damit ins Zentrum 
des Interesses. 

4. Zur Begründung der Zuordnung 

Wenn bei Untersuchungen zur Steuerlastverteilung die Zuordnung 
der Steuern mit Hilfe von Argumenten zu begründen versucht wird, 
die im Rahmen der Diskussion über Theorien der materiellen Steu-
erinzidenz vorgebracht worden sind, so ist daran zu erinnern, 
daß es sich bei diesen Theorien stets um solche über die Wir-
kung einer Änderung steuerlicher Aktionsparameter in ihrem zeit-

(Fortsetzung Fußnote 4) , S. 71 ) 
an:leren Hauptgruppen eingeführt. Als diejenige Version, die zu der am 
stärksten progressiven Steuerlastverteilung führt, entpuwt sich die 
Variante 1 c) , die am stärksten regressive Steuerverteilung bewirkt die 
Version 3b). Auch M.J.sgrave/case/I.eonard fassen Zuordnungshypothesen zu-
samren, die mit der Prämisse der vollständigen Konkurrenz hartronieren. 
Bei den beiden anderen Varianten wird jedoch - unzulässigerweise - van 
Ergebnis her argunentiert: Es~ diejenigen Zuordnungshypothesen zu-
sarrmengefaßt, die die am stärksten progressive bzw. regressive Steuer-
lastverteilung bewirken. Dabei werden bei den "progressive assumptions" 
bsµ,,. die Körperschaftsteuer den Dividendenerrpfängern un:l die "property 
tax" den Beziehern von Kapitaleinkünften zugeordnet. Vgl. Pechrnan, 
Jose!Xl A.; Okner, Benjamin A., s. 37 ff., M.J.sgrave, Richard A.; case, 
Karl E.; I.eonard, Hennan, s. 263 ff. Die verschiedenen Hypothesengruppen 
W=rden für einige STeuem auch im Anhang, Anlage 3) wiedergegeben. 

1) Vgl. z.B. Musgrave, Richard A.; carron, J.J.; COOk, L.D.; Frane, L., 
S. 39 ff., Gillespie, W. Irwin, S. 67 ff., 207, Hake, Wilfried, S. 188 ff., 
308, Bobe, Bernard, Affectation ... , S. 304, Lagares calvo, Manuel, S. 139. 
Dasselbe gilt auch für die vierte Gruppe der von Musgrave/case/I.eonard un-
tersuchten Zuordnungshypothesen, die die Verf. rni t den Begriff der "bench-
rrark assurrptions" belegen. 
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liehen Verlauf handelt. Demgegenüber wird bei Untersuchungen 
zur Steuerlastverteilung das jeweilige Steueraufkommen einer 
bestimmten Periode - der Konvention zufolge 1 Jahr - den Wirt-
schaftssubjekten zugeordnet. Um dennoch Theorien zur materiel-
len Steuerinzidenz zur Rechtfertigung der Zuordnung heranziehen 
zu können, wird von den meisten Autoren eine Umdeutung vorgenom-
men. 

1. Wirkungen können als Differenz zwischen dem Ausgangs- und dem 
Endzustand, der durch die Änderung eines staatlichen Aktionspara-
meters verursacht wird, definiert werden. Soweit Untersuchungen 
zur Steuerinzidenz sich mit dem gesamten Steuersystem eines Lan-
des befassen, wird dieses dann als Aktionsparameter interpre-
tiert. Es gilt, die dem tatsächlichen Steuersystem gegenüberzu-
stellende Alternativsituation zu bestimmen. Verschiedene - alter-
native - hypothetische Vergleichssituationen lassen sich unter-
scheiden, wenn die Verteilungswirkungen von Steuern gemessen 
werden sollen. 1) Im Rahmen der Budgetinzidenz wird eine Vertei-
lung mit Steuern und Staatsausgaben verglichen mit einer solchen 
ohne Budget. Bei der spezifischen Steuerinzidenz werden dagegen 
die Verteilungen mit und ohne Steuern einander gegenübergestellt. 
Das Konzept der Differentialinzidenz schließlich stellt einen 
Vergleich an zwischen einer Verteilung mit dem tatsächlichen 
Steuersystem und einer mit einem hypothetischen Steuersystem. 

Die spezifische Steuerinzidenz kann schon deswegen nicht zur 
Rechtfertigung solcher Analysen herangezogen werden, weil sich 
kein Grund für die alleinige Einführung oder Abschaffung eines 
gesamten Steuersystems finden läßt, gerät doch selbst eine kon-
junkturpolitische Interpretation bei Änderungen solchen Ausmaßes 
in erhebliche Schwierigkeiten: Die Vorstellung einer permanenten 
exzessiven Boomsituation ist absurd. Damit verbleiben noch die 
Budget- und die Differentialinzidenz. 

Beide Inzidenzkonzepte werden von den Autoren, die diesen An-
satz vertreten, angewendet. Was dabei die Budqetinzidenz an-
geht,2l so sind ihr zufolge stets praktisoh alle Staatsaus-
gaben in ihrer Wirkung auf die Einkommensverteilung bei der Ana-
lyse zu berücksichtigen. Da zudem als Referenzzeitpunkt die je-
weilige Ausgangssituation postuliert wird, sollen demzufolge 

1) In Anlehnung an den 1951 erschienenen Aufsatz von M..!sgrave et al., mit 
dem dieser Ansatz bei enq;,irischen Untersuchungen zur Steuerinzidenz 
eingeführt worden ist, begründen denn auch viele Autoren ihre Unter-
suchungen damit, die Verteilungswirkungen ermitteln zu wollen. Vgl. M..15-
grave, RichardA.; carroll, J. J., Cook, L.D., Frane, L., S. 3 ff., 
Gillespie, w. Irwin, s. 3 ff., Hake, Wilfried, S. 18 ff,, Pechnan, 
Joseph A.; Okner, Benjamin A., s. 1 ff. 

2 l Vgl. hierzu und zum folgenden M.Isgrave, Richard A. ; carron, J. J. ; 
Cook, L. D.; Frane, L., s. 6 ff., Musgrave, Richard A., Estiroating .•. 
(1964), s. 196 f., r.tisgrave, Richard A.; case, Karl E.; Leonard, He=, 
S. 271 ff., Gillespie, W. Irwin, S. 9 ff. 
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staatlich bedingte Einkommensteile dann herausgerechnet werden, 
wenn es darum gehe, zu messen, was geschähe, wenn Steuern (und 
Staatsausgaben) in einer Welt ohne staatliche Aktivität einge-
führt würden. Sollen dagegen die Konsequenzen einer Abschaffung 
von Steuern (und Staatsausgaben) in einer Welt mit staatlicher 
Aktivität untersucht werden, so seien alle Staatsausgaben ins 
Einkommen einzuschließen. Lediglich bedingt durch die Schwierig-
keiten der Zurechnung solcher Staatsausgaben auf die Wirtschafts-
subjekte, die getätigt werden, um spezifisch öffentliche Güter be-
reitzustellen, Schwierigkeiten, die als Ausfluß praktischer - und 
nicht konzeptioneller - Mängel gelten, sei es in Kauf zu nehmen, 
nur einen Teil der Staatsausgaben den Wirtschaftssubjekten als Ein-
kommen zuzumessen. Dergleichen Praktikabilitätserwägungen geben al-
lerdings für einige der Vertreter dieses Ansatzes gleichzeitig ei-
nen Grund dafür ab, das Konzept der Differentialinzidenz gegen-
über demjenigen der Budgetinzidenz vorzuziehen. Des weiteren 
wird zugunsten jenes Konzeptes vorgebracht, daß es auch den bei 
Konzipierung der Steuerpolitik tatsächlich angestellten Erwägun-
gen entspräche. Für die dann als hypothetische Alternative ge-
wählte proportionale Einkommensteuer wird außerdem ins Feld ge-
führt, daß es sich dabei um einen leicht zu definierenden Re-
ferenzfall handle. Sie wird denn auch häufig als Alternativ-
situation genommen 1 ). Hierbei wird unterstellt, daß die Verteilung 
der Ausgangseinkommen bei beiden Steuersystemen identisch, also 
von der Art der Steuerauflage unabhängig sei. 

Schon auf den ersten Blick erweisen sich beide möalichen Alter-
nativen - die Einführung bzw. Abschaffung des gesamten Budgets 
und die Ersetzung des gesamten Steuersystems durch ein anderes -
als politisch völlig unrealistische Referenzsituationen. Bei der 
Budgetinzidenz wird nicht nur über Steuern und Staatsausgaben, 
sondern außerdem praktisch über die gesamte Staatstätigkeit, 
also auch die verordnenden Aktivitäten, entschieden. Eine sol-
che Entscheidungssituation hat weder jemals historisch bestan-
den, noch wird sie irgendwo ernsthaft politisch diskutiert.2) 
Bei der Differentialinzidenz gilt dies in etwas abgeschwächtem 
Maße, da Staatsausgaben und -tätigkeiten hierbei unverändert 
bleiben. Doch wird auch, um den üblichen Referenzfall heranzu-
ziehen, nirgendwo die Einführung einer proportionalen Einkommen-
steuer als impot unique in Erwägung gezogen.3) Auch eine Inter-

1) Vgl. z.B. M.isgrave, Richard A.; carron, J. J.; Cook, L. D.; Frane, L., 
S. 8, 10, 38, Pechman, Joseph A.; Okner, Benjamin A., S. 29, Heilmann, 
Martin, s. 3, Franzen, Themas; Lövgre:n, Kerstin; Rosenberg, Inna, s. 31. 

2) Sowohl historische Stadien als auch logisch unterscheidbare Stufen würden 
bei der "Einführung" des Staates in seinen heutigen Ausprägungen über-
sprungen. Vgl. zu letzterem Nozick, Robert, s. 27 ff. Dort wird versucht, 
zunächst das Aufkamen von Schutzgemainschaften aus dem Naturzustand ab-
zuleiten. Aus deren Konkurrenz geht schließlich eine einzige als Sieger 
hervor, die sich dann zum "Staat" weiterentwickelt. 

3) Zu einem Versuch aus dem Jahre 1845, eine einzige Einkarmen (und Verrrö-
gen-) steuer einzuführen, der aber kläglich gescheitert ist, vgl. Mann, 
Fritz Karl, S. 255. 
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pretation dieser Alternativsituation im Sinne eines Steuer-
systems ohne verteilungspolitische Wirkungen verhilft dieser 
nicht zu politischer Relevanz, da - bei heftigem Streit über 
Richtung und Ausmaß von Verteilungsänderungen - verteilungs-
politische Abstinenz nicht (mehr) gefordert wird. 1) Nicht Ent-
scheidungen, die sich auf das ganze Steuersystem beziehen, kön-
nen als politisch realistisch angesehen werden, sondern äußer-
stenfalls solche vom Ausmaße einer "großen" Steuerreform. Die-
se braucht jedoch nicht notwendigerweise - dem Konzept der Dif-
ferenzialinzidenz gemäß - aufkommensneutral konzipiert zu werden, 
sie kann auch mit entsprechenden Änderungen der Staatsausgaben 
verknüpft sein. Bezogen auf Änderungen realistischen Ausmaßes 
hängt es somit vom Einzelfall ab, ob die Budget- oder die Dif-
ferentialinzidenz politisch relevant ist. 

Die beiden Referenzsituationen bezüglich des gesamten Budgets 
bzw. des Steuersystems sind jedoch nicht nur politisch unreali-
stisch; hinzu kommt, daß sich die ihnen entsprechenden Vertei-
lungssituationen - für eine Welt ohne Staat2J bzw. bei aus-
schließlich proportionaler Einkommensbesteuerung - auch empi-
risch nicht ermitteln lassen. Bei Änderungen von solcher Bedeu-
tung kann nicht mehr davon ausgegangen werden, daß sich das üb-
rige Wirtschaftssystem und die Verhaltensweisen der Wirtschafts-
subjekte nicht gleichfalls änderten, ist diese Unterstellung 
doch schon bei einer "großen" Steuerreform nicht unproblema-
tisch. So wäre z.B., selbst wenn eine proportionale Einkommens-
besteuerung verwirklicht würde, keineswegs sichergestellt, daß 
Verteilungswirkungen ausblieben; vielmehr wären solche Änderun-
gen geradezu zu erwarten, da die Verteilung nicht davon unab-
hängig ist, welchen Wirtschaftssubjekten, bzw. an welcher Stelle 
im Wirtschaftsprozeß Steuern auferlegt werden. Uber die Richtung 
solcher Änderungen ließen sich freilich nur Spekulationen an-
stellen, gleichwohl stünde die Tatsache ihrer Existenz, sowie 
daß es sich dabei um grundlegende Änderungen handeln würde -
und damit die Verletzung der ceteris-paribus-Klausel - außer 
Frage. 

Was die dann tatsächlich im Rahmen von Untersuchungen zur Steuer-
lastverteilung postulierten Zuordnungshypothesen angeht, so läßt 
sich oftmals feststellen, daß sie in sich nicht stimmig sind. 
Nimmt man zunächst3fie Uberwälzungshypothese "indirekter" Steuern 
zum Ausgangspunkt, die beinhaltet, daß die Preise um den Be-

1) Ähnliches gilt audl für eine Referenzsituation, bei der allokative Tätig-
keiten des Staates berücksichtigt werden, die dann durch Steuern, die ge-
mäß dem }lquivalenzprinzip erhoben werden, finanziert werden. Vgl. hierzu 
Behrens, Jean; Slrolenslcy, Eugene, Alternative Definitions of Incare Re-
distribution, in: Public Finanoe, Band 18, 1973, s. 318. 

2) Vgl. hierzu auch Andel, Norbert, Finanzwissenschaft, Tübingen 1983, S. 203. 

3) Die folgeooe Argurrentation stützt sich auf Prest, A. R., Statistical calcu-
lations of Tax Burden, in: F.ccrlanica, Band 22, 1955, S. 237 ff. 
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trag der Steuerauflage steigen, so bedeutet dies, daß entweder 
das Güterangebot vollkommen elastisch oder aber die Nachfrage 
vollkommen unelastisch sein muß. Bei einer im Verhältnis zur 
Nachfrage lediglich relativ größeren Angebotselastizität würde 
sich der Preis nicht im vollen Ausmaß des Steuerbetrages ändern. 
Ein vollkommen elastisches Angebot - um zunächst diese Bedingung 
eingehender zu beleuchten - ist umso wahrscheinlicher, je länger 
der betrachtete Zeitraum ist. Wenn es zudem nicht nur um die Be-
steuerung eines einzelnen Gutes, sondern wie beispielsweise bei 
einer allgemeinen Umsatzsteuer, um die Besteuerung der Mehrzahl 
bzw. aller Güter geht, so ist vollkommene Angebotselastizität 
nur mit gleichgerichteten Änderungen des Faktoreinsatzes denk-
bar. Beides widerspricht jedoch den Prämissen, die der Unilber-
wälzbarkeit von direkten Steuern zugrunde liegen. Hierbei wird 
ein vollkommen unelastisches Faktorangebot unterstellt, was in 
der Regel umso eher zutrifft, je kurzfristiger die Beobachtungs-
periode ist. Damit beruhen die beiden Hypothesen auf unter-
schiedlichen Zeithorizonten. Bei vollkommen unelastischer Nach-
frage nach den besteuerten Gütern - um die andere, der Uberwäl-
zungshypothese indirekter Steuern zugrunde liegende Annahme zu 
untersuchen - und unelastischem Geldangebot bzw. unveränderter 
Umlaufgeschwindigkeit muß die Nachfrage nach anderen Gütern 
sinken. Es müßten also deren Preisänderungen berücksichtigt 
werden, was im Rahmen von Untersuchungen zur Steuerlastvertei-
lung nicht geschieht. Wird aber die monetäre Restriktion auf-
gehoben, so steigt das Preisniveau und die Nachfrage nach an-
deren Gütern bleibt unverändert. Dies widerspricht jedoch Prä-
missen, die der These von der Nichtüberwälzung direkter Steuern 
zugrunde liegen. 1) Hinzu kommt, daß auch in anderen Fällen oft-
mals Uberwälzungshypothesen, die auf kurzfristiger Betrachtungs-
weise beruhen, mit solchen zusammengefaßt werden, die auf einer 
längeren Periode basieren. Dies trifft etwa zu, wenn die Körper-
schaftsteuer den Dividendenempfängern, die "property tax" aber 
den Beziehern von Kapitaleinkünften oder aber die Hälfte der Kör-
perschaftsteuer den Dividenden~mpfängern und der Rest den Kapi-
taleinkünften zugeordnet wird. l 

1 ) Bei der Behauptung, daß sich die bei den direkten und indirekten Steuern 
aufgrund der Uberwälzungshypothesen entsteherrlen systematischen Fehler 
in ihren Auswirkungen auf· die ausgewiesenen Resultate tendenziell kanpen-
sierten (so Rene L. Frey), handelt es sich um nicht mehr als bloßes Wunsch-
denken. Abgesehen davon ist es auch logisch nicht zwingend, daß bei offen-
bar unrichtigen theoretischen Konzepten dennoch ein halbwegs zutreffendes 
Ergebnis ermittelt werde. Vgl. Frey, Rene L., Theorie und Messung der 
finanzwirtschaftlichen unverteilung, in: Banbach, Gottfried; Frey, Bruno 
S.; Gahlen, Bernhard (Hrsg.), Neue Aspekte der Verteilungstheorie, Tübin-
gen 1974, s. 421 f. 

2) SO Musgrave/case/I.eonard, "progressive asstm11?tions" und Pechrran/Okner, 
Version 1c) . 
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Wenn trotz all dieser Einwände bei den dann tatsächlich durch-
geführten Berechnungen, etwa im Rahmen der "Differentialinzi-
denz", dann so verfahren wird, daß lediglich das gesamte Steuer-
aufkommen proportional auf die verschiedenen Einkommensklassen 
verteilt wird, so hat dies nichts mehr mit dem zur Begründung 
herangezogenen Konzept zu tun. Es wird vielmehr ein rein rech-
nerisches Verfahren angewendet und die Differenz zwischen den 
ermittelten effektiven Steuer"sätzen", d.h. den schichtenspezi-
fisc?~n Steuerquoten, und ihrem arithmetischen Mittel, berech-
net. 1 Ein Streit darüber, ob die Steuerbelastung durch den Ver-
lauf der Ausgangssätze oder aber der Abweichungen von ihrem 
Durchschnitt dargestellt werden solle, ist müßig. 

2. Zu fragen bleibt, welche Auswege angesichts dieser Sachlage 
verbleiben. Nicht nur unbenommen, sondern geradezu von äußer-
ster Wichtigkeit ist es, Untersuchungen über die möglichen zu-
sammenhänge zwischen Steuern und Einkommensverteilung durchzu-
führen, soweit es sich dabei um Bereiche von politisch rele-
vantem Ausmaß handelt, bei denen mögliche Änderungen noch halb-
wegs in den Griff zu bekommen sind. Dabei kann zum einen in 
stärkerem Maße den Auswirkungen auf das Steueraufkommen als 
auch zum anderen den denkbaren Effekt~p steuerlicher Aktions-
parameter Beachtung geschenkt werden. 1 Es kann versucht wer-
den, abzuschätzen, welche Modellannahmen der Realität entspre-
chen oder aber, eine Konkretisierung mittels ökonometrischer 
Verfahren vorzunehmen.3) 

1) Das Verfahren entspricht damit der auf s. 48 geschilderten Subtraktion 
der Investitionen, um das SOzialprodukt in einer stationären Wirtschaft 
zu ermitteln. 

2) Für ersteres vgl. z.B. Pollak, Helga, Wachstumsbedingte Verbrauchsstruk-
turänderungen uni einige ihrer Konsequenzen für die Verbrauchsbesteuenmg, 
Berlin 1966, für letzteres u.a. Jackson, P.M.; lt:Gilvray, J.W., The Inpact 
of Tax Changes oo Inoane Distribution: 'nie 1973 Budget, Institute for Fis-
cal Studies, Publicatian No. 8, Laldon 1973 uni die bereits eingangs auf-
geführten Untersuchungen über einzelne Steuern. 

3) Die Grenzen des erstgenannten Verfahrens werden beispielsweise anhand der 
Untersuchungen von Goode deutlich, der sich darum bemüht, abzuschätzen, 
inwieweit sich die Ausgangsverteilung der Einkernren nach Einführung der 
Einkcmrensteuer veräooert haben könnte gegenüber derjenigen; bevor sich 
die Einkcmnensteuer zu einer Steuer mit großer Breitenwirkung entwickelt 
hat. Er bezieht sich hierbei auf einige Untersuchungen über die inter-
te!tp:>rale Entwicklung der E.1nkcmnensverteilung. Vgl. Goode, Richard, 'nie 
Individual Inoane Tax, s. 251 ff. Die crux liegt darin, abzuschätzen, \\'el-
che im Zeitablauf sich·ändemden Faktoren auf die statistisch gemessenen 
Werte Einfluß ausgeübt haben könnten. Ein ähnliches Problem erschwert je-
doch auch Untersuchungen, die sich &oronetrischer Verfahren bedienen, 
~ es darum geht,die Wirkungen der Steuern von denjenigen arrlerer Be-
stimnungsgründe zu unterscheiden. 



78 

Ob allerdings damit noch darüber hinausgehende Untersuchungen 
zur Steuerlastverteilung für größere Komplexe sinnvoll sind, 
bleibt noch offen. Dies hängt davon ab, ob das Konzept der for-
malen Inzidenz - anstelle der herangezogenen pseudo-materiellen 
Inzidenz - hierbei weiterhelfen kann. Es handelt sich dabei, 
was nochmals betont sei, um ein sowohl in der Fragestellung 
als auch der Methode von demjenigen der materiellen Steuerin-
zidenz grundsätzlich verschiedenes Konzept, bei dem es darum 
geht, mit Hilfe einer statistischen Analyse die Steuern den 
verschiedenen Einkommensschichten zuzuordnen und die Verflech-
tung zwischen Staat und privaten Wirtschaftssubjekten aufzu-
zeigen. 1) 

Eine solche Untersuchung erscheint unmittelbar einsichtig für 
den Bereich der Einkommensteuer. Es wird aufgezeigt, in wel-
chem Ausmaß das den Wirtschaftssubjekten zugeflossene Einkom-
men durch die Steuerzahlung reduziert worden ist, wobei offen 
bleibt, ob ihnen im Falle anderer steuerlicher Regelungen ein 
anderes Einkommen zugeflossen wäre. Da weitere Einkommenskon-
zepte als dasjenige des steuerpflichtigen Einkommens gewählt 
werden können, ergänzen sich solche Untersuchungen mit denje-
nigen zur sog. "tax-erosion•,2) bei denen es darum geht, fest-
zustellen, welche "eigentlich" den Wirtschaftssubjekten zuge-
flossenen Einkommensteile nicht den steuerrechtlichen Bestim-
mungen unterliegen, da Vergünstigungen verschiedenster Art 
bestehen. 

Für einige dieser, das steuerbare Einkommen mindernden Tatbe-
stände mag eine auf diese Weise vorgenommene Zuordnung auch 
durchaus den Wirkungen entsprechen, die eine Aufhebung der 
Vergünstigung zur Folge hätte, nämlich falls Substitutions-
effekte ausblieben. Dies könnte beispielsweise für den im Rah-
men des deutschen Einkommensteuerrechts gewährten Freibetrag 
für Selbständige zutreffen. Man könnte sich in solchen Fällen 
möglicherweise damit weiterhelfen, daß das Kriterium der Zuord-
nung zwar nicht in Obereinstimmung mit entsprechenden (länger-
fristigen) Wirkungen gewählt wurde, was auch offensichtlich 
dem Konzept der formalen Inzidenz widerspräche, daß es aber 
die Situation unmittelbar nach einer - unerwarteten - Änderung 
der entsprechenden Bestimmung widerspiegele, d.h. dann, wenn 
den Wirtschaftssubjekten noch keine Zeit verbl~yben bzw. keine 
Möglichkeit gegeben ist, hierauf zu reagieren. Hierbei könn-
ten auch die oben erwähnten empirischen Untersuchungen zu Ein-

1) In Untersuchungen zur Steuerinzidenz wird diese Fragestellung ohne Ver-
mengung mit der pseudo-materiellen Steuerinzidenz - nur selten deutlich 
gemacht. Als Beispiele für einige Ausnahmen vgl. z.B. Jecht, fbrst, 
S. 134 f., Zeitel, Gerhard, S. 2, 142, Central Statistical Office of 
the U.K., 1974, S. 32, dass., 1976, S. 78, CERC, S. 149 ff. 

2) Vgl. hierzu S. 19. 

3) In diesem Sinne äußern sich beispiel~ise das Central Statisticl Office 
of the U.K., 1974, S. 32, dass. 1976, S. 78, Prest, A. R., S. 236 f., 
Bebe, Bernard, Affectation ..• , S. 295. 
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zelphänomenen, soweit sie nicht über den Rahmen einer solchen 
Fragestellung hinausgehen, eine Zuordnung erleichtern. Jeden-
falls ließen sich mit diesem Argument zumindest für einzelne 
steuerliche Tatbestände Untersuchungen zur formalen Inzidenz 
begründen. Was Untersuchungen über größere Komplexe - und u.U. 
das gesamte Steuersystem eines Landes - angeht, so müßte man 
in Kauf nehmen, daß den Begründungen der Zuordnung der verschie-
denen Einzelphänomene unterschiedliche Situationen zugrunde-
lägen und insofern aus heterogenen Tatbeständen eine Gesamt-
situation abgeleitet würde. Es würde dann zwar nicht, wie bei 
der pseudo-materiellen Steuerinzidenz, zu ermitteln versucht, 
was geschähe, wenn über den ganzen Komplex des Staatssektors 
entschieden würde, wohl aber würde aus einem Mosaik von mög-
lichen Einzelentscheidungen relativ geringen Ausmaßes ein Ge-
samtbild zu konstruieren versucht. 

Man mag bemängeln, daß hierbei über die Hintertür doch wieder 
- wenn auch auf andere Weise - eine Untersuchung über steuer-
liche Effekte durchgeführt werde, was letztlich mit dem Kon-
zept der formalen Steuerinzidenz in Widerspruch stehe. Jedoch 
unterscheiden sich solche Untersuchungen von Wirkungsanalysen 
zumindest dadurch, daß den Wirtschaftssubjekten insgesamt nicht 
mehr als das Steueraufkommen zugeordnet wird, Reallokations-
effekte also in jedem Fall ausgeklammert bleiben. 1) Zugleich 
folgt diese Tatsache daraus, daß es bei Untersuchungen zur for-
malen Inzidenz um die Darstellung kreislaufmäßiger Verflechtun-
gen geht. 

Werden Steuern im Rahmen einer Kreislaufanalyse untersucht, so 
geht es darum, die zwischen dem Staat und den Wirtschaftssub-
jekten fließenden Steuerströme zu determinieren. Die Schwierig-
keit hierbei ist, daß in den wenigsten Fällen unmittelbar ein-
sichtig ist, von welchen Wirtschaftssubjekten in diesem Falle 
der Strom ausgehen solle, welche Wirtschaftssubjekte also ge-
wissermaßen die Partner des Staates darstellen. 

Lediglich abstrakte Kreislaufbetrachtungen können dabei kaum 
weiterhelfen. Beispielsweise können Beiträge zur Sozialver-
sicherung gleichzeitig als Einkommenselemente für die Arbeit-
nehmer und als Lohn(neben)kosten für die Arbeitgeber betrachtet 
werden. Es handelt sich hierbei nur um die zwei Seiten einer 
Medaille. Gleiches gilt für den Lohn selbst, der sowohl einen 
Kostenbestandteil - für die Unternehmen - als auch eine Ein-
kunftsart - für die Arbeitnehmer - darstellt. Formal kommt 
dies zum Ausdruck durch Buchung und Gegenbuchung. Alle Faktor-
einkommen stellen gleichzeitig Kosten dar oder aber es handelt 
sich um Residualeinkommen; beide sind jedoch in den Preisen 

1) Es geht deshalb nicht an, wie Hake bei einer der für die Körperschaft-
steuer berechneten alternativen Zuordnungshypothesen zu verfahreh, und 
- unter Berufung auf die Untersuchung von Musgrave/Krzyzaniak - 134 v.H. 
des Körperschaftsteueraufkcmrens den Konsumenten zuzuordnen. Hiervon 
abgesehen können für die USA ermittelte Resultate nicht ohne weiteres 
auf andere Län:ier übertragen werden. Vgl. Hake, Wilfried, S. 162. 
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enthalten, wie auch umgekehrt die Preise wieder zu Einkommen 
für die Wirtschaftssubjekte werden. Gerade die Darstellung die-
ser Verflechtungen ist Grundgedanke und Vorzug kreislaufanaly-
tischer Betrachtungen. Freilich läßt $ich insoweit jede - und 
damit keine - Zuordnung begründen. Die Crux liegt darin, daß 
zum einen ein Kreislauf formal in sich geschlossen1~st und so-
mit weder Anfang noch Ende kennt, zum anderen jedoch die Zuord-
nung einen Bewegungsvorgang in einer Richtung erfordert. Je 
nachdem, wie weit man dabei geht, lassen sich alle Wirtschafts-
subjekte, die an irgendeiner Stelle des Kreislaufs auszumachen 
sind, als diejenigen bezeichnen, denen die Steuer zugeordnet 
werden solle. Ein Ausweg aus dem Dilemma läßt sich demzufolge 
nur finden, wenn es gelingt, an irgendeiner Stelle einen Ein-
schnitt zu machen, an dem der Kreislaufzusammenhang dann zu 
unterbrechen ist. 

Man könnte zunächst daran denken, die Steuerzahlungen denjeni-
gen Wirtschaftssubjekten zuzurechnen, die sie an den Fiskus 
abführen. zumindest handelt es sich dabei um die urimittelbaren 
Partner des Staates bei der Begleichung der Steuerzahlungen. 
Dies hätte zur Folge, daß beispielsweise Verbrauchsteuern bei 
den Unternehmen, die veranlagte Einkommensteuer bei den entspre-
chenden Einkommensempfängern ausgewiesen würde. Soweit für ein-
zelne Teilsteuern Inkassostellen bestehen, wie etwa beim Quel-
lenabzugsverfahren, kämen die zur Zahlung verpflichteten Wirt-
schaftssubjekte, in diesem Falle also die Arbeitgeber, in Fra-
ge. Dies erscheint zum einen aus juristischen Gründen wenig 
sinnvoll, da solche Inkassostellen die Steuern nicht für eige-
ne Rechnung, sondern für Rechnung anderer abführen2), zum 
anderen aber auch aus ökonomischen. Die Kriterien für die Be-
messung der Steuer bilden keine im Bereich der Inkassostelle 
angesiedelten Tatbestände, sondern solche, die beim Steuer-
schuldner eingetreten sind. Es empfiehlt sich also insoweit, 
zunächst von den Steuerschuldnern als denjenigen Wirtschafts-
subjekten, denen die entsprechende Steuer zugerechnet werden 
solle, auszugehen. 

Im Einzelfall könnten allerdings Argumente durchdacht werden, 
die eine Abweichung vom zunächst auch ökonomisch sinnvollen, 
gleichwohl aber auch noch juristisch geprägten Steuerschuld-
nerkonzept nahelegen. Dies sei anhand des Pfoblems der Bei-
träge zur Sozialversicherung verdeutlicht. 3 Der juristischen 

1) Jeder offene Kreislauf läßt sich bekanntlich in einen geschlossenen um-
wandeln, indem Zl.llllirrlest ein Pol eingefügt wird, der die Differenzsträne 
aufnimnt. 

2) SO wird bspw. im Rahrren des Quellenabzugsverfahrens bei der Lohnsteuer zwi-
schen dem Steuerschuldner (Arbeitnehmer) urrl dem Steuerhaftenden (Arbeitae-
ber) unterschieden. Der Arbeitgeber haftet nicht für die Steuerschuld de~ 
Arbeitnehrrers, sondern nur für deren Abfiihnmg. Vgl. hierzu im einzelnen 
Bäuerlein, Herbert, Die Lohnsteuerhaftung des Arbeitgebers, Dissertaticn 
Gießen 1978, S. 25 ff. 

3) Die folgenden Uberlegungen hanronieren weitgehend mit den Darlegungen 
des CER:, S. 152 f. 
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Konstruktion zufolge wären die Beiträge auf Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber aufzuteilen. Es ließe sich jedoch auch argumentie-
ren, daß zum einen für die Arbeitnehmer lediglich der ihnen di-
rekt ausbezahlte Lohn relevant sei, da sie nur über diesen ver-
fügen könnten, und zum anderen für die Arbeitgeber kein Unter-
schied zwischen Arbeitnehmer- und -geberbeiträgen bestünde. 
Die Summe der Beiträge könnte dann über den Preis verrechnet 
werden. Im Gegensatz hierzu könnte allerdings auch vorge-
bracht werden, daß beide Beiträge für die Arbeitnehmer eine 
Art indirekter Entlohnung darstellten; andere Berufsgruppen 
müßten entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen, indem sie Tei-
le ihres Einkommens - beispielsweise für private Versicherungs-
verträge oder Ersparnisse - aufwendeten. Dieser Argumentation 
zufolge wären die Beiträge insgesamt den Löhnen zuzuordnen. Ob 
und in welcher Richtung in diesem und ähnlich gelagerten Fäl-
len vom Steuerschuldnerkonzept abgewichen wird, hängt demnach 
von Fragestellung und Zweck der Untersuchung ab. 

Eine zweite Grenzlinie wird jedoch durch zeitliche Aspekte ge-
zogen. Bei Untersuchungen zur Steuerlastverteilung geht es dar-
um, das Steueraufkommen eines bestimmten Zeitraumes, eines Jah-
res, den Wirtschaftssubjekten zuzuordnen. Von daher gesehen 
verbietet sich eine Zuordnung auf im Kreislauf zeitlich relativ 
weit entfernte Wirtschaftssubjekte. Es käme also darauf an, ge-
gebenenfalls noch einige weitere der zwischen Steuerschuldner 
und anderen Marktpartnern fließenden Ströme zu verfolgen. Wie 
weit dabei im einzelnen zu gehen ist, läßt sich nicht eindeutig 
ausmachen, da der Bedarf an kalendarischer Zeit für die einzel-
nen Kreislauftransaktionen durchaus unterschiedlich sein kann. 
Es verbleibt hierbei ein gewisser Unschärfebereich, der durch 
entsprechende Untersuchungen zu verringern wäre. Auf jeden Fall 
aber ist der Kreis der möglichen Lösungen der Zuordnung gegen-
über demjenigen, der sich bei einer Berufung auf Theorien der 
materiellen Steuerinzidenz ergibt, enger, da es lediglich um re-
lativ eingegrenzte Verflechtungen während einer überschaubaren 
kalendarischen Zeitspanne geht. Beispielsweise dürfte bei der 
Körperschaftsteuer für den Beobachtungszeitraum kaum ein kreis-
laufmäßiger Zusammenhang zu den Kapitaleignern insgesamt herzu-
stellen sein. Was die Umsatz- und Verbrauchsteuern angeht, so 
kommt es dabei, falls die Entscheidung nicht auf den Steuer-
schuldner fallen soll, darauf an, an welcher Stelle des Produk-
tionsprozesses und in welcher Entfernung zum Endverbraucher die 
Steuer erhoben wird. Beispielsweise mag durchaus einiges dafür 
sprechen, Steuern auf Investitionsgüterumsätze den Eigentümern 
der investierenden Unternehmen zuzuordnen. Denkbar wären jedoch 
auch Wirtschaftssubjekte in anderen benachbarten Stufen des Pro-
duktionsprozesses, kaum jedoch die Sparer. 1 1 Zwar sind makro-

1) Die erstgenannte Zurechnung nilllnt beispielsweise Zeitel vor, die letzt-
genannte Heilmann. 
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ökonomische Ersparnis und Investition ex post identisch; jedoch 
bestehen oftmals nur indirekte kreislaufmäßige Verflechtungen, 
da es sich bei Sparern und Investoren häufig um verschiedene 
Personenkreise handelt, zwischen die mehrere Institutionen des 
Bankensektors geschaltet sein können. 

Zwei mögliche Auswege verbleiben somit aus dem Dilemma einer 
bloß pseudi-materiellen Steuerinzidenz. Der eine besteht darin, 
empirische Untersuchungen über Komplexe von politisch relevan-
tem Ausmaß durchzuführen. Der andere verweist darauf, eine Art 
disaggregierter Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung für Steu-
ern und Einkommensverteilung zu versuchen. Bei diesem Bestreben 
wären Untersuchungen, die sich mit zeitlich relativ eng begrenz-
ten Verflechtungen befassen, eine große Hilfe. 
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V. VERTEILUNGSMASSE UND ERGEBNISSE 

Nach der Klärung der Vorfragen sowie der Zuordnung der Steuern 
zu den Einkommensschichten ist in einem dritten Schritt die Ver-
teilung der Steuerlasten zu ermitteln. Dies erfolgt dadurch, 
daß die einer Einkommensschicht zugeordneten Steuern auf deren 
Einkommen bezogen, also schichtenspezifische Steuerquoten gebil-
det werden. Dabei kann es sich etwa um ein Einkommen vor oder 
eines nach Steuern handeln. Es kann aber auch des weiteren die 
Verteilung der Einkommen vor und nach Steuerabzug miteinander 
verglichen oder noch andere Zwischenstufen des Redistributions-
prozesses untersucht werden. Außerdem können verschiedene Ver-
teilungsmaße angewandt werden, um die Ergebnisse darzustellen. 
Bevor jedoch dieses näher erörtert wird, bleiben noch einige 
Vorfragen zu klären. Der Begriff der Redistribution und die ver-
schiedenen Stufen des Redistributionsprozesses werden zunächst 
erläutert sowie das Problem der Rückrechnung auf die Ausgangs-
verteilung der Einkommen, d.h. der Verteilung vor Steuern, 
diskutiert. 

1. Vorfragen 

1. Die Unterscheidung zwischen Distribution und Redistribution 
basiert auf derjenigen ökonomischer Koordinationsmechanismen. 
Mit Distribution oder Verteilung wird dabei die Aufteilung des 
monetären Äquivalents des Produktionsergebnisses auf die Pro-
duktionsfaktoren,wie sie im privaten Sektor im Rahmen des Markt-
mechanismus erfolgt, umschrieben. Redistribution oder Umver-
teilung bezeichnet dagegen diejenigen Eingriffe des Staates in 
diesen Prozeß, die - in unmittelbarer Weise - einzelnen Wirt-
schaftssubjekten durch den Mechanismus der öffentlichen Finan-
zen ökonomische Mittel entziehen oder zuteilen; ausgeschlossen 
bleiben somit beispielsweise Eingriffe durch Ge- und Verbote 
im Rahmen verordnender Staatstätigkeit. Eine solche Dichotomie 
zwischen Marktmechanismus und staatlichen Organismen, für die 
zur Zeit der Klassiker noch einiges gesprochen haben mag, er-
weist sich heute schon angesichts der vielen Zwischenformen 
zwischen Staat und Privatwirtschaft als problematisch. 1) Gleich-
wohl mag sie als erste grobe Annäherung gelten. Vor allem aber 
ist hervorzuheben, daß Verteilung und Umverteilung keine zeit-
lich aufeinanderfolgenden Vorgänge umschreiben in dem Sinne, 
daß die Sekundärverteilung zeitlich nach der Primärverteilung 
erfolge. Vielmehr handelt es sich dabei um miteinander verfloch-
tene Vorgänge. So umschreiben beispielsweise die Begriffe Ein-
kommen "vor" bzw. "nach" Steuern nicht den Umstand, daß das 
Wirtschaftssubjekt zunächst das erstere erhalte, dann die Steu-

1) So etwa auch Marchal, Jean, Esquisse d'une theorie nodeme des salaires 
et d'une theorie generale de la repartition, in: Revue econanique, Ed. 4, 
1955, s. 562 ff., Marchal, Jean; Iecaillon, Jacques, La repartition du 
revenu national, prerniere partie - I.es participants, Ed. 1, I.es salaries, 
Paris 1958, s. 31. 
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ern an den Staat flössen und danach dem Wirtschaftssubjekt noch 
das Einkommen "nach" Steuern verbliebe. Es handelt sich vielmehr 
um die rein rechnerische Ermittlung zweier Verteilungen, die 
sich durch die mittels der entsprechenden Hypothesen begründe-
ten Zuordnung der Steuern unterscheiden. Aus sachlichen Gründen 
wären vielleicht die - sprachlich unschönen - Begriffe "Einkom-
men einschließlich" bzw. "abzüglich Steueranteil" geeigneter. 
Entsprechendes gilt für die Einkommen vor bzw. nach den Wirt-
schaftssubjekten zugerechneten Staatsausgaben. Da es zudem nicht 
um die Wirkung staatlicher Aktionsparameter auf die Verteilung 
geht, besteht auch von daher gesehen keinerlei Notwendigkeit, 
die im Zusammenhang mit der Definition des Einkommens angestell-
ten Uberlegungen zu modifizieren und alle Staatsausgaben auf-
grund ihres über das Budget bestehenden Zusammenhanges mit den 
Steuern zu berücksichti~en. Es können durchaus Nettoentzugs-
quoten belassen werden. l 

Da, wie gesagt, keine zeitliche Aufeinanderfolge impliziert ist, 
besteht a priori kein Grund, die einzelnen Abzüge und Hinzurech-
nungen in einer bestimmten Reihenfolge vorzunehmen. So können 
beispielsweise die Einkommen vor Steuern (und zugerechneten 
Staatsausgaben) und diejenigen nach Steuern (und zugerechne-
ten Staatsausgaben) ermittelt werden, aber auch verschiedene 
Zwischenschritte in Frage kommen. 21 Dies gilt auch, wenn die 
Steuern und/oder zugerechneten Staatsausgaben noch weiter un-
terteilt werden. Bei letzteren kann beispielsweise danach unter-
schieden werden, ob es sich um Geld- oder Sachleistungen handelt 
und im Falle der monetären Leistungen, ob sie zur Aufrechterhal-
tung oder Verbesserung dey Einkommens dienen, oder aber Kosten-
erstattungen darstellen.3 

2. Wenn ein Vergleich zwischen den Einkommensverteilungen vor 
und nach Steuern angestellt werden soll oder als Basis der 
schichtenspezifischen Steuerquoten das Einkommen vor Steuern 
gewählt wird, so muß auf die Einkommensverteilung vor Steuern 
zurückgerechnet werden. Bei Steuern, die dem Einkommen bzw. ein-
zelnen Bestandteilen desselben zugeordnet worden sind, erfolgt 
dies in Ubereinstimmung mit der ermittelten Steuerlastvertei-

1 ) Dies ist beispielsweise in den Untersuchungen Heilmanns sowie des Central 
Statistical Office auch der Fall. Vgl. Heilmann, Martin, S. 2 f., 102 ff., 
Central Statistical Office of the U.K., 1974, S. 65, dass., 1982, S. 97, 
115. 

2) Beispielsweise brauchen Transferzahlungen nicht mit dem Argllllent ausge-
schlossen zu werden, daß dann die Ehme der primären Ei.nkamensverteilung 
verlassen ~rde (so z.B. Zeitel). Die hierzu inverse Argllllentation von 
'l\lcker verdeutlicht gleichzeitig, in ~lche Schwierigkeiten eine zeitli-
che Interpretation der Redistribution gerät. 'l\lcker wirft die Frage auf, 
et> von jemandem, der staatliche lhl.terstützungszahlungen erhalte, überhaupt 
angenamen werden könne, daß er von Steuern betroffen sei, da er van 
Staat unentgeltlich die Mittel zur Bestreitung dieser Ausgaben erhalten 
habe. Vgl. zeitel, Gerhard, s. 140 f., 'l\lcker, Rufus S., Distribution .•• , 
s. 283. 

3) Für ersteres vgl. beispiel~ise Central Stztistical Office of the U.K., 
1976, S. 81, zu letzterem CERC, S. 157 ff. 
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lung. Es wird also vom verfügbaren Einkommen auf das den Haus-
halten zugeflossene Einkommen zurückgerechnet. Zu überlegen 
bleibt, wie hierbei die den Wirtschaftssubjekten über den 
Preis zugerechneten Steuern zu behandeln sind. Es ist zu ent-
scheiden, ob bei dem Verbrauch zugeordneten Steuern den ent-
sprechenden Haushalten, also den Verbrauchern, ein Einkom-
mensäquivalent hinzugerechnet werdfn, oder aber, ob eine sol-
che Zumessung unterbleiben solle. 1 

Die Situation bei über den Preis verrechneten Steuern wird in 
der auf Seite 49 wiedergegebenen Zusammenstellung durch den 
Fall III geschildert. Die von den Unternehmern gezahlten Steu-
ern sind in den Preisen enthalten. Hieraus wird gleichfalls 
ersichtlich, daß dann die Einkommen der Haushalte aus priva-
ter Produktion entsprechend erhöht sind. Das verfügbare No-
minaleinkommen enthält bereits die Preisänderungen. Oder, 
anders ausgedrückt: Es ist identisch mit dem entsprechend 
inflationierten verfügbaren Realeinkommen. Als Schlußfolge-
rung ergibt sich, daß diese Steuern bei der Rückrechnung auf 
das Einkommen vor Steuern nicht berücksichtigt werden dürfen, 
somit also den Verbrauchern kein Einkommensäquivalent zugemes-
sen werden darf, da im Haushaltseinkommen bereits die erhöh-
ten Preise enthalten sind. 

Die Crux besteht freilich darin, daß nicht bekannt ist, ob in 
Wirklichkeit der Fall III oder aber der Fall II vorliegt. 
Dies betont jedoch nur, wie wichtig es ist, eingehende Uber-
legungen zur Begründung der Zuordnungshypothesen anzustellen. 

1) Beide Verfahren finden sich bei untersuchungen zur Steuerlastverteilung. 
Beispielsweise berücksichtigen l-tlsgrave/Case/Leonard, das Central Sta-
tistical Office of the U.K. und Lagares Calvo lediglich die "direkten" 
Steuern. Bishop, Heilll'ann und Hake etwa beziehen jedoch alle Steuern 
in das Einkamen der Wirtschaftssubjekte ein, und zwar gemäß der je-
"'11:!ils eD!littelten Steuerlastverteilung. Demzufolge verteilt Bishop z.B. 
die zur Hälfte dem Verbrauch zugerechnete Körperschaftsteuer und die 
gänzlich dem Konsum zugeordneten Arbeitgeberbeiträge zur SOzialver-
sicherung und die "indirect business taxes" anhand des Verbrauchs auf 
die Haushalte. Vgl. l-tlsgrave, Richard A.; Case, Karl E.; Leonard, Her-
man, S. 271 f., Central Statistical Office of the U,K., s. 41, Lagares 
Calvo, M3nuel, s. 137 f., Bishop, George A., The Tax Burden ••• , 
S. 49, 53, Heilll'ann, Martin, S. 21 f., 56, 73 f., Hake, Wilfried, 
s. 153 ff., 185 f. 
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Bei einmal gewählten, relativ am "besten" begründetT{l Hypothe-
sen ist dann in der angegebenen Weise zu verfahren. 1 

Auch die Umrechnungen des Einkommens, die gelegentlich bei Be-
rechnung mehferer alternativer Zurechnungshypothesen vorgenom-
men werden, 2 wären nur dann "richtig", wenn die ausgangs un-
terstellte Hypothese der tatsächlichen Situation angemessen 
wäre. Bei Kenntnis dieser Situation wüßte man jedoch, welche 
Zuordnung die "richtige" wäre, und es erübrigte sich eine Be-
rechnung von Alternativen. Die Umrechnungen sind damit - be-
stenfalls - in sich konsistent; auch hierdurch wird verdeut-
licht, wie notwendig Uberlegungen zur Begründung einer Alter-
native sind. 

2. Schichtenspezifische Steuerquoten 

Die Verteilung der Steuerlast wird in der Regel dargestellt, 
indem die den verschiedenen Einkommensklassen zugeordneten Steu-
ern durch das Einkommen der jeweiligen Schicht dividiert wer-
den; dabei werden meist die Bereichsgrenzen der einzelnen 
Schichten konstant gehalten, gelegentlich aber auch der Ver-
lauf der Steuerbelastung bei konstanter Gruppenbesetzung aus-
gewiesen.3l Als Bezugspunkt für die Steuerlastverteilung kann 
dabei grundsätzlich ein Einkommen vor oder nach Steuern (und 
zugerechneten Staats3usgaben) oder ein dazwischen liegendes 
Einkommen in Frage kommen, da die verschiedenen Stufen des Re-
distributionsprozesses keine zeitliche Aufeinanderfolge bein-
halten. Welches Einkommen dann letztlich gewählt wird, hängt 
vom Untersuchungszweck ab. Werden beispielsweise die schichten-
spezifischen Steuern auf das Einkommen vor Steuern bezogen, so 
wird - anders als bei einem Einkommen nach Steuern - eine echte 

1) Das Bishopsche Argument für die ZUll'essung eines Einkcmrensäquivalents bei den 
Verbrauchern,närnlich daß nur auf diese Weise sichergestellt sei, daß den 
Wirtschaftssubjekten alle Steuern als Einkorrrnensäquivalent zugerechnet 
würden, ist demzufolge nicht durchschlagen::!. Wenn die Zuordnung zu den 
Preisen "richtig" ist, so ist in den Einkomnen bereits die Steuer enthal-
ten, ein Argl.lll'eilt, das bei Musgrave/case/Leonard anklingt. Jedoch wird 
von ihnen im Gegensatz hierzu beispielsweise auch behauptet, daß dann 
nicht alle Steuern ins Einkcmren eingeschlossen werden müßten, wenn es 
nicht um internationale Vergleiche und die durchschnittliche Steuerbela-
stung, sondern ihre Verteilung innerhalb eines Landes gehe. Vgl. Bishop, 
George A. , The Tax Burden ••• , s. 44 ff., ders. , Incare Redistribution in 
the Frazre=rk of the National Incare Accounts, in: National 'l'ax Journal, 
Bd. 19, 1966, s. 382 ff., M.lsgrave, RichardA.; case, KarlE., I.eonard, 
Hennan, s. 271 f., 308 f. 

2) So etwa Pechrnan, Joseph A.; Okner, Benjamin A., s. 39 ff. Für die Körper-
schaftsteuer finden sich ähnliche Berechnungen auch bei Musgrave/Carroll/ 
COOk/Frane, die von ihrer als Standardfall bezeichneten Version ausgehen 
und alternativ eine unveränderte Verteilung der Bruttogewinne bzw. der 
Nettogewinne unterstellen. Vgl. hierzu im einzelnen M.lsgrave, Richard A.; 
carroll, J. J.; COOk, L. D., Frane, L., s. 18 ff. 

3) So z.B. Pechrnan, Joseph A.; Okner, Benjamin A., S. 67 ff. 
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Quote gebildet; das Einkommen nach Steuern hat gegenüber demje-
nigen vor Steuern jedoch den Vorzug, daß es eine der für die 
wirtschaftliche Situation und die ökonomischen Entscheidungen 
der Wirtschaftssubjekte relevante Größe darstellt. 1 ) 

Was die Ergebnisse von Untersuchungen zur Steuerlastverteilung 
angeht, so ist häufig ein u-förmiger Verlauf der Kurve der 
schichtenspezifischen Steuerquoten festgestellt worden, d.h. 
eine in den unteren Einkommensschichten mit steigendem Einkom-
men relativ sinkende und eine späterhin mit dem Einkommen rela-
tiv zunehmende Steuerbelastung, wenngleich sich auch einige 
Ausnahmen von diesem typischen Verlauf vermerken lassen. 2 l An-
gesichts dieser Ergebnisse muß man sich freilich die vielen 
Einflußfaktoren vergegenwärtigen, die auf die Berechnung dieser 
Kurven einwirken: Die Definition des Einkommens, die Wahl der 
Bezugseinheit, Art und Ausmaß der Aggregation bzw. Disaggrega-
tion und - last not least - die Zuordnung der Steuern, von 
vielfältigen statistischen Faktoren ganz abgesehen.3) Dabei 
ist vom durchschnittlichen Niveau der Steuerquoten zu abstra-
hieren, wenngleich die unterschiedliche Abgrenzung in der Re-
gel auch Auswirkungen auf die Verteilung der Steuerlast haben 
wird, deren Verlauf in diesem Zusammenhang jedoch allein inter-
essiert. 

1) Vgl. hierzu Littrnann, Konrad, Definition und Entwicklung der Staats-
quote, s. 56 ff., 84 ff. 

2) Die Ergebnisse einiger Untersuchungen werden im Anhang, Anlage 4) wieder-
gegeben. Ein u-förmiger Verlauf ergibt sich beispielsweise bei Musgrave/ 
carroll/COOk/Frane, Bishop, Herriot/Miller, Pechman/Okner ("regressive 
assurrptions"), Hake, Heilmann und Gillespie. Weitgehend regressiv ist da-
gegen etwa der von Bobe und Lagares calvo ermittelte Verlauf der Steuer-
belastung. Eine progressive Kurve der Steuerbelastung ermitteln beispiels-
weise Tucker und Huang, Gleiches gilt für die Versionen von Pechman/Okner 
und Musgrave/case,'Ieonard, die den am stärksten progressiven Verlauf der 
Steuerbelastung bewirken. Die im großen und ganzen progressiv verlaufen-
den, van Central Statistical Office of the U.K. für 1973 ermittelten Kur-
ven münden in eine ausgedehnte obere Proportionalzone. Mehr oder weniger 
unregelmäßige Verläufe ergeben sich beispielsweise bei den "benchmark" 
und "regressive assurrptions" vcn Musgrave/case/Ieonard und bei Roskarrp. 

3) Es sei an Probleire der Abgrenzung'von Steuern und Einkcmnen sowie der Ge-
winnung von statistischen Reihen für die Zuordnung erinnert. Die ofbnals 
nur teilweise rrögliche Abstimnung unterschiedlich definierter statisti-
scher Begriffe, die häufige Verwendung von Durchschnittswerten bei Utr 
rechnungen und Zuordnungen und dergleichen rrehr führen zu Unschärfen. 
Daß es dabei im Einzelfall zu nicht unerheblichen Veränderungen kcmnen 
kann, ist zu vennuten. Als Beispiel sei eine geänderte Abgrenzung der 
Einkcmrensklassen angeführt. Die Tatsache, daß in der Untersuchung von 1956 
die beiden untersten Einkcmnensschichten der Studie von 1948 zu einer 
einzigen Schicht zusamnengefaßt \\Orden sind, führt Musgrave selbst als 
Grund dafür an, daß die regressive Steuerbelastung im unteren Einkcmnens-
bereich in der neuerenAnalyseverschwunden sei. Vgl. Musgrave, Richard 
A., '1he Incidence of the Tax Structure .•• , S. 99, ders., Statement, 
in: Joiunt CCmni.ttee on the Econcmic Report, Federal Tax Policy for Eco-
nanic Growth and Stability, Hearings, Washington 1956, S. 56. 
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Bei der Definition des Einkommens übt beispielsweise die Behand-
lung von Wertzuwächsen, Sachbezügen und unverteilten Gewinnen 
der Kör1erschaften einen großen Einfluß auf die ermittelten Wer-
te aus. l Die hierdurch möglichen Spielräume lassen sich bei-
spielhaft anhand der auf der folgenden Seite wiedergegebenen 
Graphik verdeutlichen. Die Steuerbelastung der unteren Einkom-
mensklassen ist bei Tucker geringer als bei Musgrave et al.; 
insgesamt ergibt sich bei Tucker ein progressiver, bei Musgrave 
et al. ein u-förmiger Verlauf.2) 

1) SO führt z.B. Huang den von ihm nachgewiesenen progressiven Verlauf 
der Steuerbelastung in Tansania im wesentlichen auf die Einbeziehung 
des unbesteuerten Ve:rbrauchs des SUbsistenzsektors in das Einkamen 
zurück. Vgl. Huang, Yukon, S. 74, 78 ff. 

2) Ein großer Teil der Divergenzen ist durch die unterschiedliche Behand-
lung von Sachbezügen bedingt, die in der Analyse von 'I\J.cker hauptsäch-
lich den unteren Einkcmrensschichten zugerechnet werden. Die späterhin 
so.till von Musgrave et al. als auch von 'I\J.cker revidierten Kurven diver-
gieren in geringerem Maße, sieht man von der obersten Einkamensklasse 
ab, für die nach Musgrave/Frane eine Steuerquote in Höhe von 36 v.H., 
nach 'I\J.cker aber in Höhe von 45 v.H. berechnet wird. Allerdings haben 
vielerlei, sich teilweise kanpensierende Divergenzen, etwa bei der Zu-
ordnung der "property tax" und den ve~ten statistischen Reihen, 
zu diesem Resultat beigetragen. Vgl. Musgrave, R.A.; Frane, L., Re-
joinder ••• , S. 18 ff., 'I\J.cker, Rufus, s., Rebuttal, S. 37. Damit ist 
nichts im Hinblick auf die Richtigkeit der faktisch ähnlichen, aber 
unterschiedlich begründeten Kurven der Steuerbelastung bewiesen. 
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Schichtenspezifische Steuerquoten11 

(USA 1948) 

M'111. rf,--- -, Ef'FECTIVE RATES CF TAX. 1948 -r 
'~j 1 • . HOERAL. STATE. & LOCAL 

! 1 
111- -~•-YI ,ot 1J>• • · .. -,~:.:~~s.~m,,. 
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Quelle: Tucker, Rufus S., Distribution •.. , S. 282. 
Die Behandlung von Transfereinkommen ist gleichfalls von äußer-
ster Wichtigkeit für das ausgewiesene Ergebnis. Bleiben sie aus-
geschlossen so ist ein im unteren Einkommensbereich tendenziell 
regressiver 1 Verlauf der Steuerbelastung zu erwarten. 21 Einen 
Eindruck von der großen Spannweite der ausgewiesenen Resultate 
bei divergierender Behandlung von Transfers vermittelt die im 
folgenden wiedergegebene Tabelle. Werden außerdem noch die rest-
lichen Staatsausgaben - und zwar mit gleichen Pro-Kopf-Beträ-
gen - als Einkommen verrechnet, so kehrt sich der bei Vernach-

1) Die Kurve (2) unterscheidet sich dabei vcn der Kurve (1) nicht nur durch 
die Ve~g aroerer Statistiken, sa1dern auch durch andere Abgrenzun-
gen, vor allem des E:i.nkarmens. Insofern ist der Hinweis auf die Statistik 
- was auch r-hlsgrave/Frane m:>ni.eren - nicht ganz zutreffend. Vgl. r-tlsgrave, 
R.A.; Frane, L., Rejoinder .•• , s. 15. Die Kurve (3) unterscheidet sich von 
den beiden aooeren Kurven durch eine veränderte Zuordnung der Steuern. 

2) Hierauf verweist beispielsweise Babe. Vgl. Bobe, Bernard, Affectaticn .•. , 
s. 314. Utgekehrt läßt sich ein Teil der ~it~ progressiven Kurve der 
Steuerbelastung bei der Untersuchung des Central Statistical Office of the 
U.K. durch die Einbeziehung von Transfers erklären. 
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Schichtenspezifische Steuerquoten bei unterschiedlicher Behand-

lung von Staatsausgaben 

(USA 1968) 

Total Income 
1) 

Steuern 

in 1000 US$ p.a. in v.H. des Einkommens 

ohne einschl. einschließlich 
Transfers Transfers ges. Staatsausg. 

Unter 4,o 395,8 28,5 2o,3 

4 ,o - 5,7 38,8 3o,5 21,6 

5,7 - 7,9 36,2 32,8 23,9 

7,9 - 1o,4 34,7 33,1 25,o 

1o,4 - 12,5 33,7 32,8 25,4 

12,5 - 17,5 34,6 33,9 26,7 

17,5 - 22,6 32,9 32,4 26,o 

22,6 - 35,5 33,3 32,9 26,4 

35,5 - 92,o 31 , 7 31 , 6 25,4 

Uber 92,o 36,o 35,9 28,7 

Insgesamt 35,2 33,o 25,6 

1 ) Das Total income enthält u.a. Sachleistungen, 
unverteilte Gewinne der Körperschaften, Transfers. 

Quelle: Musgrave, Richard A.; Case, Karl E.; 
Leonard, Herman, s. 272. 

lässigung der Staatsausgaben regressive Verlauf der Kurve 
der Steuerbelastung in einen progressiven um. 

Daß die Zuordnung der Steuern ein überaus bedeutender Ein-
flußfaktor bei der Ermittlung der schichtenspezifischen 
Steuerquoten ist, ist offensichtlich. Der Wechsel zwischen 
regressiver und progressiver Steuerbelastung, also der u-
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förmige Verlauf, läßt sich schon damit erklären, daß in den 
unteren Einkommensschichten die Belastung mit Verbrauchsteu-
ern vergleichsweise hoch ist und in den oberen Einkommens-
klassen die Progression der Einkommensteuer durchschlägt. 
Dies verdeutlicht die auf der folgenden Seite wiedergegebene 
Graphik. 1 l 

Daß auch die Zuordnung einer Einzelsteuer das ausgewiesene 
Ergebnis stark beeinflussen kann, ist dann zu erwarten, wenn 
bei einer quantitativ bedeutenden Steuer die Zuordnungshypo-
thesen ein so breites Spektrum aufweisen wie beispielsweise 
im Falle der Körperschaftsteuer. Dabei kann sich bei Zurech-
nung zu den Anteilseignern eine progressive und bei Zurech-
nung zum Verbrauch eine regressive Belastung der Wirtschafts-
subjekte durch die Körperschaftsteuer ergeben.2l 

1) nir liegen die bei Heilmann wiedergegebenen Daten zugrunde. Vgl. 
Heilmann, Martin, S. 106. Die ~tswerte wurden in Jahreswerte 
urrgerechnet un:i die Klassenmitten als Näherungswerte für die unbe-
kannten arithrretischen Mittel verwendet. Bei der unteren Randklasse 
wurde ein Durchschnittseinkamen in Höhe von 2/3 der oberen Bereichs-
grenze unterstellt. Bei der oberen Randklasse ww:de entsprechend 
angencmnen, daß die untere Bereichsgrenze 2/3 des Durchschnittsein-
kcmrens betrage. 

2) Dies zeigen etwa die Angaben Hakes für eine Zurechnung der Rörper-
schaftsteuer zum Kapitalverni:igen, das er als statistische Hilfs-
größe für die Dividendenzahlungen verwendet, im Vergleich zu einer 
Zuordnung zum Verbrauch. Vgl. Hake, Wilfried, S. 163. 
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Die Bedeutung, die der Zuordnung der Steuern zukommt, läßt 
sich nicht zuletzt mit Hilfe der Ergebnisse von Untersuchun-
gen aufzeigen, die mit mehreren alternativen Zuordnungshypo-
thesen arbeiten. Dies veranschaulicht das folgende Schau-
bild. 

Schichtenspezifische Steuerquoten 

(USA 1966) 

FIGURE 1-1. Elhctlve RatH of Federal, State, and Local Taxe• under 
th• Moll and l-•I Progreulv• lncldence Variant•, by Adlu•ted Famlly 
lncome Clan, 1966 

ffhclive loa rote (puc.nl) 

100 

50 

' , ..... -------------

o..._ __ .._~~~~~ ...... ~--~-~~~~~~--~-~_.,_.,_._...__._._. 
1,000 10,000 100,000 1,000,000 

Adju1led family inconie fdollon) 

Quelle: Pechman, Joseph A.; Okner, Benjamin A., s. 4. 

Die Verwendung zusätzlicher Einteilungskriterien neben dem Ein-
kommen legen Vergleiche zwischen stark aggregierten Daten und 
Versuchen einer teilweisen Auffächerung nahe. 1 > Welche Kri-

1 ) SO stellen etwa Pechman/Okner starke Abweichungen innerhalb derselben 
Einkcmnensschicht fest. Sie führen dies vor allem auf die starken Un-
terschiede bei der Einkcmnensteuer zurück, da diese nicht nur von der 
Höhe des Einkcmnens, sondern auch von anderen Faktoren wie Familienstand 
I.D'ld Alter abhänge • .l\hnliches läßt sich für die steuerliche Belastung 
unterschiErllicher sozialer Gru~ - so etwa Heilmann - I.D'ld Haushalts-
größen feststellen. In den untersten Einkcmnensschichten daninieren 
beispielsweise die Nichten-Aerbstätigen, denen zum einen verglei~ise 
hohe Beträge an Verbrauchsteuern zugeordnet werden und deren Einkcmnen 
zum anderen weitgehend auf Transferzahlungen beruht. Vgl. Pechman, Jo-
seph A.; Ckner, Benjamin A., s. 67 ff., Heilmann, Martin, s. 78 f., 
85 f. . 
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terien dabei besonders große Verbesserungen brächten, hängt da-
bei sicher von den Umständen des Einzelfalls ab. 1) Die Grenzen 
einer weitgehenden Disaggregierung werden jedoch anhand ande-
rer Analysen deutlich, die vergleichsweise stark unterteilen. 
Dies gilt insbesondere für die dreifache Untergliederung der 
Untersuchungen des Central Statistical Office of the U.K. 
Das Amt selbst konstatiert, daß bei verhältnismäßig geringer 
Veriation zwischen den Einkommensklassen die Unterschiede inner-
halb derselben nicht unbeträchtlich seien, und erklärt dies mit 
der oftmals recht niedrigen Besetzung der einzelnen Gruppen, 
weshalb möglicherweise die einbezogenen Haushalte nicht typisch 
seien.2) 

Aus den vielfältigen Faktoren, die auf die schließlich ausge-
wiesenen schichtenspezifischen Steuerquoten einwirken, erhellt 
die große Bedeutung und Notwendigkeit einer eingehenden Defi-
nition der verwendeten Begriffe sowie der Begründung der Zuord-
nungshypothesen für die verschiedenen Steuern. Inwieweit dabei 
- und im einzelnen mittels welcher Merkmale - zu disaggregieren 
ist, ist schwer zu entscheiden. Eine Antwort auf die bereits 
oben im Zusammenhang mit der Berücksichtigung zusätzlicher 
Merkmale aufgeworfenen Fragen wäre hierzu vonnöten. 

1) Pechman/Okner rressen aufgrund ihrer Analyse vor allem dem Familienstand 
und der vorherrschenden Einkunftsart besonders große Bedeutung bei. 
Heilmann vennutet, daß neben der Einkcmnenshöhe vor allem die soziale 
Stellung des Haushaltsvorstands wichtig sei. Vgl. Pechman, Joseph A.; 
Okner, Benjamin A., S. 83, Heilmann, Martin, S. 64. 

2) Vgl. Central Statistical Office of the U.K., 1974, s. 37. Zur Veran-
schaulichung der Arbeiten des Amtes werden auf den folgenden Seitenei-
nige Ergebnisse wiedergegeben. Die auf S. 95 wiedergegebene Graphik findet 
sich erstmalig in der Veröffentlichung des Central Statistical Office 
of the U.K. aus dem Jahre 1976. Dagegen fehlt dort die Tabelle auf 
s. 97. Die entsprechenden schichtenspezifischen Steuerquoten lassen sich 
jedoch aus den an dieser Stelle veröffentlichten Daten errechnen, wie dies 
im Anhang, Anlage 4) für die Gesamtheit der Haushalte erfolgt ist. Neuere 
Arbeiten des Amts geben die entsprechenden Daten wieder, indem die Wirt-
schaftssubjekte nach Decilen oder Quintilen geschichtet sind und die 
- variablen - Bereichsgrenzen angegeben w'erden. Vgl. beispielSw'eise 
Central Statistical Office of the U.K., 1981, S. 123 ff., dass., 1982, 
s. 117 ff. 
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Average taxes paid and benefits received by retired and 
non-retired households in different income ranges -1974 
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TABLE 4 (III) 

All hou1ahold1 In tha „mple 
1970 .. .. .. .. .. . . 
1,11 .. .. .. .. .. .. 
1'71 .. .. .. .. .. .. 
1,n. .. .. .. .. .. 

Retlred household1 
1 adult 

1970„ .. .. .. .. .. 
1971„ .. .. .. .. .. 
1'72 .. .. .. .. .. .. 
1973„ .. .. .. .. .. 

l adulu 
1970„ .. .. .. .. .. 
1971 .. .. .. .. .. .. 
1972 .. .. .. .. . . .. 
1973 .• .. .. .. .. .. 

Non-.retlred hou1ehold1 
1 adult 

1970„ .. .. .. .. .. 
1971„ .. .. .. .. .. 
1972„ .. .. .. .. .. 
1973„ .. .. .. .. .. 

2 adults 
1970 .. .. .. .. .. .. 
1971„ .. .. .. .. .. 
1972 .. .. .. .. .. .. 
1973„ .. .. .. .. .. 

2 adulu, 1 chlld 
1970 .. .. .. .. .. .. 
1971„ .. .. .. .. .. 
1972 .. .. .. .. .. .. 
1973„ .. .. .. .. .. 

2 adulu, 2 chlldren 
1970„ .. · • .. .. 
1971 .. .. .. .. .. .. 
1972.. .. .. .. .. .. 
1973„ .. .. .. .. .. 

Total taxes as a percenta1e of orl1inal lncome plu1 cash benenn 
197~1973 

Jlan,:• ol orlslnal lncome: t. per 7ur 

Under 
III 381- 4,1. 557. '74- 11'- 187- 1,194- 1,446• 1,74t-

25 1' 31 30 l3 34 36 37 38 37 
14 26 31 28 30 32 l3 35 36 3' 
l3 2l 27 29 27 29 ]1 l] 3) ]) 
11 24 14 24 11 ]0 30 ]) 31 l] 

21 28 26 27 ll 42 
11 14 lO n 31 31 34 
20 11 2l 2l 30 35 
1, 11 2S 13 13 31 30 29 

25 28 34 28 30 ]4 44 40 44 
2S 17 29 24 J5 30 ]4 28 3' 
24 23 17 33 30 30 17 3) 33 34 
21 23 21 21 24 27 2S 28 30 

1 

31 25 27 36 35 39 lt 43 42 46 
26 2S 28 28 33 37 36 JI 41 41 
2l 13 31 19 29 31 35 36 37 36 
23 3' 2, 25 l2 3~ l3 35 35 37 

2, 24 36 29 36 35 36 39 39 38 
28 25 34 31 28 33 l' 38 38 37 
27 26 29 28 16 26 JI JS 34 35 
25 19 ll 21 26 28 29 l4 JS 35 

45 41 3) 35 36 31 37 
2' 33 3' 36 3• 36 
31 30 34 24 34 33 34 

Jf 32 31 34 

112 29 34 35 3' 35 
24 35 19 30 n 33 31 

24 32 3• ]) 32 
40 38 30 31 

Percenu1e1 

Aver• 

J,750 
.,. 

over 111 
1,11~ 1,5'1- J,0'9- and lncome 

abOve nn&es 

36 38 37 3' 36 
35 36 36 37 35 
34 ]4 ]4 l5 ll 
l3 l3 l3 l3 31 

27 
26 
24 
13 

39 )3 
30 
29 

31 36 39 17 

38 38 
40 43 37 
37 40 41 37 35 
37 35 39 36 35 

Ja 37 40 38 
38 37 36 38 37 
JS 37 36 35 35 
36 35 34 J5 34 

3S 35 35 36 
34 34 l3 34 34 
34 33 36 32 33 
l3 33 34 32 ]) 

33 35 36 35 
33 33 33 31 32 
]) 32 34 l2 32 
33 32 31 32 32 

Quelle: Central Statistical Office of the U.K., 1974, Anhang IV, Tabelle 4 (III), s. 67. 

'° __, 
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3. Andere Verteilungsmaße 

Das Vorstehende gilt in gleicher Weise, wenn keine schichten-
spezifischen Steuerquoten, sondern andere Verteilungsmaße zur 
Darstellung der Ergebnisse verwendet werden. Diese können je-
doch u. U. den Vorzug aufweisen, die Fragestellung, die auf 
das Interesse an der ökonomischen Situation der Wirtschafts-
subjekte - gemessen anhand des Einkommens - gerichtet ist, in 
unmittelbarer Weise zu erfassen. So kann die Ermittlung der 
schichtenspezifischen Steuerverteilung lediglich einen Zwi-
schenschritt darstellen, um zu einer Antwort auf die Frage vor-
zustoßen, wie sich die Einkommensverteilungen bei Einrechnung 
bzw. Abzug von Steuern unterscheiden. Mehrere statistisch-
empirische Maße sind zur Erfassung dieses Tatbestands ent-
wickelt worden. 

Ausgangspunkt solcher Betrachtungen ist ein direkter Vergleich 
der Einkommensverteilungen, die sich durch die Verrechnung von 
Steuern (und den Wirtschaftssubjekten als Einkommen zugerechne-
ten Staatsausgaben) unterscheiden. Es wird dabei etwa darge-
stellt, wie sich für die Wirtschaftssubjekte, geschichtet nach 
der Höhe des Einkommens vor Steuern (und zugerechneten Staats-
ausgaben) dieses Einkommen vor Redistribution ändert, wenn 
- u.U. in verschiedenen Zwischenschritten - die Steuern abge-
zogen (und Staatsausgaben hinzugefügt) werden. 1) 

Eine relativ geläufigere Form der Darstellung als diejenige ei-
nes Vergleichs verschiedener Einkommensverteilungen stellt die 
Wiedergabe von Lorenzkurven dar. Die Lorenzkurve beschreibt 
eine Beziehung zwischen dem kumulierten Anteil der nach einem 
bestimmten quantitativen Merkmal (hier: der Einkommenshöhe) ge-
schichteten Fälle (hier: der Bezugseinheiten) an der Gesamtheit 
der Bezugseinheiten einerseits und dem kumulierten Anteil des 

1) solche Vergleiche ennöglichen beispielsweise die van central Statistical 
Office of the U.K. erstellten Analysen. Ein Auszug aus den von diesem 
wiedergegebenen Tabellen findet sich auf der folgenden Seite. Es wird 
dabei in M3.trixform dargestellt, wie sich für unterschiedliche Haushalts-
typen, geschichtet nach der Höhe des "original inccrre", d.h. des Ein-
kcmrens vor Staatstätigkeit, das Einkartren ändert, wenn - in verschie-
denen Zwischenschritten - Steuern und zugerechnete Staatsleistungen be-
rücksichtigt werden. In der Veröffentlichung von 1976 werden die Einkan-
nen vor und nach Redistribution, das um Transferzahlungen ergänzte "ori-
ginal incane" SCMi.e das verfügbare Einkamen ermittelt. Im Vergleich zu 
früheren Veröffentlichungen hat sich dabei die Abgrenzung der ZWischen-
schritte und die Darstellungsform - Tabellen gegenüber Graphiken - ge-
ändert. Vgl. Central Statistical Office of the U.K., 1974, S. 33 ff., 
Anhang r:v, Tabelle 1, S. 46 ff., Tabelle 4 (I), s. 65, dass., 1976, An-
hang II, Tabelle 1, S. 93 ff., Tabelle 4, S. 112 ff. 



Averago lncomes bcfore and after taxes and benefits-1974 

TABLE 1 (continucd) 

f per yc,1r 

Range of original Income Avi!r• 
ayc 

Under 5,490 ovm all 
381 381 · 461- 557- G74- 816- 987- 1.194- 1.446- 1,749- 2,116- 2,561- 3.099- 3,7EO- 4,b37- and 1nccme 

ilbovc ranucs 
-- -- ---- --- --- --- --- --- -- --- --- --- -- -- -- --

(11i) Non-retircd households 
1 adult 

Numbcr of househo/Js 69 8 II 19 24 19 44 43 64 55 63 40 23 /6" 13 12 !>23 
Orioinal incomo 135 512 613 732 901 1.093 1.319 1.592 1,951 2.322 2,797 • 3.338 4,051 4.900 8,974 1.816 

01,cct b1.1ncf1ls m cash: 
h11mly allowance - - - - - - -
rctl((:•nünt and old age pension 124 310 202 141 74 86 56 14 10 15 - 23 - 59 
w1d.Jw's pens1on 98 70 155 69 69 117 70 53 27 21 25 40 33 - 27 61 
d,:.abl„,rnent '1nd war d1sab1luy pension - - 30 -- 2 7 - - - - 3 
inv.ilidily pE:nsion .and allowanco 44 - 31 18 47 - - - - - - - 9 
unemµIO/nlent benefi1 11· 28 41 11 11 7 1 ·1 1 - - - - 6 
s1cl-ncss .and mdusmal mjury bendf11 2 10 4 22 8 17 10 4 G 6 2 2 10 - 7 
fa.-i-11ly inc:-.lme :.upplement - - - - - --

"' )Upplcmullary benef:t 137 11 6 37 18 - - - - -;-- - - - - 21 
"' m,11crn11_y benef1t 1 - - -

dca;h grant 1 3 3 -
r1;dun::fancy p,1ymon1 - - - 1 
othcr cash llcnl!fits 10 - 51 36 12 6 - - 7 

Original income end cash benefits 563 934 1,020 1,094 1, 18J 1.316 1,500 1,671 2.005 2,368 2.843 3.404 4.086 4,910 9,001 1.991 
Oi,ect tlM:S: 

na:icnal ir,s.urance. employees' conrributions 1 4 7 14 26 34 52 75 101 112 118 135 136 128 125 68 
income 1o1x and sur1ax 2 35 95 73 93 140 193 273 338 467 486 710 863 944 2.134 332 

01spos4blo income 561 894 918 1,007 1,061 1.142 1,25~ 1,323 1,566 1. 789 2.239 2,560 3.087 3.838 6,742 1,59:! 
lnc..lir1.:C! ton,3f1ts 

hous1nq subr.id1e$ 48 46 44 72 53 49 37 48 44 34 22 11 39 
f,;,od sub:.i,fü::s 8 9 8 9 5 9 9 8 7 9 9 7 6 10 13 s 

lnd11ec1 t<>:i.;es · 
Jo,.::11 ,a1c.s 41 42 54 60 50 57 55 57 61 60 68 85 95 121 130 Gl 
on 01h~1 hn<1I goods and ~crv1ce-s 7;; 103 92 113 D5 137 168 188 208 222 2(,0 297 381 546 bl 5 194 
011 i11tcrr.12d1.11a products 37 40 60 53 50 ~2 60 64 7] 74 95 12G 133 179 212 73 

lncomo aher •II Ul'(cs and tr,11\sfers 464 763 "/65 863 ea4 955 1.018 1,071 1,2·16 1,416 1,846 2,072 2.484 3.002 5.8QS 1.312 
Oi1cc1 hcnef1ts in lund: 

cdUCüllOn 420 - 77 75 42 33 78 - - ·- 82 
national hcalth Service 64 88 70 66 • 66 60 60 56 50 50 50 5·, 4o 46 56 57 
wolforc foods - ·- - - -

tnco,r,o aho, all t•u:. and boncfit& r,49 551 f;]5 1.005 1.0,6 1,056 1.112 1.205 1.326 1.527 1,8n 2.123 2,5J" 3.048 b.9o4 1.4~i 

Quelle: Central Statistical Office of the U. K., 1976, Anhang II, Tabelle 1 ' s. 106. 
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Einkommens dieser Bezugseinheiten am gesamten Einkommen ander-
erseits. 11 Abgebildet wird also das Verhältnis zwischen zwei 
Summenreihen, die sich aus zwei prozentualen Verteilungen 
nach einem quantitativen Merkmal ergeben. Wenn in der graphi-
schen Darstellung auf der Abszisse die kumulierten Anteile 
an der Gesamtzahl der Bezugseinheiten und auf der Ordinate 
die kumulierten Anteile am Gesamteinkommen abgetragen werden, so 
ergäbe sich bei völliger Gleichverteilung der Einkommen als 
Lorenz"kurve" eine Gerade, nämlich die Winkelhalbierende: Die 
Anteile an der Gesamtzahl der Bezugseinheiten und am Gesamtein-
kommen würden stets übereinstimmen. Bei völlig ungleichmäßiger 
Verteilung - im freilich nur hypothetischen Extremfall, in dem 
einer Bezugseinheit das gesamte Einkommen zufiele - setzte sich 
die Lorenz"kurve" praktisch aus zwei Geraden zusammen: der Ab-
szisse und der Parallele zur Ordinate durch den Punkt, der 
100 v.H. beider Anteile kennzeichnet. Aus beidem folgt, daß eine 
Verteilung umso ungleichmäßiger ist, je weiter entfernt von der 
Gleichverteilungsgeraden ihre Lorenzkurve verläuft. 

Lorenzkurven für die Einkommen vor und nach Steuern (bzw. zuge-
rechneten Staatsa"usgaben) sind oftmals ermittelt worden.21 
Als Beispiel für diese Darstellungsform werden auf der folgen-
den Seite die für die BRD für das Jahr 1970 ermittelten Lorenz-
kurven für die Verteilung des Nettosozialprodukts zu Marktprei-
sen (NSPM), des NSPM abzüglich Steuern sowie des verfügbaren 
Einkommens der Haushalte wiedergegeben.3l Hierbei zeigt sich, 
daß die Lorenzkurve für das um die Steuern verminderte NSPM im 
unteren Einkommensbereich leicht unter derjenigen des NSPM liegt. 
In den oberen Einkommensschichten - vom Bereich der zwischen 
18.000 DM und 21.000 DM p.a. liegenden Einkommen ab - ist die 
Lage der beiden Kurven vertauscht. Die Lorenzkurve für das ver-
fügbare Einkommen liegt dagegen - vor allem infolge der Berück-
sichtigung der laufenden Ubertragungen - stets über derjenigen 
des NSPw 

1 ) Dieses nach seinem Urheber benannte statistische Maß ist von ihm selbst 
anhand der mittels der Daten der preußischen Einkcmrensteuerstatistik ge-
-wonnenen Einkantnensverteilungen ftlr die Jähre 1892 und 1901 veranschau-
licht~- Vgl. Lorenz, M. o., Methods of Measuring the concentration 
of Wealth, in: Journal of the American Statistical Association, Bd. 9, 
1905, S. 218. Zur Darstellung und Diskussion einiger matheratischer Eigen-
schaften von Lorenzkurven vgl. u.a. sagoroff, Slawtscho, Die Paretosche 
und die Lorenzsche kumulative Verteilungskurve der individuellen Einkan-
nen, in: Mitteilungsblatt für mathematische Statistik und ihre Anwendungs-
gebiete, 4. Jg., 1952, s. 151 ff., Schaich, Eberhard, IDrenzfunktion und 
Gini-Koeffizient in kritischer Betrachtung, in: Ja"hrbücher für National-
ökonanie und Statistik, Bd. 185, 1971, S. 193 ff., Piesch, Walter, IDrenz-
kurve und inverse Verteilungsfunktion, in: Jahrbücher für Nationalökonanie 
und Statistik, Bd. 185, 1971, S. 209 ff., Hansen, Gerd, S. 38 f., CcMell, 
F. A., Measuring Inequality, Oxford 1977, S. 22 ff., 34 ff. 

2) Diese Darstellungsweise wählen beispielsweise Jecht und Pechman/Okner. 
Vgl. Jecht, Horst, S. 163 ff., Pechman, Jose:i;n A.; Okner, Benjamin A., 
s. 7, 55 ff. 

3) Diese I.orenzkurven sind anhand der bei Heilmann wiedergegebenen Werte er-
rechnet worden. Zu den dem Schaubild zugrundeliegenden Werten vgl. Anhang, 
Anlage 5). 
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Lorenz"kurven" der Einkommensverteilung 

(BRD 1970) 

-.- Nettosozialprodukt zu Marktpreisen (NSPM) 

NSPM abzüglich Steuern 
---- Verfügbares Einkommen 

Quellen: Heilmann, Martin, s. 1o1, 111. 
Eigene Berechnungen. 
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Neben der Lorenzkurve werden im Rahmen der Verteilungstheorie 
und Statistik weitere Meßkonzepte diskutiert. 1) Eines davon, 
der sog. Gini-Koeffizient, wird bei Untersuchungen zur Steuer-
lastverteilung präferiert. 21 Der Gini-Koeffizient entspricht 
dem Quotienten aus der Fläche zwischen der Lorenzkurve und der 
Gleichverteilungsgeraden einerseits und der Gesamtfläche unter 
der Winkelhalbierenden andererseits. Sein Wertebereich liegt 
demnach zwischen O und 1; je niedrigere Werte er annimmt, desto 
gleichmäßiger ist die Verteilung. Gegenüber der Betrachtung der 
gesamten Lorenzkurve weist dieses Maß den Vorzug - und Nach-
teil - auf, mittels eines einzigen Wertes die gesamte Vertei-
lungssituation zu kennzeichnen. Der Gini-Koeffizient berück-
sichtigt alle Einkommen und kann insoweit als ein umfassendes 
Maß gelten. Allerdings bewirkt die Summierung, daß diese Meß-
ziffer an Anschaulichkeit, und u.u. auch an Eindeutigkeit ver-
liert. unterschiedliche Lorenzkurven - dies ist bei sich schnei-
denden Lorenzkurven der Fall - können durchaus denselben Gini-
Koeffizienten aufweisen.31 

Ob andere empirisch-statistische Maße - neben oder anstelle ei-
nes direkten Vergleichs der verschiedenen Einkommensverteilun-
gen bzw. der ihnen zugehörigen Lorenzkurven - zu einer Aufhel-
lung der zusammenhänge zwischen Steuern und Einkommensvertei-
lung beitragen könnten, bleibt offen. Eine Antwort auf diese 
Frage erforderte eingehende Untersuchungen. Diese müßten sich 
mit den formalen Eigenschaften und den impliziten Wertvorstel-
lungen dieser Maße, also den dahinter verborgenen politischen 
Konzeptionen sowie den Wechselbeziehungen zwischen diesen Be-
reichen auseinandersetzen.41 

1 ) Zur Darstellung und Kritik solcher Maße sowie der dabei ver-..endeten Kri -
terien vgl. außer der bereits auf S. 100, Fußnote 1) angegebenen Litera-
tur Yntena, Dwight D., Measures of the Inequality in the Personal Distri-
bution of Wealth or Incane, in: Journal of the J\merican Statistical Asso-
ciation, Bd. 28, 1933, s. 423 ff., Atkinson, A. B., on the Measurernent of 
Inequality, in: Journal of Econanic 'l'heory, Bd. 2, 1970, S. 244 ff., Sen, 
Arnartya, ökonanische llngleichheit, Frankfurt - New York 1975, S. 36 ff., 
Blürnle, Gerold, Zur t~ssung der personellen Einkcrmensverteilung, in: 
Sch~izerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, Bd. 112, 
1976, s. 47 ff., Pyatt, Graham, on the Interpretation and Disaggregation 
of Gini coefficients, in: 'l'he Econanic Journal, Bd. 86, 1976, s. 243 ff. 

2) Gini-Koeffizienten für die Verteilungen vor und nach Steuern berechnen 
beispielsweise Pechrran/Okner, Nicholson, Lagares calvo und Huang. Vgl. 
Pechllan, J. A.; Okner, B. A., S. 56, Nicholson, J. L., Redistribition •.. , 
s. 142 ff., s. 164 ff., Lagares calvo, Manuel, S. 132 ff., Huang, Yukon, 
s. 75. 

3) zu den allgemeinen Bedingungen hierfür vgl. etwa Schaich, Eberhard, 
s. 201 f. 

4) Ansatzpunkte in dieser Richtung lassen sich beispielsweise in einer Studie 
von Pen entdecken. Vgl. Pen, Jan, Das politische Element in unseren gra-
phischen Darstellungsweisen, in: Banbach, Gottfried; Frey, Bruno s.; 
Gahlen, Bernhard (Hrsg. ) , Neue Aspekte der Verteilungstheorie, Tübingen 
1974, s. 6 ff. 
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VI. INTERTEMPORALE ASPEKTE 

Da nicht nur die - am Einkommen gemessene - ökonomische Situa-
tion der Wirtschaftssubjekte zu einem bestimmten Zeitpunkt, son-
dern auch ihre Wandlung im Zeitablauf von Interesse ist, bleibt 
zu überlegen, ob und gegebenenfalls in welcher Weise hierbei 
ein Vergleich zwischen für verschiedene Jahre durchgeführte Un-
tersuchungen zur Steuerinzidenz weiterhelfen könnte. 

Daß sich die Schwierigkeiten vervielfältigen, wenn die Ergebnis-
se der - in einem Land - für unterschiedliche Zeitpunkte vorge-
nommenen Untersuchungen miteinander verglichen werden sollen, 
ist offensichtlich. Die Abgrenzungen der verwendeten Begriffe 
und die Zuordnu~gshypothesen können divergieren. Das statisti-
sche Material kann in veränderten Gruppierungen veröffentlicht 
oder von unterschiedlicher Genauigkeit sein. Allerdings bleibt 
zu bedenken, daß solche Änderungen teilweise auch Verbesserun-
gen - z.B. des statistischen Systems - darstellen können, die 
eine genauere Erfassung der ökonomischen Phänomene erlauben, 
oder möglicherweise geänderten Bedingungen Rechnung tragen. So 
mag sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten für einzelne Steuern 
auch eine andere Zuordnungshypothese anbieten. In diesen Fällen 
wäre es verfehlt, auf einer formalen Einheitlichkeit zu behar-
ren. Gleichwohl dürften aus solchen Änderungen resultierende 
Schwierigkeiten von hinlänglicher Bedeutung sein und bereits 
erklären, weshalb nur selten intertemporale Vergleiche ange-
stellt worden sind. 1) 

Sieht man einmal von dergleichen Hindernissen ab und unter-
stellt, daß sich hierfür in halbwegs zufriedenstellender Art 
und Weise eine Lösung finden ließe, so sind damit gleichwohl 
nicht alle Probleme ausgeräumt. Vielmehr sind Fragen von vermut-
lich weitaus gravierenderer Bedeutung zu untersuchen. Die Aus-
gestaltung des Steuersystems kann Wandlungen unterliegen. Die 
Anzahl der Wirtschaftssubjekte kann sich ändern, ·bedingt durch 
Geburt und Tod (natürliche Bevölkerungsbewegung) oder durch 
Wanderungen. Ein- und dasselbe Wirtschaftssubjekt kann sich zu 
verschiedenen Zeitpunkten in unterschiedlichen Einkommensschich-
ten befinden. Entsprechendes gilt für die anderen Strukturmerk-
male der Wirtschaftssubjekte wie Familienstand, (Art der) Er-
werbstätigkeit, Verbrauchsgewohnheiten und dergleichen mehr. 

1) Eine der wenigen Ausnahmen bilden z.B. die Analysen van Musgrave/ 
carroll/Cook/Frane und diejenigen des Central Statistical Office of 
the U.K., die das Amt in unregelmäßigen Abständen durchführt. Vgl. 
Musgrave, Richard A.; carroll, J. J.; Cook, L. D.; Frane, L., s. 46 ff., 
Central Statistical Office of the U.K., 1974, s. 38 f., Anhang IV, Ta-
bellen 3 und 4, S. 58 ff., dass., 1976, Anhang II, Tabelle 3, S. 111, 
dass., 1982, S. 104 ff., S. 118. 
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Ein bestimmtes Wirtschaftssubjekt kann sich in einer anderen 
Einkommensklasse als zum Ausgangszeitpunkt befinden (Mobilität 
zwischen den Schichten). Umgekehrt können sich auch in dersel-
ben Einkommensschicht andere Wirtschaftssubjekte als vorher be-
finden, und zwar bedingt durch Mobilität, natürliche Bevölke-
rungsbewegung und Wanderungen. Selbst bei gleicher Struktur des 
Steuersystems können aus diesen Gründen die Wirtschaftssubjekte 
im Zeitablauf in anderer Weise von Steuern tangiert werden (er-
ster Grenzfall). Umgekehrt können bei unveränderter Verteilung 
der Wirtschaftssubjekte auf die Einkommensklassen (gleiche An-
zahl; keine Mobilität) die Wirtschaftssubjekte - bei anderer 
Ausgestaltung des Steuersystems - auf im Zeitablauf unterschied-
liche Weise von Steuern getroffen werden (zweiter Grenzfall). 
Die außerordentlich große Problematik eines Zeitvergleichs er-
hellt daraus, daß sich in der Realität mit Sicherheit keiner 
der beiden Grenzfälle beobachten läßt; vielmehr sind sowohl Ein-
kommen und/oder andere Strukturmerkmale der Wirtschaftssubjekte 
als auch die Struktur des Steuersystems einem ständigen Wandel 
unterworfen. 

Angesichts dieser Tatsache bleibt zu fragen, was ein Vergleich 
der in der nachfolgenden Tabelle wiedergegebenen schichtenspe-
zifischen Steuerquoten aussagen kann. 

Schichtenspezifische Steuerquoten 
(USA 1962 und 1968) 

Einkommens- 1962 1968 schichten 

in 1000 $ p.a. in v.H. 

Unter 2,o 27,5 25,6 
2,o - 4,o 24,9 24,7 
4,o - 6,o 26,9 27,9 
6,o - 8,o 28,7 3o, 1 
8,o - 1o,o 28,6 29,9 

1o,o - 15,o 29,2 3o,9 
15,o - 25,o 31,o 31 , 1 
Uber 25,o 38,1 38,5 
Insgesamt 29,8 31,6 

Quellen: Herriot, Roger A.; Miller, Herman, p., 
Tax Changes . . . , s • 44. 
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Der Verlauf der beiden Reihen schichtenspezifischer Steuerquoten 
ist ungefähr u-förmig - wenn auch im einzelnen unterschiedlich. 
verborgen bleibt jedoch, welche Änderungen hinter diesen Resulta-
ten stecken. Selbst bei für verschiedene Zeiten ausgewiesenen iden-
tischen Kurven der Steuerbelastung würde sich diese Frage stellen. 
In diesem Falle könnte sich tatsächlich nichts verändert haben; 
es könnte sich aber auch um einander kompensierende Bewegun-
gen handeln. Beispielsweise kann auch bei einer zu beiden 
Zeitpunkten mit dem Einkommen zunehmenden Steuerbelastung eine 
für beide Zeitpunkte (nahezu) unveränderte Steuerquote ausge-
wiesen werden.il Entsprechende Entwicklungen aufgrund verän-
derter steuerlicher Regelungen und schließlich im Zusammen-
spiel mit Bevölkerungsbewegungen, insbesondere der Mobilität 
der Wirtschaftssubjekte, sind denkbar. 

Durch geänderte steuerliche Regelungen bedingte Wandlungen mö-
gen, sofern man sich dieses Faktors bewußt ist, in diesem Zu-
sammenhang noch als vergleichsweise unproblematisch gelten. 
Dies ließe sich deshalb vertreten, weil es bei Untersuchungen 
zur formalen Steuerinzidenz nicht um die Ermittlung der Wirkun-
gen steuerlicher Aktionsparameter geht, sondern das jeweilige 
Steueraufkommen einer Periode auf die Wirtschaftssubjekte ver-
teilt wird; ein Zeitvergleich kann somit keine Information über 
veränderte Wirkungen steuerlicher Aktionsparameter liefern. 

Selbst dann verbleiben noch durch Bevölkerungsbewegungen - und 
insbesondere Mobilität - bedingte Änderungen. Hierbei ist eine 
Entscheidung zwischen zwei verschiedenen Fragestellungen zu 
treffen. Bei der einen geht es darum, die Einkommenssituation 
(vor und nach Steuern) von Personen zu untersuchen; diese mögen 
im Zeitablauf unterschiedlichen Einkommensklassen angehören. 
Bei der zweiten geht es um die Änderung der Verteilung des Ein-
kommens (vor und nach Steuern), gleichgültig, ob sich in den je-
weiligen Schichten dieselben oder aber andere Personen befinden. 
Der erste Fall würde eine Art Kohortenanalyse erforderlich ma-
chen. Im zweiten Fall setzt der intertemporale Vergleich direkt 
an dem ökonomischen Merkmal an, das den beiden Untersuchungen 
zugrundeliegt. 

I~ diesem Zusammenhang bleibt zumindest zu fragen, ob es ange-
sichts der hinter den Ergebnissen möglicherweise stecken-
den Auswirkungen von Bevölkerungsbewegungen und veränderten 
steuerlichen Regelungen nicht sinnvoller wäre, von einem Zeit-
vergleich - zumindest globaler - Untersuchungen abzurücken und 
statt dessen Analysen für Teilaspekte zu erstellen. Beispiels-
weise könnten einzelne Steuern herausgegriffen und/oder unter-
sucht werden, inwieweit sich die personelle Zusammensetzung der 
jeweiligen Einkommensklassen im zeitlichen Verlauf verändert 

1) Herriot/Miller führen hierfür ein Beispiel an. Verglichen mit 1962 seien 
viele Haushalte in höhere Ei.nkcrcmensklassen aufgerückt. Es befinde sich 
nunrrehr ein größerer Anteil der Haushalte der obersten Schicht an deren 
unterem Ende. Dies drücke sich auch in einem verminderten Gesamteinkarr 
men dieser Schicht aus. Hieraus resultiere eine nur geringfügig - von 
38,1 v.H. auf 38,5 v.H. - gestiegene Steuerbelastung. Vgl. Herriot, 
Roger A.; Miller, Hennan P., Tax Oianges ... , s. 42. 
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hat. 11 Was den ersten Fall angeht, bei dem es um die Einkommens-
situation (vor bzw. nach Steuern) von Personen geht, so können 
hierbei globale Untersuchungen nicht weiterhelfen. Vielmehr 
sind hierfür, da eine Zuordnung von "Lebenssteuern" und -ein-
kommen als wenig sinnvoll erscheint, spezielle Studien erforder-
lich, die das Einkommen (vor bzw. nach Steuern) für bestimmte 
Personen(gruppen) im Zeitablauf in einer Art Kohortenanalyse be-
leuchten. Solche Studien würden - als Ergänzung zu globalen Un-
tersuchungen zur Steuerlastverteilung - wertvolle Hilfe lei-
sten.2l 

1) Die Mobilität der Wirtschaftssubjekte ließe sich dabei beispielS\\'eise mit-
tels einer Matrix darstellen, in der der Prozentsatz derjenigen Personen 
angegeben wird, die sich zum späteren Zeitpunkt in einer bestimnten Ein-
karrnensk.lasse befinden, zum früheren jedoch einer anderen angehörten. Bei 
relativ geringer Mobilität werden dann in der Nähe der Diagonalen besonders 
hohe Quoten ausgewiesen. 

2) Es käne hierbei darauf an, untersuchungen über zeitliche Aspekte der Ver-
teilung der Einkcmren (bzw. Löhne), von denen nachstehend einige als Bei-
spiele angeführt seien, in dieser Richtung auszubauen. Vgl. David, Martin; 
Miller, Roger, A Naive History of Individual Incares in Wisconsin 1947 -
1959, in: The Review of Incare and Wealth, Series 16, 1970, s. 79 ff., 
David, Martin, Lifetime InClO!l'e Variability and InClO!l'e Profiles, in: Pro-
ceedings of the Annual ~ting of the Arrerican Statistical Association, 
1971, S. 285 ff., Taul:Jrian, Paul J., Sources of Inequality in Earnings, 
Amsterdam - Oxford - New York 1975, S. 119 ff., Shorrocks, A. F., Incare 
Mobility and the Markov Assunption, in: 'lhe F.concrnic Journal, Band 86, 
1976, S. 566 ff., Hart, P. E., 'lhe Dynamics of Earnings, in: The Econanic 
Journal, Band 86, 1976, S. 551 ff., ders., The ~ative Statics and 
Dynamics of Incare Distributions, in: The Journal of the Royal Statisti-
cal Society, SeriesA (General), Band 139, Teil 1, 1976, s. 108 ff., 
Hartog, Joop, Age-Incare Profiles, Incare Distribution and Transition 
Proportions, in: Journal of Econanic Theory, Band 13, 1976, S. 448 ff. 



107 

VII. ZUSAMMENFASSUNG 

Untersuchungen zur Steuerinzidenz wollen Verteilungsaspekte 
einzelner Steuern oder des gesamten Steuersystems einer Volks-
wirtschaft quantifizieren und so von einem bestimmten Blick-
winkel aus einen Ausschnitt aus Themenkomplexen wie "Wohl-
fahrt" und Verteilungsgerechtigkeit erhellen. Gedacht sind 
sie als eine Art Bestandsaufnahme, die den Ausgangspunkt für 
steuerpolitische Aktivitäten des Gesetzgebers bilden kann. 
Angesichts der politischen Brisanz der Fragestellung über die 
Verteilung der Steuerlasten auf Gruppen von Wirtschaftssub-
jekten erstaunt es nicht, daß oftmals versucht worden ist, die 
Steuerlastverteilung empirisch zu ermitteln; insbesondere in 
der Zeit nach dem 2. Weltkrieg hat die Anzahl solcher Unter-
suchungen zugenommen, was sich schon allein aus dem Tatbestand 
der im großen und ganzen hohen bzw. steigenden Steuerbela-
stung erklären läßt, die eine eingehende Beleuchtung von Ver-
teilungsaspekten besonders dringlich erscheinen läßt. 

Die Hindernisse, die sich Analysen zur Steuerinzidenz in den 
Weg stellen, sind vielfältiger Art: Fragen theoretischer Na-
tur sind zu klären und die entsprechenden statistischen Ma-
terialien zu gewinnen. Daß die nach dem 2. Weltkrieg unternom-
menen Untersuchungen zur Steuerlastverteilung aus den inzwi-
schen vorliegenden umfangreichen statistischen Unterlagen 
Nutzen gezogen haben, dürfte wohl kaum zu bestreiten sein. 
Gleichwohl bleibt auch, was den Ausweis erforderlicher Daten 
angeht, noch einiges zu wünschen übrig. Gleiches gilt für die 
statistischen Verfahren, bei denen sich gewisse Verbesserun-
gen realisieren ließen, wie sie etwa im Zusammenhang mit den 
Problemen der Abschätzung von nicht oder zu niedrig erfaßten 
Einkommensbestandteilen und der sog. "bracket jumpers" ge-
schildert worden sind. Unbeschadet solcher denkbarer Mo.difi-
kationen können jedoch die statistischen Schwierigkeiten, 
wenn auch nicht als völlig beseitigt, so doch als von ver-
gleichsweise geringerer Bedeutung angesehen werden. 

Dies trifft insbesondere dann zu, wenn man sich dagegen die 
eingangs mit "measurement without theory" gekennzeichneten 
Probleme vor Augen hält. Die theoretischen Begründungen der 
Untersuchungen, Uberlegungen zu der Frage, was denn mit ihrer 
Hilfe eigentlich gemessen werden solle, lassen oftmals zu 
wünschen übrig. Angesichts der vielen und komplexen, bei den 
einzelnen Studien dann faktisch getroffenen "Entscheidungen", 
die sich in ihren Auswirkungen auf das ausgewiesene Resultat 
wechselseitig verstärken, abschwächen oder (über)kompensie-
ren können, ist die Richtung all solcher Unschärfen nicht 
auszumachen, so daß es weitgehend im Dunkeln bleibt, was die 
quantitativen Analysen überhaupt noch belegen. Eine Diskus-
sion der anstehenden theoretischen Probleme erscheint somit 
als äußerst dringlich. 
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Dies beginnt bereits mit Uberlegungen zu der Frage, weshalb 
dem Einkommen im Rahmen von Untersuchungen zur Steuerinzidenz 
- zumindest als primärem Merkmal - zentrale Bedeutung zukommt. 
Von pragmatischen Erwägungen abgesehen, aufgrund derer die Er-
mittlung des Einkommens als weniger schwierig erscheint als 
eine Messung des "Nutzens", könnte jedoch dem Einkommen als 
einem von mehreren Indikatoren der ökonomischen "Wohlfahrt" 
der Wirtschaftssubjekte eine selbständige Bedeutung zugemessen 
werden. Es stellt einen der Parameter dar, die den ökonomischen 
Entscheidungsspielraum eines Wirtschaftssubjektes abstecken. 
Gemessen wird, über welche ökonomische Mittel ein Wirtschafts-
subjekt während eines bestimmten Zeitraums zusätzlich, d.h. 
verglichen mit der Vorperiode, verfügen kann. 

Mit der Definition des Einkommens ist dann im einzelnen zu kon-
kretisieren, welche Aspekte der ökonomischen Situation der Wirt-
schaftssubjekte als bedeutsam angesehen werden sollen. Gleich-
zeitig hat die Entscheidung für ein bestimmtes Einkommenskon-
zept Konsequenzen für die ausgewiesene Verteilung. Einige der 
in diesem Zusammenhang anstehenden Fragen sind anhand von Bei-
spielen dargelegt worden. Dabei ist den Problemen der Behand-
lung von Sachbezügen, Wertsteigerungen und -minderungen sowie 
von öffentlichen Leistungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
worden. Eine allgemeingültige Lösung läßt sich indessen für 
diese Probleme nicht finden, ist die adäquate Definition des 
Einkommens doch eine Frage des jeweiligen s~eziellen Unter-
suchungszwecks. 

Eine vergleichsweise einfachere Frage wird angeschnitten, wenn 
es um die Abgrenzung der Steuern geht. Beispielsweise entfal-
len mit dem Bewertungsproblem zusammenhängende Schwierigkei-
ten, da die Steuern bereits monetäre Aggregate darstellen. Es 
bietet sich im wesentlichen an, die statistischen Konventio-
nen zum Ausgangspunkt der Untersuchung zu nehmen. Gegebenen-
falls könnten verschiedene Teilaggregate - z.B. Sozialversiche-
rungsbeiträge und Zölle - gesondert ausgewiesen werden, um 
unterschiedlichen Abgrenzungen des Steuerbegriffs Rechnung 
zu tragen. 

Die Variablen der Untersuchung - Einkommen, Steuern und zur 
Zuordnung der Steuern benötigte ökonomische Reihen - sollten 
sich auf denselben Zeitraum beziehen. Hierbei bietet sich eine 
nicht allzu lang bemessene Periode an. Eine Zuordnunq bei-
spielsweise von Lebenseinkommen und -steuern erscheint wenig 
sinnvoll, da bei solch langen Zeiträumen die zeitliche Ver-
teilung der beiden Variablen in vielfältiger Weise di-
vergiert. Die übliche Eingrenzung auf ein Jahr basiert 
freilich lediglich auf einer statistischen Konvention. 

Bei Uberlegungen zur relevanten Bezugseinheit geht es darum, 
dasjenige Wirtschaftssubjekt zu bestimmen, dessen ökonomische 
Position mit dem Einkommen gemessen werden soll und dem dann 
die Steuern - u.U. über Zwischengrößen - zuzuordnen sind. Ob 
die Entscheidung dabei zugunsten eines Individual- oder aber 
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eines Haushaltskonzepts, und gegebenenfalls welches, gefällt 
wird, hängt davon ab, für wie bedeutsam die Bindungen inner-
halb des Haushalts angesehen werden. Gelten sie als relativ 
stark, so spricht alles für den Haushalt als relevante Bezugs-
einheit; es ist dann zu überlegen, welche Personen im einzel-
nen als zu diesem gehörend gelten sollen. Im anderen Falle er-
scheint die Ermittlung des Individualeinkommens plausibler. 

Da nicht nur Haushalte, sondern auch andere Kollektive wie etwa 
Unternehmen und Staat ökonomische Entscheidungen treffen, sind 
auch diese als Verteilungsträger denkbar. Es ist zu überlegen, 
wie diese Kollektive in Untersuchungen zur Steuerinzidenz 
behandelt werden sollen, und zwar unabhängig davon, wie die 
Entscheidung für die Bezugseinheit ausgefallen ist. Beispiels-
weise können die einbehaltenen Gewinne der Unternehmen mit ei-
gener Rechtspersönlichkeit den Eigentümern dieser Unternehmen 
zugerechnet werden, sofern von der ökonomischen Unselbständig-
keit der Kapitalgesellschaften ausgegangen wird. Im Gegensatz 
hierzu bleiben jedoch die unausgeschütteten Gewinne dann aus 
der Analyse ausgeklammert, wenn der Körperschaft auch ökonomi-
sche Selbständigkeit zuerkannt wird. Dagegen dürften Uberlegun-
gen grundsätzlicher Art dazu führen, die Einkommen des Staates 
aus wirtschaftlicher Tätigkeit nicht den Wirtschaftssubjekten 
eines Landes zuzurechnen. Gelegentlich mögen auch die stati-
stischen Materialien die eine oder andere Abgrenzung nahele-
gen. Dies dürfte beispielsweise im Zusammenhang mit Kollekti-
ven wie etwa der Anstaltsbevölkerung und der Organisationen 
ohne Erwerbscharakter zutreffen. 

Soweit irgendwelche Größen bei der Untersuchung unberück-
sichtigt bleiben, muß man sich vergegenwärtigen, daß 
aie Analyse damit nur einen Ausschnitt aus dem Wirtschafts-
geschehen vermittelt. Gleichwohl kann auf diese Weise ein aus-
sagekräftigeres Ergebnis gewonnen werden, als wenn alle Phä-
nomene - und seien sie noch so heterogen - mittels "irgend-
welcher" Kriterien auf die Wirtschaftssubjekte radiziert wür-
den. Zudem können solche Tatbestände, die bei der Untersuchung 
außer acht gelassen worden sind, ergänzend mitgeteilt werden. 
Soweit dies monetäre Aggregate betrifft, könnte beispielsweise 
in Form einer Matrix einerseits zwischen zugerechneten und 
nicht zugerechneten Größen differenziert und andererseits 
nach verschiedenen Kollektiven wie Haushalten, Unternehmen 
und Staat unterteilt werden. 

Was die Berücksichtigung zusätzlicher Merkmale neben dem Ein-
kommen angeht, so empfiehlt sich zunächst eine mehrdimensio-
nale Unterteilung, d.h. soweit dabei die Untersuchung noch 
übersichtlich bleibt. Allerdings sind einem solchen Verfahren 
außerdem noch dadurch Grenzen gesetzt, daß entsprechend unter-
gliederte Daten kaum bzw. nur mit einem geringen Repräsenta-
tionsgrad zu erhalten sind. Somit verbleiben zwei - zunächst 
gegensätzliche - Verfahren. Das eine besteht darin, im Aus-
gangspunkt alle Bezugseinheiten einer Einkommensschicht in 
die Analyse einzubeziehen und danach Ansätze zur Disaggrega-
tion zu versuchen. Beim anderen wird zunächst eine als "cha-
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rakteristisch" angesehene Bezugseinheit bestimmt; späterhin 
werden dann weitere Bezugseinheiten hinzugenommen. Welcher 
der beiden Ansatzpunkte letztlich vorzuziehen ist, läßt sich 
jedoch nicht allgemeingültig entscheiden. Da beim ersten 
Verfahren alle Einheiten berücksichtigt werden, läßt sich 
hierfür der Vorzug einer gewissen Vollständigkeit verbuchen. 
Als nachteilig kann dabei jedoch u. u. die Zusammenfassung 
von stark unterschiedlichen Situationen zu wenig aussagekräf-
tigen Durchschnitten vermerkt werden. Für das andere Verfah-
ren können die hierzu entgegengesetzten Vor- und Nachteile 
ins Feld geführt werden: Die für bestimmte Einheiten relevan-
te Lage kann u.U. eingehender geschildert werden; dies ge-
schieht jedoch auf Kosten fehlender Informationen über an-
dere - und möglicherweise wichtigere - Typen von Bezugsein-
heiten und unter der Gefahr, unwesentliche Details zu erfas-
sen. Welches der beiden Verfahren das überlegene ist, oder 
wie sich ein Weg finden läßt, der die jeweiligen, mit ihnen ver-
bundenen Nachteile meidet, bleibt somit offen. Künftige Un-
tersuchungen könnten möglicherweise zu einer Klärung beitra-
gen. 

Besonders große Bedeutung im Hinblick auf die Aussagefähig-
keit von Untersuchungen zur Steuerinzidenz kommt der Zuord-
nung der Steuern auf die nach der Höhe ihres Einkommens ge-
schichteten Wirtschaftssubjekte zu. Sie wird in der Regel 
mit dem Hinweis auf Theorien zur materiellen Steuerinzidenz 
begründet. Da jedoch häufig ein breites Spektrum von Zuord-
nungshypothesen mit diesen Theorien vereinbar ist, verwenden 
einige Verfasser mehrere alternative Hypothesen. Dadurch wird 
jedoch lediglich erreicht, daß das Problem der Begründung der 
Zuordnung auf die nächste Ebene verschoben wird, indem nun-
mehr zwischen den verschiedenen Alternativen eine Entscheidung 
getroffen werden muß. 

Jedoch steht auch die Begründung der Zuordnung mittels Theo-
rien zur materiellen Steuerinzidenz auf tönernen Füßen. In 
Untersuchungen zur Steuerlastverteilung wird - in Uberein-
stimmung mit dem Konzept der formalen Steuerinzidenz - das 
Steueraufkommen eines Jahres in einer ex post-Analyse den 
Bezugseinheiten zugeordnet. Bei Theorien der materiellen Steu-
erinzidenz werden demgegenüber die Auswirkungen einer Ände-
rung steuerlicher Aktionsparameter im zeitlichen Verlauf un-
tersucht. Nicht eine Wirkungsanalyse, sondern die Schaffung 
eines statistisch-empirischen Zusammenhanges zwischen Steuern 
und Einkommensverteilung wird dagegen mit dem Konzept der for-
malen Steuerinzidenz bezweckt. 

Um die hinsichtlich Fragestellung und Methode divergierenden 
Konzepte miteinander in Einklang zu bringen und Theorien der 
materiellen Steuerinzidenz zur Begründung der Zuordnung bei 
Untersuchungen zur Steuerlastverteilung heranziehen zu können, 
nehmen die meisten Autoren eine Umdeutung vor. Das Steuerauf-
kommen der Untersuchungsperiode wird im Sinne einer Änderung 
bei Einführung bzw. Abschaffung des gesamten Budgets oder aber 
einer Änderung des gesamten Steuersystems interpretiert. Doch 
handelt es sich bei diesen Alternativen um politisch völlig 
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unrealistische Referenzsituationen, für die zudem die ihnen 
entsprechenden Verteilungssituationen empirisch nicht zu er-
mitteln sind. Hinzu kommt, daß die postulierten Zuordnungs-
hypothesen oftmals auch in sich nicht stimmig sind; beispiels-
weise liegen ihnen zum Teil auch unterschiedliche Zeithorizonte 
zugrunde. 

Es verbleiben mehrere Auswege aus diesem Dilemma. Der eine be-
steht darin, für Bereiche von politisch relevantem Ausmaß den 
zusammenhängen zwischen Steuern und Einkommensverteilung nach-
zuspüren. Für größere Komplexe könnte u. U. eine Zuordnung 
versucht werden, die die Situation unmittelbar nach einer - un-
erwarteten - Änderung der entsprechenden steuerlichen Regelung 
wiedergäbe; es würde dann aus einem Mosaik denkbarer Einzel-
entscheidungen ein Gesamtbild abzuleiten versucht. Vor allem 
aber erscheint es vielversprechend, eine Art disaggregierter 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung für Steuern und Einkom-
mensverteilung in Angriff zu nehmen, bei der dann die kreis-
laufmäßigen Verflechtungen zwischen Staat und privaten Wirt-
schaftssubjekten ausgewiesen werden. Demzufolge ist zu überle-
gen, welche privaten Wirtschaftssubjekte den einen Pol im Kreis-
laufschema bilden sollen. Als Ausgangspunkt empfiehlt es sich 
dabei, den Steuerschuldnern die entsprechende Steuer zuzuord-
nen. Jedoch könnten im einzelnen Argumente für eine Abweichung 
von diesem Konzept durchdacht werden, wie dies anhand der So-
zialversicherungsbeiträge ausgeführt wurde. Stets ist dabei 
jedoch zu beachten, daß es sich um Kreislaufverflechtungen von 
vergleichsweise geringem Zeitbedarf, gemessen in kalendarischer 
Zeit, handelt. Obgleich sich hierbei ein Unschärfebereich ergibt, 
so ist dieser doch kleiner als dies für das Spektrum der im 
Sinne der materiellen Theorien zur Steuerinzidenz möglichen 
Zuordnungen zutrifft. Er wäre außerdem durch Untersuchungen, 
die sich mit zeitlich relativ eng umgrenzten Verflechtungen 
befassen, noch weiter zu reduzieren. 

Die Verteilung der Steuerlasten wird in der Regel dargestellt, 
indem die einer Einkommensklasse zugeordneten Steuern auf das 
Einkommen bezogen werden, also schichtenspezifische Steuerquo-
ten gebildet werden. Ein Einkommen vor oder nach Steuer~ - ~der 
aber ein zwischen diesen Anfangs- und Endstufen des Red1str1bu-
tionsprozesses liegendes - kann hierbei gewählt werden, da die 
verschiedenen Stufen des Redistributionsprozesses keine zeit-
liche Aufeinanderfolge implizieren, sondern lediglich rein 
rechnerisch ermittelt werden. Aus diesem Grund, und da es 
nicht um die Untersuchung steuerlicher Verteilungswirkungen 
geht, besteht keinerlei Notwendigkeit, alle Staats~usgaben 
zu berücksichtigen und u.U. im Widersprucllzu den im Zusammen-
hang mit der Abgrenzung des Einkommens angestellten Uberlegun-
gen zu verfahren. Es können durchaus Nettoentzugsquoten belas-
sen werden. 

zugunsten welches Einkommens dann die endgültige Entscheidung 
gefällt wird, hängt vom Untersuchungsziel ab. Bei ~inem Ei~-
kommen vor Steuern wird dabei eine echte Quote gebildet; mit 
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einem Einkommen nach Steuern wird eine der für die Entschei-
dungen der Wirtschaftssubjekte relevante Größe der Untersuchung 
zugrundegelegt. 

Falls ein Einkommen vor Steuern ermittelt wird, so muß auf die 
Einkommensverteilung vor Steuern zurückgerechnet werden. Dies 
erfolgt im Einklang mit den gewählten Zuordnungshypothesen. 
Bei dem Verbrauch zugeordneten Steuern ist den Verbrauchern 
kein Einkommensäquivalent hinzuzurechnen, wie dies bei eini-
gen Untersuchungen geschieht. Falls diese Zuordnung sachad-
äquat ist, enthält das verfügbare Nominaleinkommen bereits 
die Preisänderungen. Ob sie dies ist, dies ist bei der Begrün-
dung der Zuordnungshypothesen zu bedenken. 

Auch mittels anderer Verteilungsmaße als schichtenspezifischer 
Steuerquoten werden die Ergebnisse von Untersuchungen zur Steuer-
inzidenz dargestellt. Beispielsweise lassen sich die Einkommens-
verteilungen vor und nach Steuerabzug (bzw, mit weiteren Zwi-
schenschritten) direkt miteinander vergleichen. Außerdem können 
die entsprechenden Lorenzkurven ermittelt werden. Dies hat den 
Vorzug, die unmittelbar interessierende Frage nach der ökono-
mischen Situation der Wirtschaftssubjekte in direkter Weise 
wiederzugeben. Die Vor- und Nachteile weiterer Verteilungs-
maße im Rahmen von Untersuchungen zur Steuerlastverteilung ab-
zuwägen, wie beispielsweise des Gini-Koeffizienten oder anderer 
in der Literatur über mathematische Statistik und Verteilunqs-
theorie diskutierter Maßstäbe, dies bedürfte eingehender Unter-
suchungen, die sich vor allem mit den formalen Eigenschaften 
dieser Maße einerseits und den mit ihnen verknüpften politi-
schen Wertvorstellungen andererseits befassen müßten. 

Zwar ist es von Interesse, nicht nur die am Einkommen gemesse-
ne ökonomische Situation der Wirtschaftssubjekte zu einem be-
stimmten Zeitpunkt zu untersuchen, sondern auch ihre Wandlun-
gen im Zeitablauf zu verfolgen; jedoch bietet hierfür ein Ver-
gleich zwischen für verschiedene Jahre durchgeführte Unter-
suchungen wenig Aufschluß. Dies liegt daran, daß nicht auszu-
machen ist, welche Faktoren Änderungen der Situation im zeit-
lich späteren Jahr bewirkt haben. Das Steuersystem kann Wand-
lungen unterliegen. Bevölkerungsbewegungen (Geburt, Tod, Wande-
rungen, Mobilität zwischen den Einkommensschichten) bewirken 
divergierende personelle Zusammensetzungen der verschiedenen 
Einkommensklassen. Es ist zu überlegen, ob das Schwergewicht 
auf einen Vergleich zwischen den Einkommenssituationen von 
Personen gelegt oder aber, ob das ökonomische Merkmal betont 
werden soll und insoweit eine unterschiedliche personelle Zu-
sammensetzung auf geringeres Interesse stößt. Es dürfte sich 
jedoch in jedem Fall empfehlen, ergänzend Untersuchungen über 
Teilaspekte durchzuführen, die z.B. das Einkommen vor bzw. nach 
Steuern für bestimmte Personen(gruppen) näher beleuchteten. 
Solche Studien könnten auf Analysen aufbauen, die sich mit 
zeitlichen Aspekten des Einkommens bzw. einzelner Einkommens-
bestandteile auseinandersetzen. 
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Die Ausführungen dieser Studie haben sicherlich auf viel-
fältige Art und Weise verdeutlicht, daß Untersuchungen zur 
Steuerinzidenz in vieler Hinsicht verbessert werden könn-
ten, so daß an dieser Stelle der Forderung, daß sie es auch 
sollten und der Hoffnung, daß sie es künftig auch werden, 
Ausdruck verliehen werden kann. Ein Plädoyer für die Verbesse-
rung von Länderstudien zur Steuerinzidenz ist insbesondere an-
gesichts der gravierenden methodologischen Schwächen der bis-
herigen Untersuchungen dringlich. Was diese anbelangt, so kann 
nur davor gewarnt werden, ihnen einen allzu hohen empirischen 
Aussagegehalt zuzumessen: Uber die Verteilungswirkungen ei-
nes Steuersystems erteilen sie jedenfalls keine Auskunft. 
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Deutschl.anl, Tübingen 1959. 
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theorique et analyse quantitative, 'lhese de l'Uni-
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Budget de l 'etat et redistribution des revenus, in: 
Revue econanique, 13d. 26, 1975, s. 1 ff. 

I.es revenus des Fr~is, Documents du CERC, 
Nr. 37/38, Paris 1977. 

Redistribution of Incane in the United Kingdan 1959, 
1957 and 1953, in: Clark, Colin; Stuvel, Geer (Hrsg.): 
Incane Redistribution and the Statistical FCAJl'm-
tions of El:xn::mi.c Policy, Incx:me and Healt.li, 
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- Central Statistical 'llle incidence of taxes and social sexvioe benefits 
Office of the U.K. in 1968, in: El:xn::mi.c Trends, No. 196, Februar 1970, 

s. 16 ff. 

- dass. 'lhe i.ncidence of taxes and social sexvice benefits 
in 1972, in: Econanic Trends, November 1973, s. 6 ff. 
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- Goffman, Irving J. 
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Effects of taxes and benefits an household incare 
1974, in: F.cananic Trends, Februar 1976, S. 78 ff. 

'lhe effects of taxes and benefits oo household 
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The effects of taxes and benefits on household 
inocme, 1980, in: F.conanic Trends, Januar 1982, 
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Incidence of Taxation in canaaa, in: Public Finance, 
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The Incidence of Taxes and Public EKpenditures in 
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on Taxation, Nr. 2, Ottawa 1964. 

Ißl)act of Tax, Transfer and EKpenditure Policies 
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I.a. distribucion de la carga tributaria: Aspectos 
cuantitativos generales, in: centro de Estudios 
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El reparto de 1a carga fiscal (I), Madrid 1975, 
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Macraretrica, S.A., Distribucion de 1a recaudacion triliutaria por niveles 
de renta, die der Verf. nicht zugänglich war, mitgeteilt urrl diskutiert. 
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Zuordnungshypothesen fUr einige Steuern lt. verschiedenen Untersuchungen 

(ohne Berücksichtigung statistisch bedingter Hilfsgrößen) 

EINKOMMENSTEUER 

Roskarnp 1 ) Zeitel llake 1 ) Pechrnan/Okner 

80\: Einkommensbez. Einkorn- 1) Einkommensbezieher Einkommensbe-

8\: Kapitaleink. mensbe- 2) 80\: Eink. priv. llhe. zieher 

81: Konsum zieher 2ol: Kapitalvermögen (Per-

H: Löhne sonengesellschaften) 

J) Bol: Eink. priv. llhe. 

121: Konsum 

81: Kapitalvermögen 

4) 60%: Eink. priv. Uhe. 

24%: Konsum 

16%: Kapitalvermögen 

l)Die aufgeführten Zuordnungskriterien gelten fllr die veranlagte Einkommensteuer. 

Anla7e 2 

11usgrave/Case/Leonard 

Einkommensbezieher 

Die Lohnsteuer wird von 
allen Autoren den Einkommensbeziehern zugeordnet. Die Kapitalertraqsteuer wird von Hake dem Kapitalver-
mögen entsprechend verteilt. 

"' 



~ Zuordnungshypothesen 

KÖRPERSCHAFT STEUER 

Roskamp llake 

1) Dividenden 

2) 1341 Konsum 

3) lool Konsum 

4) 4ol Divid. 
60\ Konsum 

5) 2o\ Divid. 
Sol Konsum 

4ol Kapi-
tal-
ein-
kilnf-
te 

4ol Konsum 
2ol Löhne 

Heilrnan Bobe 

1 ) Konsum 

Sol Dividenden 2) Sol Divid. 
Sol Konsum Sol Konsum 

Goffman Gilles-
pie 

1) Dividenden 

2) Konsum 

3)66,{IDivid. 
33,31Konsum 

4)Sol Divid. 
So\ Konsum 

55\ Divid. 
30% Konsum 
15\ Ll>hne 

(Anlage 2) 

Franzen/ 
Ll.'vgren/ 
Rosenberg 

!)Dividenden 

"' "' 



~ Zuordnungshypothesen •.• 

KÖRPERSCHAFTSTEUER (Fortsetzung) 

Lagares Musgrave/ Dishop 
Calvo Carroll/ 

Cook/Frane 

1) Dividenden 1) Dividenden 

2) Konsum 2) Konsum 

3)5ol Divid. 5o\ Dividenden 
501 Konsum 5o\ Konsum 

3) 54,~I Divid. 
33,31 Konsum 
12, 5\ Löhne 

llerriot/ 
Miller 

66,~IDividenden 
33, )\Konsum 

Pechman/ 
Okner 

1) Dividenden 

2)Kapitaleinkilnfte 

3)50\ Dividenden 
5o\ Kapitaleink. 

4)50\ Kapitaleink. 
5ol Konsum 

5)5ol Dividenden 
25\ Konsum 
251 Löhne 

(/\nlage 2) 

Musgrave/Case/ 
Leonard 

1) Dividenden 

2)Kapitaleinkilnfte 

3) Konsum 

4) 66,6\Dividenden 
3 3, 31 Konsum 

5) 5o\ Kapitaleink. 
5o\ Konsum 

6) So\ ·Kapi taleink. 
251 Konsum 
251 Löhne 

"' w 



noch: Zuordnungshypothesen 

PROPERTY TAX/GRUNDSTEUER 

Roskarnp Zettel llake 

Grundsteuer 2!:!:!!}2: Grundsteuer 

:!H:!:!~!: 

GStA: So\ Grundbe- Grundbe- 1 ) Grundbesitzer 
sitzer sitzer 2) 2§!:~l Sol Grundbesitzer So\ Konsum 

GStll: So% Grundbes. Sol Nahrungsmit-
So\ Mietausg. telausgaben 

2§!:~l So% Grundbesitzer 

So% Mietausgaben 

1) u Unternehmensbereich 

2) PE Private Haushalte, Eigennutzung 

)) l'M Private Haushalte, Vermietung 

--

Pechrnan/ 
Okner 

ErOEerty_tax_on_land 

1) Grundbesitzer 

2) KapitaleinkUnfte 

Ero11erty_tax_on_i~-
l)rovements 
1 ) Kapitaleinkünfte 

2) Mietausgaben 

3) So%: Kapitaleink. 

So% : llietausqaben 

(Anlage 2) 

Musgrave/Case/ 
Leonard 

E!:211~!::!:Y-!:i!~ 

1 ) Ul): KapitaleinkUnfte 

PE2l: Grundbesitzer 

PM]): Mietausgaben 

2) KapitaleinkUnfte 

3) U: Kapitaleinkünfte 

PE: Grundbesitzer 

PM: Kapitaleinkünfte 

4) U: Konsum 

PE: Grundbesitzer 

PM: Mietausgaben 

5) U: So%: Konsum 

50%: Kapitaleink. 

PE: Grundbesitzer 

PM: 11ietausqaben 

N 

""' 



(Anlage 2) 

~ Zuordnun9shypothesen .•• 

SOZIALVERSICIIERUNGSBEITRÄGE 

Zeitel Central Statistical PechmanA:ikner Musqrave/Case/ llerr iot/1111 ler 

Office of the U,K. Leonard 

Arbeitnehmerbeiträge: 

Löhne Löhne Löhne Löhne Löhne 

Arbeit9eberbeiträ9e: 

1 )Löhne bis 1968: Löhne 1 l Löhne 1 ) Löhne So%: Löhne 

2)Konaum ab 1969: Konsum 2) So\ Löhne 2) Konsum So%: Konsum 
Sol Konsum 

()lcllen: ~. Karl W., 'nie Distribution ... , S. 27 ff., Zeitel, G:emard, S. 113 ff., 124 ff., 133, Hake, Wilfried, 
--- s. 160 ff., 169 f., 174, Heilmann, Martin, s. 46 f., 67 f., 70, Bctie, Bernard, Affectatioo ••• , s. 303, 

Central Statistical Office of the U.K., 1974, S. 43 f., dass., 1982, S. 110, Goffman, Irving J., S. 59, 
Gillespie, W. IIWin, S. 39 f,, Franzel, '1l1anas; I.övgren, Kerstin; losenberg, Imia, S. 37, Valle sänchez, 
Victorio, s. 28, Lagares Calvo, s. 141, ~rave, R.A.; carron, J. J.; Co:»<, L.D.; Frane, L., S. 16, 
Bishop, G. A., 'nie Tax Burden ... , S. 48, Herriot, Roger A.; Miller, Heman P., 'nie Taxes We Pay, S. 39, 
Pechman, Josefh A.; Clcner, Benjamin A., S. 38, "'-1sgrave, R. A.; Case, Karl E.; Leonard, Herman, S. 261 f. 

N 
V1 



Gruppierung einiger Zuordnungshypothesen bei Musgrave/Case/Leonard und Pechman/Okner Anlage 3 

Musgrave/Case/Leonard Pechman/Okner 

1Yfi:;_ lpro-1 re- l"bench- 111ettbe- ~ I (Wettbewerb) II III 
sen gres- gres- mark" werb a b I c a b a b I c 

sive sive trrogr.) (regr.) 
Steu-

ern 

Körper- 01- Kon- Sol:Kon- Kapital- K pi- 50%:Divi- Divi en- 50%:Divi- 50%:Kapi- 50%:D!vi• 

schaft- vi- sum sum einkilnf- t 1- denden de denden taleink. denden 

steuer den- 50%:Kapi- te e n- 50%:Kapi- 5%:Konsum 50%:Kon- Sol:Kapi-

den taleink. kU fte taleink. 5%:Löhne sum taleink. 

"proper- 1 Ka- u1l :Kon- U:50%:Kon- Kapital- !~n~ 
ty tax" pi- 2lsum 

PE . 
tal- Grundbe-

siHer eink. PM : 

Sozial-
vers.bei-
träge 
a)Arbeit-

Mietaus-
gaben 

sum 
Sol:Kapi-
taleink. 
PE:Grund-
besitzer 
PM:Miet-
ausgaben 

nehmerantJ L ö ~ n e Ljöhne 

b) Arbeit!. jLöhne 
geberant. 

Kortsum 

ein- ''"1 Kap1<•>•>0-bes. k nfte kilnfte 

imrr veme ts: 

Kapi alei kilnfte 

L ö h nie 1 
L ö l n e 

L l h n e 
L · h' n e 1 

a t e e r p f i c h t 

M i le t a I u s g a b 1e n 

g e 

50%:Miet-
ausqaben 
50%:Kapi-
taleink. 

LT ·1 LOT "t". Löhne So%: Löhne 50%:Löhn Löhne 
Löhne So%: Kon 
So%: sum 
Konsu 

1) U: Unternehmensbereich 2) PE: Private llaushalte, Eigennutzung 3) Prl: Private Haushalte, Vermietung 

Quellen: r-tusgrave, R.A.; Case, Karl E.; Leonard, llerman, s. 262ff., Pechman, Joseph A.; Okner, Benjamin A., 
s. 38. 

N 
a, 
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Steuern in v.H. des Einkommens der jeweiligen Einkommensschicht 11.nlar,e 4 

Verfasser Land/ Jahr der Schätzung / Einkommensschichten in Jahreseinkommen 

Roskamp DRD 1950 ( in 1000 DM) 

Unter 2,4 - 3,6 - 4,8 - Ub'er Insgesar..t 
2,4 3,6 4,8 6,o 6,o 

2o, 5 25,5 26,8 25,9 25,9 (fehlt) 

Hake BRD 1963 (in 1000 DM) 

Unter 3,6 - 7,2 - 9,6 - Uber Insgesamt 
3,6 7,2 9,6 14 ,4 14,4 

26,61 26,o2 24,91 25,36 28,13 26,41 

Heilmann BRD 1960 (in 1000 DM) 

Unter 7,2 - 9,6 - über Insgesamt 
7,2 9, 6 14, 4 14,4 

26, 18 2o,56 2o,48 24, 17 23, 17 

heilmann llRD 1962 (in 1000 DM) 

Unter 7, 2 - 9,6 - über Insgesamt 
7,2 9,6 14 ,4 14,4 

29,65 2o,92 21 ,47 27,82 24,73 

Heilmann BRD 1964 (in 1000 DM) 

Unter 7,2 - 9,6 - Uher Insgesamt 
7,2 9, 6 14 ,4 14 ,4 

34, 12 23,36 22,56 24,51 24,68 

lleilmann BRD 1969 (in 1000 DM) 

Unter 9,6 - 14,4 - 18,o - 21 ,6 - Jo,o - Insgesamt 
9,6 14,4 18,o 21,6 Jo,o 120,0 

34,40 24,51 23,40 23,59 24,35 27,82 25,41 

Heilmann BRD 1970 (in 1000 DM) 

Unter 9,6 - 14 ,4 - l8,o - 21 ,o - Uber Insgesamt 
9,6 14,4 18,o 21 ,o Jo,o Jo,o 

34,88 23,27 21, 94 22,29- 24,81 24,68 24,52 



~ Steuern in v.H. des Einkommens •.. 

Verfas- Land/ Jahr der·schätzung / Einkommensschichten in Jahreseinkommen 
ser 

Bobe Frankreich 1965 (in looo ffrcs.) 

Unter 3,o- 6,5- lo,o- 15,o- 20,0- 30,0- 60,0 Uber 
3 6,5 lo,o 15,o 20,0 3o,o 60,0 ~oo,o loo,o 

173 ,8 67,5 48,7 4o,9 37 ,3 35,1 34,7 37,7 38,8 

Central Großbritannien 1973 (in 1,) 
stau-
stical ~nter 381- 461- 557- 674- 816- 987- 1194-U46- 1749- 2116- 2561-
Office 

381 461 557 674 816 987 1194 1446 ~749 ~116 2561 3o99 of the 
U.K. 

21 24 24 24 27 3o 3o 33 32 33 33 33 

Central Großbritannien 1974 (in 1,) 
Stati-
stical 
Office 

~nter 381- 461- 557- 674- 816- 987- 1194- 446- 749- 2116- 2561-of. the 
U.K. 381 461 557 674 816 987 1194 1446 749 116 2561 3o99 

21 23 21 25 25 27 29 29 34 34 35 34 

(Anlage 4) 

3099- Uber 

3750 3750 

33 33 

3099- 3750- 4537- Uber 

3750 4537 5490 5490 

35 35 35 35 

Ins-
ges. 

4o, 1 

Ins-

ges. 

32 

Ins-

ges. 

32 

"' (X) 



!!2E!U. Steuern in v,H, des Einkommens 

Verfasser Land/ Jahr der Schätzung/ Einkommensschichten in Jahreseinkommen 

Gillespie Kanada 1961 (in looo kanad, -) 

Unter 2-3 3-4 4-5 5-7 7-lo Uber 

2 lo 

60,0 32,9 32,2 3o,5 32,8 34,2 38,4 

Lagares Spanien 1970 (in looo Ptas.) 

Calvo 

0 - 60- 120- 180- 240- 500- looo- 2000- 3000- 4000-

60 120 180 240 500 1000 2000 3000 4000 5000 

26,1 16,9 13,6 12,9 12, 2 12,3 12,6 13,3 13, 4 13, 3 

Huang Tansania 1971 (in 1000 Schilling) 

Unter 1 - 2 - 4 - ~ - Uber 

1 2 4 8 25 25 

9,6 lo,7 13, 1 19,8 37,o 49,1 

5000- 6000- 10000 

6000 10000 20000 

13, 3 13, 1 13, 1 

(Anlage 4) 

Ins-

ges. 

34,7 

Uber Ins-

20000 ges. 

13, 1 13,7 

Ins-

ges. 

18, 8 

"' "' 



~ Steuern in v,H. des Einkommens .•• 

Verfasser Land/ Jahr der Schätzung/ Einkommensschichten in Jahreseinkommen 

Musgrave/ USA 1948 (in 1000 US llll 
Carroll/ 
Cook/Frane Unter 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7,5 Uber 

1 7,5 

28,1 24,3 25,9 26,1 26,o 27,6 36,3 

Tucker USA 1948 (in 1000 US jl) 
( 1951) 

Unter 1-2 2-3 3-4 4-5 5-7,5 Uber 
1 7,5 

16,8 2o,2 23,2 24,4 25,6 26,2 36,8 

Bishop USA 1958 (in 1000 US jl) 

Unter 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 1o 1o - 15 Uber 
2 15 

28,3 26,3 25,9 25,7 23,9 24,o 35,9 

Herriot/ USA 1968 (in 1000 US jl) 
Miller 

Unter 2 2-4 4-6 6-8 e-10 lo-15 15-25 

5o,o 34,6 31 ,o 3o, 1 29,2 29,8 3o,o 

25-50 

32,8 

(Anlage 4) 

Insgesamt 

29,2 

Insgesamt 

27,4 

Insgesamt 

27,4 

Uber So Insgesamt 

45,o 31,6 

w 
0 



~ Steuern in v.H. des Einkommens ••• (Anlage 4) 

Verfasser Land/ Jahr der Schätzung/ Einkommensschichten in Jahreseinkommen 

Musgrave/ USA 1968 (in looo US III) 
Case/Leo-
nard Unter 4 4 - 5,7 - 7,9 .- lo,4- 12,5- 17,5- 22,6- 35,5- Uber Insgesamt 
(progr,) 5,7 7,9 lo,4 12,5 17 ,5 22,6 35,5 92,o 92,o 

2o,3 26,1 28,6 27,9 27,o 3o,8 3ci, 2 37,1 39,o 63,2 33,o 

Musgrave/ USA 1968 ( in looo US III) 
Case/Leo-
nard Unter 4 4 - 5,7 - 7,9 - lo,4- 12,5- 17,S- 22,6- 35,5- Uber Insgesamt (regress.) 

...., 

s., 7 7,9 lo,4 12,5 17,5 22,6 35,5 92,o 92,o 

31 ,9 31,4 34,7 35,7 35,3 35,6 33,o 29,8 25,6 26,9 33,o 

Musgrave/ USA 1968 (in looo US III) 
Case/Leo-
nard Unter 4 4 - 5,7 - 7,9 - lo,4- 12,5- 17,5- 22,6- 35,5- Uber Insgesamt ( "bench-
mark") 5,7 7,9 lo,4 12,5 17,5 22,6 35,5 92,o 92,o 

28,5 Jo,5 32,8 33, 1 32,8 33,9 32,4 32,9 31,6 35,9 33,o 



~ Steuern in v.H. des Einkommens ••• (Anlage 41 

Verfasser 

Pechman/ 
Okner 
(Version 
1c) 
(progr.) 

Pechman/ 
Okner 
(Version 
3b) 
(Regress.) 

Quellen; 

Land/ Jahr der Schätzung/ Einkommensschichten in Jahreseinkommen 

USA 1966 (in 1000 US JI 

o-3 3-5 5-10 lo-15 15-20 2o-25 25-30 3o-5o 50-100 100 - 500 - Uber 
Sao 1000 1000 

18,7 2o,4 22,6 22,8 23,2 24,o 25,1 26,4 31, 5 41,8 48,o 49,3 

USA 1966 (in 1000 US ,i 

o-3 3-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 3o-5o 5o-1oo 100 - Soo - Uber 
500 1000 1000 

28,1 25,3 25,9 25,5 25,3 25,1 2.,3 24,4 26,4 3o,3 3o,3 29,o 

Roskamp, Karl w., The Distribution ••• , s. 31, Hake, Wilfried, s. 190, Heilmann, Martin, 
s. 1o2ff., Bobe, Bernard, Affectation .•• , s. 270, 284, 3o9, Central Statistical Office 
of the u.K., 1974, s. 67, dass., 1976, s. 93, Gillespie, w. Irwin, s. 2o3, Lagares Cal-
vo, s. 111,Huang, Yukon, s. 76, Musgrave, Richard A.; Carroll, J.J.; Cook, L.D.; Frane, 
L., s. 38, Tucker, Rufus s., Distribution ••• , S. 275, Bishop, George A., The Tax Burden 
•.• , s. 54, Herriot, Roger A.; Miller, Hermen P., The Taxes We Pay, s. 4o, Pechman, Jo-
seph A.; Okner, Benjamin A., S. 49, Musgrave, Richard A.; Case, Karl E.; Leonard, Herman, 
s. 264. 

Eigene Berechnungen. 

Ins-
ges. 

25,2 

Ins-
ges. 

25,9 

w 
I\J 
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Kumulierte Verteilungen von Haushalten und Einko1!111\en 

(BRD 1970) 

Einkommens- Anzahl der NSPM NSPM abzüg-

schichten Haushalte lieh Steuern 

in 1000 DM p.a. in v.H. 

Unter 9,6 28,9 s,s 4,8 

9,6 - 14,4 48,5 18,2 17, 7 
14,4 - 18 ,o 61 ,3 3o,4 3o,3 
18,o - 21 ,o 69,8 4o,4 4o,6 

21 ,o - 30.,0 84,3 60,6 60, 7 

Uber Jo,o 100,0 100,0 100,0 

Differenzen durch Runden. 

NSPM Nettosozialprodukt zu !•tarktpreisen 

Quellen: Heilmann, Martin, s. 1o1, 1 1 1 • 

Eigene Berechnungen. 

Anlage 5 

Verfügbares 

Einkommen 

1o,o 

22,3 

33,2 

42 ,o 

6o,9 

100,0 
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